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Der aktuelle Jahresbericht bietet Ihnen wieder einen detaillierten Überblick mit  zahlrei-
chen Hintergrundinformationen und Statistiken über die geleistete Arbeit der Kammer, 
ihrer Organe, Ausschüsse, Arbeitskreise sowie der Verwaltung im ersten Jahr der neu-
en Kammerperiode. 

Der LZK-Vorstand hat sich in seinem neuen standespolitischen Programm die Umset-
zung ehrgeiziger Aufgaben und Ziele vorgenommen, um die berechtigten Interessen 
unseres Berufsstandes gegenüber der Politik klar zu artikulieren und kollegennah zu 
verwirklichen.

Wichtige Themen des zurückliegenden Jahres, mit denen sich der LZK-Vorstand in 
zahlreichen Sitzungen und mehreren Klausurtagungen intensiv auseinandersetzte, 
betrafen beispielsweise Änderungen zur LZK-Fortbildungsordnung oder die Novellie-
rung des Heilberufekammer-Gesetzes, in dessen Kontext die von der Aufsichtsbehörde 
geplante Abschaffung regionaler Kammerstrukturen erfolgreich abgewendet werden 
konnte. Ebenso wichtig war es für den LZK-Vorstand, der Kollegenschaft in Bezug auf 
die bürokratischen Regelungen zur seit Jahren rechtskräftigen Medizinproduktebetrei-
berverordnung konkrete Hilfestellung zu geben. Durch die Mitgestaltung an einer bun-
deseinheitlichen Novellierung des Berufsordnung, die eine Liberalisierung der Berufs-
rechte zum Ziel hatte, wurde ein erfolgreicher Beitrag geleistet, um die Chancengleich-
heit bei der Berufsausübung der Niedergelassenen gegenüber staatlich forcierten Ver-
sorgungszentren zu bewahren. Auch die Notfalldienstordnung wurde modifiziert und für 
alle Beteiligten effizienter gestaltet. 

Weitere Schwerpunktthemen stellten in diesem Jahr Fragen und Lösungsmöglichkeiten 
zur Durchführung eines gemeinsamen Gutachterwesen sowie der Patientenberatung 
durch Kammer und KZV dar. Mit der erfolgreichen Verwirklichung der neuen Aufstiegs-
fortbildung zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin traf der LZK-Vorstand eine 
zukunftsweisende Entscheidung zur Förderung der Aufstiegsmöglichkeiten zahnmedi-
zinischer Mitarbeiterinnen. Nach wie vor entscheidend für die Zukunfts- und Wettbe-
werbsfähigkeit des deutschen Zahnarztes bleiben die europäischen Entwicklungen und 
deren Auswirkungen auf die Aus-, Fort- und Weiterbildungslandschaft in Deutschland. 
Vor diesem Hintergrund fand im September eine Klausurtagung statt, die diese europä-
ischen Trends, insbesondere das postgraduale Masterstudium im Vergleich zur Fach-
zahnarztweiterbildung, näher analysierte und neue Impulse für die Umstrukturierung 
der LZK-Weiterbildungsordnung setzte.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass die politischen Entwicklungen auf Bundes- und Lan-
desebene mehr denn je eine starke Kammer erfordern, um die Interessen des gesam-
ten Berufsstandes zu vertreten. Dazu kann effiziente Öffentlichkeitsarbeit einen guten 
Beitrag leisten. Mit Blick in die Zukunft wird es besonders wichtig sein, gegenüber der 
Politik die standespolitische Geschlossenheit und Stärke aller zahnärztlichen Selbst-
verwaltungsinstitutionen zu demonstrieren, um den freiberuflichen Charakter unseres 
Berufsstandes zu erhalten. 

   

Dr. Udo Lenke Dr. Antoinette Röttele RA Axel Maag 
Präsident stv. Präsidentin Direktor 
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Auf seiner ersten Klausurtagung der 
neuen Kammerperiode verabschiedete 
der LZK-Vorstand im Frühjahr sein neues 
standespolitisches Programm, in dem er 
die Verwirklichung konkreter berufspoliti-
scher Aufgaben und Ziele für die nächs-
ten vier Jahre festlegte. 

Fortbildungsordnung. Ein wichtiges 
Thema stellt die im Dezember 2004 von 
der Vertreterversammlung als Satzung 
erlassene Fortbildungsordnung der LZK 
dar, die aber vom Ministerium für Arbeit 
und Soziales Baden-Württemberg in die-
sem Frühjahr satzungsrechtlich nicht ge-
nehmigt wurde. Bemängelt wurde unter 
anderem die fehlende Akkreditierung der 
einzelnen Fortbildungsveranstaltungen, 
deren gegenseitige Anerkennung durch 
Kammer und KZV BW sowie die man-
gelnde Rechtssicherheit bei den Ver-
tragszahnärztinnen und Vertragszahnärz-
ten bei Bezug auf die im SGB V § 95 d 
geregelte Zwangsfortbildung. 
In zahlreichen Sitzungen beschäftigte 
sich der Kammervorstand nach Vorarbeit 
durch den Fortbildungsausschuss mit der 
Überarbeitung eines neuen Entwurfes 
zur Fortbildungsordnung und beschloss, 
die Bezugnahme zum § 95 d SGB V zu 
streichen, um nicht mehr an die sozial-
rechtlichen Vorgaben gebunden zu sein. 
Damit die geforderte gegenseitige Aner-
kennung der absolvierten Fortbildungs-
maßnahmen zwischen Kammer und KZV 
BW gewährleistet werden, sprach sich 
der LZK-Vorstand für eine Vereinbarung 
mit der KZV BW aus, mit dem Ziel, eine 
einheitliche und möglichst unbürokrati-
sche Regelung bei minimalen Verwal-
tungsaufwand und ausreichender 
Rechtssicherheit für die Kollegenschaft 
im Land zu erreichen. 
Um die Anmeldung von Fortbildungsver-
anstaltungen durch die Fortbildungsver-
anstalter verwaltungstechnisch möglichst 
einfach und unbürokratisch zu gestalten, 
wurde ein Ablaufplan erarbeitet. Dieser 
diente als Grundlage für Gespräche mit 
der KZV Baden-Württemberg, um eine 
gemeinsame Lösung zur Überarbeitung 
der Fortbildungsordnung zu ermöglichen. 

Änderungen gegenüber dem vom Minis-
terium abgelehnten Entwurf betrafen bei-
spielsweise Paragraphen zum Inhalt, der 
Dokumentation und zur Nichterfüllung 
der Fortbil-
dung. Der Sat-
zungsentwurf, 
der der LZK-
Vertreterver-
sammlung im 
Dezember
2005 vorliegt, 
sieht zum Bei-
spiel vor, dass 
die Fortbil-
dungsveran-
stalter der 
Kammer ihre 
Fortbildungs-
maßnahmen 
schriftlich mit-
teilen und Zahnärztinnen und Zahnärzte 
nur auf Verlangen der Kammer ihre Fort-
bildungsmaßnahmen nachweisen müs-
sen. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, zu wenig absolvierte Fortbildungs-
maßnahmen innerhalb von zwei Jahren 
nachzuholen. 
Es ist festzuhalten, dass der im zurück-
liegenden Jahr überarbeitete Entwurf der 
Fortbildungsordnung in konstruktiver Zu-
sammenarbeit 
zwischen Kam-
mer und KZV 
BW modifiziert 
werden konnte. 
Zugleich wurde 
mit diesem Ent-
wurf eine nach 
liberalen Maß-
stäben kollegen-
freundliche Um-
setzung der im 
novellierten
Heilberufekam-
mer-Gesetz ent-
haltenen Forderungen nach dem Erlass 
einer Fortbildungsordnung als Satzung 
erreicht.

Mitglieder kraft Wahl durch die Vertreter-
versammlung 
Präsident
LENKE, Dr. Udo, Vaihingen/ Enz 

Stv. Präsidentin 
RÖTTELE, Dr. Antoinette, Weil am Rhein  

JÄGER, Dr. Bernhard, Mannheim 
MAURER, Dr. Rolf, Bietigheim-Bissingen 
WELLER, Dr. Helmut, Pfullendorf 

Mitglieder kraft Amtes als Vorsitzende der 
BZKen
BORCKMANN, Dr. Bernd Ulrich, Heidelberg 
BÜHLER, Dr. Konrad, Eislingen  
FORSCHNER, Dr. Wilfried, Biberach 
SCHWALBER, Dr. Joachim, Freiburg 
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Novellierung der Berufsordnung. Mitte 
Februar 2005 wurde vom Vorstand der 
Bundeszahnärztekammer eine Musterbe-
rufsordnung verabschiedet, vor dem Hin-
tergrund, eine bundeseinheitliche Be-
rufsordnung für Zahnärzte im gesamten 
Bundesgebiet zu etablieren. Ziel für LZK-
Vorstand und Satzungsausschuss war 
es, die Berufsordnung der Landeszahn-
ärztekammer an die entsprechenden 

Vorgaben der 
Bundesebene
anzupassen. 

Anlass für die 
Novellierung

der Berufsord-
nung war die 

Entwicklung 
der durch die 
Reformen im 
SGB V ermög-
lichten Versor-
gungszentren, 

die Nachteile 
für die niedergelassenen Kammermit-
glieder mit sich bringt. Dem gilt es vorzu-
beugen und die Chancengleichheit nie-
dergelassener Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte durch eine weitgehende Liberalisie-
rung der Berufsrechte und -pflichten zu 
sichern. Zudem mussten die in jüngster 
Zeit erfolgten Entwicklungen in der 
Rechtssprechung, wie beispielsweise die 
Entscheidung zur Spezialisierung sowie 
die weitere Lockerung des Werbever-
bots, berücksichtigt werden. Ebenso 
wichtig war es, auf die berufsrechtlichen 
Regelungen der freien Berufe durch die 
EU-Kommission, insbesondere was die 
Berufsanerkennungsrichtlinie angeht, an-
gemessen zu reagieren. 

Novellierung der Notfalldienstord-
nung. Gesundheitspolitische Entwicklun-
gen auf Bundesebene, initiiert durch Än-
derungen im SGB V, sowie eine unzurei-
chende Abstimmung und Koordination 
der bis Juli bestehenden Notfalldienst-
ordnungen von Kammer und KZV auf 
Landesebene, verursachten dringenden 
Handlungsbedarf, um für den zahnärztli-
chen Berufsstand neue berufliche Per-

spektiven zu eröffnen und die suboptima-
le Situation bei der Notfalldienstkoordina-
tion und -durchführung effizienter und 
besser zu lösen. Dies ließ es notwendig 
erscheinen, eine landeseinheitliche Not-
falldienstregelung in Baden-Württemberg 
zu konzipieren und einzuführen.  
Die Ergebnisse einer von Kammer und 
KZV eingerichteten Arbeitsgruppe flos-
sen in den Novellierungsvorschlag des 
LZK-Satzungsausschusses ein. Wesent-
liche Änderungen der Notfalldienstord-
nung betrafen z. B. die „Teilnahme- und 
Fortbildungspflicht“, die „Abrechnung von 
nicht an der vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Kammermitglie-
dern“ sowie die „Konkretisierung der Be-
freiungstatbestände“. 
In einer außerordentlichen Sitzung be-
schloss die Vertreterversammlung der 
Landeszahnärztekammer Baden-Würt-
temberg
im Juli 
dieses
Jahres die 
vom LZK-
Vorstand
vorgeleg-
ten Modi-
fizierun-
gen zu 
Berufs-
und Not-
falldienst-
ordnung.

Festakt 50 Jahre. Im Beisein des Minis-
terpräsidenten von Baden-Württemberg, 
Günther H. Oettinger, des Stuttgarter 
Oberbürgermeisters Dr. Wolfgang Schus-
ter sowie weiteren 160 geladenen Gäs-
ten, hat die Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg am 23. April 2005 
mit einem feierlichen Festakt in Stuttgart 
ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. 
Dr. Lenke betonte die über Jahrzehnte 
hinweg gut funktionierende Symbiose 
von Staat und berufsständischer Selbst-
verwaltung zum gegenseitigen Nutzen. 
Er wies auch darauf hin, dass die Kam-
mer sowohl die Interessen des zahnärzt-
lichen Berufsstandes als auch die Inte-
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ressen des Gemeinwohls zu vertreten 
habe, so wie es das Heilberufekammer-
Gesetz erfordere. Die berufsethische 
Verantwortung sei durch die Bereiche 

Ausbildung, Fort- und Weiterbildung ge-
bührend in der Berufsordnung verankert. 
Allerdings müsse die Politik auch die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen 
schaffen, damit der freiberufliche Charak-
ter der Berufsausübung erhalten bleibe. 
Dazu gehöre auch, beispielsweise Bud-
getierung oder Degression abzuschaffen 
oder eine seit 1988 unveränderte GOZ 
an den Verbraucherpreisindex anzupas-
sen.
Ministerpräsident Oettinger bescheinigte 
der Landeszahnärztekammer in seinen 
Grußworten 50 Jahre intakte, kompeten-
te Arbeit zu Gunsten der Berufsstandes, 
der Patienten und zur Entlastung des 
Staates. „Denn alles was sie tun, muss 
getan werden und wenn sie es nicht tun, 
der Direktor, ihre Mitarbeiter, ihre Organe 
und Gremien, müsste es ein anderer tun 
– das Ministerium, das Regierungspräsi-

dium oder das Landratsamt.“ Da er selbst 
aus einem freien Beruf kommt, gab Mi-
nisterpräsident Oettinger ein überzeu-
gendes Plädoyer für die Bewahrung 
zahnärztlicher Freiberuflichkeit ab. Be-
züglich der Novellierung zum Heilberufe-
kammer-Gesetz positionierte sich Oettin-
ger klar gegen eine Fusion von Ärzten, 
Zahnärzten, Apothekern und anderen 
Heilberuflern zu einer einzigen Heilberu-
fekammer. Zugleich sprach er sich für die 
Beibehaltung kollegennaher dezentraler 
Kammerstrukturen aus. 

Heilberufekammer-Gesetz. Schon letz-
tes Jahr beschäftigte sich der LZK-
Vorstand intensiv mit der vom Ministeri-
um für Arbeit und 
Soziales geplanten 
Novellierung des 
Heilberufekammer-
Gesetzes. Zahlrei-
che offizielle und 
informelle Gesprä-
che führte auch 
LZK-Präsident Dr. 
Udo Lenke auf Mi-
nisterialebene und 
mit den Präsiden-
ten der anderen 
Heilberufekam-
mern. Vorrangig 
ging es für die 
Landeszahnärztekammer darum, die be-
währten dezentralen Strukturen beizube-
halten, nachdem das Ministerium die In-
tension geäußert hatte, Veränderungen 
im Sinne einer stärkeren Zentralisierung 
der Kammerstrukturen nach KZV-Vorbild 
einzuführen. 
Mit dem Mitte September vorgelegten 
Gesetzesentwurf wurde erkennbar, dass 
das Ministerium die erwogene Abschaf-
fung des regionalen ehrenamtlichen Be-
reichs nicht mehr verfolgt. Das Ministeri-
um für Arbeit und Soziales hat zahlreiche 
Vorschläge des LZK-Vorstandes aus den 
letzten Jahren im vorgelegten Gesetzes-
entwurf mit berücksichtigt. Dazu zählt 
unter anderem die Streichung der Be-
rufsbezeichnung „Dentistinnen und Den-
tisten“, die Einrichtung einer zentralen 
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Ethikkommission für alle Heilberufekam-
mern oder die Möglichkeit, einen Ver-
sammlungsleiter für die Vertreterver-
sammlung zu wählen. 
Eingang in den Gesetzesentwurf hat al-
lerdings auch die Verpflichtung zum Er-
lass einer Fortbildungsordnung als Sat-
zung durch die Kammern gefunden. Als 
positiv zu erwähnen ist die Tatsache, 
dass der Gesetzgeber den Spielraum der 
Kammeraufgaben erweitert hat.  

Neue Aufstiegsfortbildung. Ein weite-
res wichtiges Thema, mit dem sich der 
Kammervorstand im abgelaufenen Jahr 

beschäftigte, war die Umstrukturie-
rung der LZK-Aufstiegsfort-
bildungen für  Zahnmedizinische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf Anregung des LZK-Aus-
schusses für Zahnmedizinische 
Mitarbeiterinnen. Hintergrund sind 
die Entwicklungen auf Bundes-
ebene, die durch die Novellierung 
des Berufsbildungsgesetzes zu 
neuer Konkurrenz führen, insbe-
sondere durch bereits etablierte 
Versuchsregelungen externer An-

bieter.
In Baden-Württemberg ist der Zugang 
zur Dentalhygienikerin (DH) als höchster 
Ausbil-
dungsstufe
der modula-
ren Auf-
stiegsfortbil-
dung bisher 
nur über die 
Qualifikation 
der Zahn-
medizini-
schen Fach-
assistentin 
(ZMF) mög-
lich. Durch 
die Einfüh-
rung der Zahnmedizinischen Prophyla-
xeassistentin (ZMP) wird eine neue Zu-
gangsmöglichkeit als Voraussetzung zur 
Dentalhygienikerin (DH) ermöglicht. Die 
Einführung der ZMP wurde vom LZK-
Vorstand befürwortet, da sie eine stimmi-

ge Konzeption mit Zukunftsperspektiven 
darstelle.
In mehreren Sitzungen hat der Aus-
schuss für Zahnmedizinische Mitarbeite-
rinnen neben der Konzeptionierung der 
neuen ZMP-Fortbildungs- und Prüfungs-
ordnung auch alle weiteren Aufstiegsfort-
bildungen inklusive der Prüfungsordnun-
gen neu überarbeitet und die Ergebnisse 
dem LZK-Vorstand präsentiert. Dieser 
fasste den Beschluss, den Novellierun-
gen der Aufstiegsfortbildungen, insbe-
sondere zur ZMP, zuzustimmen und die-
se der Vertreterversammlung im Dezem-
ber dieses Jahres zur Abstimmung vor-
zulegen.

Hilfestellung in Sachen Praxishygiene.
Die Überwachung 
der Aufbereitung 
von Medizinproduk-
ten nach der Medi-
zinproduktebetrei-
berverordnung 
weckte in der Kolle-
genschaft im Land 
schlimmste Befürch-
tungen über flä-
chendeckende Pra-
xisbegehungen
durch die zuständi-
gen Gesundheits-
behörden, insbe-
sondere, nachdem 
diese staatliche 
Kontrollmaßnahme bereits in einem Bun-
desland durchgeführt wurden. Der LZK-
Vorstand hat sich intensiv mit diesem 
Problem auseinandergesetzt und den 
Praxisführungsausschuss beauftragt, ein 
geeignetes Konzept zu erarbeiten, um 
der Kollegenschaft zu diesem Thema 
konkrete Hilfestellungen anbieten zu 
können.
In der außerordentlichen Sommer-VV 
berichtete der Ausschussvorsitzende des 
Praxisführungsausschuss, Dr. Norbert 
Struß, in seinem Vortrag den Delegierten 
über die seitens der Kammer unternom-
menen Anstrengungen und Aktivitäten. 
So hat der Praxisführungsausschuss ein 
Schulungsprogramm für alle Kammer-
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mitglieder erarbeitet, in dem die Proble-
matik in Zusammenhang mit der Aufbe-
reitung von Medizinprodukten im Detail 
näher erörtert wurde. Seit Herbst dieses 
Jahres wird das erarbeitete Schulungs-
programm von den Ausschussmitgliedern 
in allen Kreisvereinigungen Baden-
Württembergs vorgetragen. Zusätzlich 
beschäftigte sich der Ausschuss mit der 
Erstellung einer konkreten Handlungs-
anweisung in Form eines Leitfadens, der 
zurzeit in das Praxishandbuch der LZK 
Baden-Württemberg integriert wird.
Zielsetzung der Kammer ist es, überzo-
gene Forderungen der Behörden abzu-
wehren und auf eine Orientierung am 
tatsächlichen Risiko hinzuwirken. In die-
sem Kontext stellt nach Ansicht des Aus-
schussvorsitzenden Dr. Struß die in der 
Bearbeitung befindliche Richtlinie des 
Robert-Koch-Instituts (RKI-Richtlinie) zu 
den Hygieneanforderungen in der Praxis 
die größte Unwägbarkeit dar, die man 
besonders aufmerksam verfolgen müsse.  

Neue Regelung im Gutachterwesen.
Besprechungsgrundlage für gemeinsame 
Gespräche zwischen der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg und 

der Kassen-
zahnärztli-

chen Verei-
nigung Ba-

den-
Württemberg
war die auf 
Bundesebe-

ne zwischen 
der Bundes-

zahnärzte-
kammer und 
der Kassen-

zahnärztli-
chen Bundesvereinigung getroffene Ver-
einbarung zum Gutachterwesen in Zu-
sammenhang mit der neuen Festzu-
schussregelung für Zahnersatz. Diese 
sieht unter anderem vor, dass für eine 
Regelversorgung Gutachter der KZV zu-
ständig seien und gleich- oder andersar-
tige Leistungen die Kammer zu begut-
achten habe. Dies gelte sowohl im Vor-

feld als auch in der Folge von auftreten-
den Mängeln.
Um vor diesem 
Hintergrund zu 
einer klaren Rege-
lung zu kommen, 
trafen Kammer 
und KZV nach in-
tensiven Gesprä-
chen eine einver-
nehmliche Lösung. 
Danach sollen 
Kombi-Gutachter 
grundsätzlich nur 
im Bereich der Mängelbegutachtung in 
Zusammenhang mit  
außervertraglichen Leistungen zum Ein-
satz kommen. Die Beurteilung von GOZ-
Rechnungen unterliegt dabei ausschließ-
lich der Kammer und wird von der KZV 
BW nur bei sehr einfachen  Problemstel-
lungen im Kontext einer Festzuschuss-
frage beantwortet. Ansonsten wird grund-
sätzlich an den GOZ-Referenten der Be-
zirkszahnärztekammern verwiesen.  
Auf Grund vertraglicher Verpflichtungen 
werden die Gutachter der Prothetikeini-
gungsausschüsse weiterhin zwischen der 
KZV Baden-Württemberg und den Kran-
kenkassen bestellt. Die Kammer ernennt 
die Obergutachter dieser Ausschüsse 
zusätzlich zu Privatgutachtern. Durch 
diese Doppelfunktion werden die Gutach-
ter dann als Kombi-Gutachter bezeich-
net.
Ab der nächsten Kammerperiode wird die 
Kammer diejenigen Kolleginnen und Kol-
legen, die als Kombi-Gutachter tätig sein 
werden, bereits im Vorfeld der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Baden-Würt-
temberg vorschlagen. 

Klausurtagung zu Aus-, Fort- und Wei-
terbildung. Der LZK-Vorstand hat sich in 
seiner Klausurtagung im September mit 
den Forderungen des Bologna-
Prozesses und dessen Auswirkungen auf 
die deutsche Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungslandschaft intensiv beschäftigt und 
dazu auch Experten aus den zahnmedi-
zinischen Universitäten sowie einen Ver-
treter aus dem Brüsseler Büro des Bun-
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des Freier Berufe eingeladen, um sich 
detailliert über den Status Quo zu infor-
mieren.
Im Rahmen des Bologna-Prozesses sol-
len europäische Studienabschlüsse 
durch ein zweistufiges System mit Ba-
chelor- und Masterstudium kompatibel 
und wettbewerbsfähig gestaltet werden. 
Insbesondere der Bachelorstudiengang, 
der maximal drei Jahre Studienzeit in 
Anspruch nimmt, ist laut einstimmiger 
Auffassung des LZK-Vorstandes für das 
Zahnmedizinstudium nicht geeignet, da 
mit dem Bachelor kein ausreichend be-
rufsfähiger Studienabschluss vorliege. 
Inwieweit das Vollzeit-Masterstudium, 
das auf dem Bachelor aufbaut und weite-
re zwei Jahre dauert, sich gegenüber 
dem bestehendem Staatsexamen durch-
setzten wird, bleibt abzuwarten.  
Im Bereich der postgradualen Fortbildung 
entstehen permanent neue postgraduier-
te Studiengänge an 
den Universitäten, die 
sich selbst als das 
„Nonplusultra“ zahn-
medizinischer Fortbil-
dung betrachten.
Im zahnärztlichen 
Bereich haben sich 
bereits 14 zahnmedi-
zinische postgraduale 
Studiengänge etab-
liert, sechs von ihnen 
sind bereits akkredi-
tiert. In zahlreichen 
Publikationen, unter 
anderem auch durch 
Veröffentlichungen 
der Donau-Krems-
Universität bei Wien, wird Werbung für 
den international anerkannten Master of 
Science gemacht und mit unzulässigen 
Vergleichen, die die Weiterbildung zum 
Fachzahnarzt diskreditieren, die Kolle-
genschaft im Land verunsichert.  
Um diese Diskussion in Bezug auf den 
Stellenwert des Fachzahnarztes im Ver-
gleich zum postgradualen Master trans-
parenter und sachlicher zu gestalten und 
auch die Vorteile des Fachzahnarztes 
gegenüber dem Master besser heraus-

zuarbeiten, ist die Kollegenschaft in Ba-
den-Württemberg offensiv und detailliert 
in Gesprächen und durch eine gezielte 
Medienkampagne aufzuklären. In diesem 
Kontext bekräftigte der LZK-Vorstand 
seine Absicht, geeignete Maßnahmen, 
die zu einer höheren Attraktivität der 
Fachzahnarztweiterbildung beitragen 
können, bei der anstehenden Novellie-
rung der Weiterbildungsordnung zu be-
rücksichtigen. Angedacht sind zum Bei-
spiel die Einführung weiterer Fachgebiete 
oder die zeitliche Straffung der Weiterbil-
dung sowie die bestehenden Engpässe 
bezüglich des Klinikjahres einer besseren 
Lösung zuzuführen. 

eGesundheitskarte und HPC. In seiner 
Februar-Sitzung sprach sich der LZK-
Vorstand nach intensiver Diskussion da-
für aus, das Land Baden-Württemberg 
mit der Region Heilbronn bei einer Be-

werbung um eine Testphase  
zur Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte zu 
unterstützen. Für die  Koor-
dinierung in Baden-
Württemberg ist die Arbeits-
gemeinschaft zur Einführung 
der elektronischen Gesund-
heitskarte, kurz ARGE, zu-
ständig.
Zur Koordinierung der Test-
phase wurde im September 
2005 eine Projektgruppe in-
nerhalb der ARGE erfolgreich 
konstituiert. Derzeit kristalli-
sieren sich für die gemein-
same Ausgabe von Gesund-
heitskarten für die Testphase 

zwei Varianten heraus. Ob entweder 
„Echtkarten“ oder „Spielkarten“ für die 
Testphase eingesetzt werden, steht noch 
nicht fest. Allerdings gibt es noch einige 
Unklarheiten bezüglich des genauen Kar-
tenmanagements, so dass sich durch die 
derzeitigen Entwicklungen die Vorberei-
tungen zum Start der Testphasen in den 
jeweiligen Testregionen voraussichtlich 
weiter verzögern werden. Hier muss eine 
Vorgabe der Bundesebene (Gematik 
mbH) zwingend erfolgen. 
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Das zur elektronischen Gesundheitskarte 
benötigte Pendant ist die Health Profes-
sional Card (HPC), die von den Leis-
tungsträgern benötigt wird, um die Pati-
entendaten auf der eGesundheitskarte 
gezielt auslesen zu können. Zur Koordi-
nierung dieses Projektes und zur Umset-
zung der HPC-Ausgabe wurde im Juli 
dieses Jahres eine zweite Projektgruppe 
innerhalb der ARGE gegründet, in der 
auch die LZK Baden-Württemberg vertre-
ten ist. Hauptprobleme bisher sind die 
fehlende Rechtsgrundlage für die HPC-
Ausgabe in Baden-Württemberg sowie 
die fehlende Vorgabe durch die Bundes-
ebene (Gematik), da die Spezifikation der 
„Black Box“, der Schnittstelle zwischen 
eGesundheitskarte und Heilberufe-
ausweis, noch nicht abgeschlossen wur-
de. Mit der anstehenden Reform des 
Heiberufekammer-Gesetzes soll die bis-
her die fehlende Rechtsgrundlage für die 
HPC-Ausgabe geschaffen werden, wo-
nach die Aufgabe der Kammer dahinge-
hend erweitert wird, dass sie: „Kammer-
mitgliedern Heilberufsausweise und 
sonstige Bescheinigungen, auch elektro-
nischer Art, sowie qualifizierte Zertifikate 
oder qualifizierte Attribut-Zertifikate mit 
Angaben über die berufsrechtliche Zu-
lassung nach dem Signaturgesetz aus-
stellt.“
Bezüglich der Ausgabe der HPC gibt es 
zwei diskutierte Varianten, die sich im 
Wesentlichen hinsichtlich der Haftung 

durch die Kammer als Ausgabestelle un-
terscheiden. Zum einen das „Kammer-
modell“ und zum anderen ein so genann-
tes „marktoffenes Zulassungsmodell“, 
welches Bundeszahnärztekammer und 
andere Länderkammern befürworten. Es 
bleibt abzuwarten, welches Modell sich 
durchsetzen wird. Wichtig ist in diesem 
Kontext, dass alle verkammerten Berufs-
gruppen möglichst eng kooperieren, da-
mit sich Synergieeffekte ergeben, wie 
zum Beispiel Kostenvorteile, die entste-
hen können, wenn die Anbieter der Soft- 
und Hardwarekomponenten für alle Heil-
berufekammern nur eine technische 
Plattform errichten müssen. 
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Dr. Georg Bach Dr. Konstantin 
Baer

Dr. Bert Bauder Dr. Bernd Borck-
mann

Alfred Braig Dr. Konrad Bühler 

Dr. Jürgen Carow Dr. Gerhard Cube Dr. Dr. Hans Tho-
mas Eiche 

Prof. Dr. Johan-
nes Einwag 

Dr. Dr. Helmut 
Eisele

Dr. Norbert Engel 

Dr. Rüdiger Engel Dr. Wilfried 
Forschner 

Dr. Conrad Gast Dr. Foelko Gru-
nert

Prof. Dr. Bernd 
Haller

Dr. Robert Heiden 

Dr. Eva Hember-
ger

Prof. Dr. Michael 
Heners 

Dr. Burkhard 
Jäger 

Prof.
Dr. Elmar Hellwig Dr. Manfred Jooß Dr. Alfred Kim-

mich

Dr. Bernd Krämer Prof. Dr. Gisbert 
Krekeler 

Dr. Peter Kuttruff Dr. Edgar Lauser Dr. Udo Lenke Dr. Manfred 
Lieken 

Prof. Dr. Claus 
Löst 

Dr. Uwe Lückgen Dr. Renate Lüll-
witz-Hoch 

Dr. Klaus Otto A. 
Lux 

Dr. Burkhard 
Maager

Dr. Ute Maier 

Dr. Rolf Maurer Dr. Ulrich Meißner Dr. Eberhard 
Montigel 

Prof. Dr. Dr. Müh-
ling

Dr. Klaus Prinz Dr. Hendrik Putze 

Dr. Klaus-Peter 
Rieger

Dr. Antoinette 
Röttele

Dr. Christian 
Scheytt 

Dr. Dr. Heiner 
Schneider 

Dr. Helmut Schön-
berg

Dr. Frank Schuh 

Dr. Joachim 
Schwalber

Dr. Bernd Stoll Dr. Norbert Struß Dr. Karl-Heinz 
Sundmacher 

Dr. Torsten 
Tomppert 

Dr. Helmut Weller 

Dr. Hans Hugo 
Wilms

Dr. Jan Wilz Dr. Hans-Peter 
Zimmerer



Geschäftsstelle der
Landeszahnärztekammer

Jahresbericht 2005 15

Sitzungen. Im Laufe des Berichts-
jahres 2005 wurden von der Ge-
schäftsstelle der Landeszahnärzte-
kammer über 100 Sitzungen vorbe-
reitet, organisiert und durchgeführt. 
Im Einzelnen waren dies: 

 3 Vertreterversammlungen 
 3 Klausurtagungen des Vor-

standes
 11 offizielle LZK-Vorstands-

sitzungen
 6 interne LZK-Vorstands-

sitzungen
 10 Sitzungen von Präsident 

und stv. Präsidentin mit der 
Geschäftsführung 

 77 Ausschuss- und Arbeits-
kreis-Sitzungen 

 3 Hauptverhandlungen des 
Landesberufsgerichts 

Zugleich fanden 10 Prophylaxesemi-
nare der Landesarbeitsgemeinschaft 
für Zahngesundheit (LAGZ) in der 
LZK-Geschäftsstelle statt. 

Personal in der LZK-Geschäftsstelle

Direktor                                            MAAG, Axel

Geschäftsführende Sekretärin           FRITZ, Friederike

Direktionsassistent                       BECK, Thorsten

Referent des Präsidenten            NEMITZ, Rocco

Kommunikationsassistentin            MADER, Andrea

Juristin                                             MARTIN, Christine

EDV-Mitarbeiter                         SORG, Dietmar

Sekretärin/ Sachbearbeiterin               FALK, Cäcilia

Sekretärin/ Sachbearbeiterin    HAUBER, Annerose

Sekretärin/Sachbearbeiterin                    VEIT, Katja

Sekretärin/Sachbearbeiterin               LAUCHS, Angela

Buchhaltungsleiter                               KRAFT, Ralf

Bilanzbuchhalterin              KAMPRATH Kathleen

Kontoristin                              HÖLLMÜLLER, Inge

Hausverwalterin (80 %) (+IZZ)     MESZNER, Elisabeta

Hausverwalter (20 %) (+ZFZ)               MESZNER, Kurt
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Interessenwahrnehmung und Ord-
nungsfunktion. Aufgabe der LZK-
Geschäftsstelle ist es vornehmlich den 
Organen, Ausschüssen und Arbeitskrei-
sen fachkundige Unterstützung zu Teil 
werden zu lassen, diesen zuzuarbeiten, 
Sachverhalte aufzubereiten, Entschei-
dungen vorzubereiten und umsetzen zu 
helfen sowie sie in schwierigen rechtli-
chen, wirtschaftlichen und organisatori-
schen Fragen zu beraten. In einem Sys-
tem gestufter Verantwortung überlassen 
die ehrenamtlichen Entscheidungsgre-
mien die Bearbeitung von Routineange-
legenheiten, das Melde- und Beitragswe-
sen und ähnliche Aufgaben, zunehmend 
aber auch die Umsetzung von Beschlüs-
sen den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle, die 
für die jeweiligen Aufgaben die notwen-
dige berufliche Qualifikation mitbringen - 
unter Aufrechterhaltung der Aufsicht so-
wie der rechtlichen und politischen Ver-
antwortung durch die gewählten Ehren-
amtsträger.
Die Geschäftsstelle der Landeszahnärz-
tekammer hat es darüber hinaus - vor 
allem in den letzten Jahren - stets als 
Aufgabe angesehen, die allgemeinpoliti-
sche und gesellschaftliche Diskussion im 
Hinblick auf die weitere Entwicklung des 
Gesundheitswesens und die Rolle der 
Zahnärztinnen und Zahnärzte darin sorg-
fältig zu beobachten und die Verantwort-
lichen der Selbstverwaltung bei der Ent-
wicklung möglicher Optionen für ein zu-
kunftsorientiertes Handeln und den Auf-
bau der Kammer als Wertegemeinschaft 
zu unterstützen. Hierbei gilt das Prinzip 
der materiellen und formalen Gewalten-
teilung zwischen Ehrenamt und Haupt-
amt, da letzteres nur unterstützende Auf-
gaben hat. Da die Landeszahnärzte-
kammer staatlicher Aufsicht durch das 
Ministerium für Arbeit und Soziales Ba-
den-Württemberg unterliegt, ist es wichtig 
Verwaltungsabläufe bereits im Vorfeld 
abzustimmen und so einen optimalen 
Ablauf gewährleisten zu können. 
Die Aufgaben der LZK-Geschäftsstelle, 
die historisch gewachsen und im Heilbe-
rufe-Kammergesetz des Landes Baden-

Württemberg festgelegt sind, umfassen 
folgende Zielgruppen die angesprochen 
und betreut werden: 

 Kammermitglieder 
 Ehrenamtsträger (Vorstand, De-

legierte, Ausschuss- und Arbeits-
kreismitglieder, Verwaltungsräte, 
Referenten)

 Praxismitarbeiter/innen 
 Mitglieder des Landtages BW, 

Parteien, Ministerialbürokratie, 
Körperschaften und Verbände 
des Gesundheitswesens 

 Bevölkerung/ Multiplikatoren so-
wie

 Lehrer/ Eltern/ Schüler (insbe-
sondere über die Landesarbeits-
gemeinschaft für Zahngesund-
heit)

Nachfolgend finden Sie eine pauschale 
bzw. individuelle Auflistung der entspre-
chenden Kontakte und Dienstleistungen. 

Kammermitglieder. An die Geschäfts-
stelle der Landeszahnärztekammer stellt 
die ständig zunehmende Zahl der Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte auch ständig 
steigende Anforderungen. Dies spiegelt 
sich in fast allen Arbeitsbereichen der 
Kammer wieder: bei Rechtsangelegen-
heiten, bei der Anerkennung einer Wei-
terbildung, der Organisation von Fortbil-
dungsveranstaltungen, auch der Quali-
tätssicherung und ganz allgemein bei der 
Häufung der Kontakte, die die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstel-
le schriftlich, fernmündlich oder mündlich 
pflegen.

Als Hauptaufgaben seien hier genannt: 

 Ausbildung 
 Beratung von Zahnärztinnen und 
Zahnärzten mit ausländischer Aus-
bildung

 Überprüfung ausländischer Ausbil-
dungen im Rahmen der landeswei-
ten Kenntnisprüfung als Auftrags-
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verwaltung für die Approbationsbe-
hörde des Landes 

 Weiterbildung 
 Verwaltungstechnische Durchfüh-
rung der Weiterbildungsausschuss-
sitzungen der Kammermitglieder 

 Auskünfte an weiterbildungswillige 
Kammermitglieder 

 Durchführung von Widerspruchsver-
fahren

 Satzungen und Ordnungen 
 Vorbereitung von Änderungen von 
Satzungen, Ordnungen, Richtlinien 
usw. (Satzungstexte, synoptische 
Darstellung) 

 Praxisführung, Recht 
 Aktualisierung und Überarbeitung 
der PRAXISHANDBÜCHER CD-
ROM, monatliche Herausgabe von 
Updates

 Aktualisierung des LZK-Handbuches 
 Vorbereitung der Erstellung des 
LZK-Handbuches als CD-Rom 

 Erstellung von landesweit einheitli-
chen Zahnarzt-Informationsblättern 

 Verwaltung und Betreuung der 
Rahmenverträge; regelmäßige Ge-
spräche mit Anbietern; Ausschrei-
bung neuer Rahmenverträge 

 Betreuung und Beratung im Rahmen 
des BUS-Dienstes 

 Beratung i. S. Praxisführung 
 Elektronische Gesundheitskarte und 
Heilberufeausweis

 Erstellung von Musterrundschreiben 
für die Bezirkszahnärztekammern 

 Rechtsberatung der Kammermitglie-
der und der Bezirkszahnärztekam-
mern

 Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ)
 Beantwortung von GOZ-Anfragen 
 Pflege der GOZ-Urteilssammlung 

 Informations- und Kommunikations-
medien, EDV 

 Pflege und Aktualisierung des Inter-
netauftritts der Landeszahnärzte-
kammer 

 Allgemeine Verwaltungstätigkeiten 
 Erstellung und Auswertung von Sta-
tistiken

 Landesberufsgericht für Zahnärztin-
nen und Zahnärzte 
 Erstellung der Ladungen und Durch-
führung der Hauptverhandlungen, 
Protokollierung 

 Bearbeitung von Zeugenentschädi-
gungen

 Erstellung der Urteile nach Diktat 
durch Vorsitzenden 

 Zahnärzteblatt Baden-Württemberg 
(ZBW)
 Kammerredaktion 
 Recherchen 
 Texterstellungen 
 Koordination mit IZZ/ZBW 

 Landesweite Privatgutachtertagungen 

 Landesarbeitsgemeinschaft für Zahn-
gesundheit (LAGZ) 

Ehrenamtsträger. Die Landeszahnärz-
tekammer wird, wie alle Selbstverwal-
tungskörperschaften, von demokratisch 
auf Zeit gewählten Organen geleitet. 
Hierbei handelt es sich um ehrenamtliche 
Tätigkeiten der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte. Die gesellschaftliche Bedeutung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit wird gerade 
in letzter Zeit besonders betont. Ehren-
amtsträger übernehmen eine große Ver-
antwortung gegenüber der Allgemeinheit. 
Um diesen Aufgaben konstruktiv und 
effizient nachkommen zu können, bedarf 
es spezialisierten, unterstützenden Ab-
läufen in der Verwaltung, die im Folgen-
den auszugsweise aufgezeigt werden 
sollen.

 Beratung und Zuarbeit sowie Protokol-
lierung und Nachbereitung von Sit-
zungen von 
 Vertreterversammlung, 
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 Vorstandssitzungen, 
 Präsidenten und stv. Präsidentin mit 
der Geschäftsführung, 

 Umlageausschuss, 
 Ausschüssen und Arbeitskreisen, 

 Organisation und Koordination der 
internen und externen Sitzungen 

 Erarbeitung von Redemanuskripten 
und Grußworten 

 Vor- und Nachbereitung der Kammer-
wahlen für die 13. Kammerperiode 

 Erstellung von standespolitischen In-
formationsschriften 

 Erstellung eines 14-tägigen Informati-
onsdienstes „KAMMER INFORM“ für 
Ehrenamtsträger

 Konzeption der Festschrift „50 Jahre 
Landeszahnärztekammer“ 

 Erstellung des Jahresberichtes der 
Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg

Praxismitarbeiter/innen. Berufsanfän-
ger können sich derzeit unter 450 staat-
lich anerkannten Ausbildungsberufen 
entscheiden. Die zuständige Stelle für die 
berufliche Aus- und Fortbildung der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten ist 
nach dem Berufsbildungsausschuss die 
Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg. Sie ist ab Beginn der Aus-

bildung, über das erfolgreiche Absolvie-
ren von Abschluss- und Fortbildungsprü-
fungen, wie auch für die spätere Betreu-
ung im Angestelltenverhältnis als Pra-
xismitarbeiter/in zuständig.  Da als Folge 
der technischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung die Arbeits- und Berufswelt 
ständigen Veränderungen unterliegt, be-
darf es auch in diesem Bereich einer ste-
tigen Beobachtung und Optimierung der 
bestehenden Regelungen. Hierzu kön-
nen beispielhaft folgende Aktivitäten der 
Geschäftsstelle aufgezeigt werden: 

 Beratung in Angelegenheiten der Be-
rufsaus- und Fortbildung 

 Überarbeitung des Berufsausbil-
dungsvertrages mit dazu gehörendem 
Merkblatt

 Beratung in Angelegenheiten der Auf-
stiegsfortbildung und Vorbereitung al-
ler Satzungsänderungen der Fortbil-
dungs- und Prüfungsordnungen im 
Rahmen der Aufstiegsfortbildung 

 Konzeption einer Fortbildungs- und 
Prüfungsordnung für die Zahnmedizi-
nische Prophylaxeassistentin (ZMP)  

 Beratung i. S. staatliche Förderpro-
gramme (Begabtenförderung) 

 Beratung in arbeitsrechtlichen Ange-
legenheiten 

 Unterstützung der Fortbildungseinrich-
tungen u. a. bei der Umsetzung der 
Fortbildungs- und Prüfungsordnungen 
für ZAH/ZFA 

 Standbetreuung auf der Messe „Fach-
dental Südwest“ in Stuttgart 

 Vorbereitende Maßnahmen zur Ein-
richtung einer Stellenbörse für Auszu-
bildende und Ausbilder auf der Inter-
netplattform der Landeszahnärzte-
kammer 
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Landtag, Parteien und Ministerien. Seit 
jeher sieht die Landeszahnärztekammer 
die Notwendigkeit, Fragen der Gesund-
heits-, Sozial- und Berufspolitik in über-
greifenden Gremien zu erörtern und mit 
den dort vereint gebildeten Meinungen 
auf Politik und Öffentlichkeit einzuwirken. 
Im Folgenden seien hier auszugsweise 
genannt:

 Landtag, insbesondere „Lobby-Arbeit“ 
mit Abgeordneten und parlamentari-
schen Beratern 

 Parteien, insbesondere gesundheits-
politische Fachausschüsse sowie de-
ren sozialpolitischen Sprechern und 
Berater

 Ministerien, insbesondere  
 Ministerium für Arbeit und Soziales 
 Ministerium für Kultus Jugend und 
Sport

 Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst (Hochschulen) 

 Finanzministerium 
 Justizministerium 
 Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung 

 Landesamt für Besoldung und Ver-
sorgung

 Anstalten und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, insbesondere  
 Regierungspräsidium Stuttgart (Ap-
probationsbehörde Baden-
Württemberg)

 Landesgesundheitsamt BW 
 Landeskammern der Heilberufe in 
Baden-Württemberg und im Bun-
desgebiet

 Versorgungsanstalt Tübingen 
 Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg

 ZMK-Kliniken 

 Verbände im Gesundheitswesen, ins-
besondere
 Bundeszahnärztekammer, Mitarbeit 
an Länderübergreifenden Arbeits-
kreisen (z. B. Musterberufsordnung, 
Arbeitskreis Juristische Person als 
Kammermitglied) 

 Landesausschuss der Privaten 
Krankenversicherungen 

 Landesverbände der Krankenkassen 
 Landes- und Bundesverband der 
Freien Berufe 

 Landesarbeitsgemeinschaft für 
Zahngesundheit mit Arbeitsgemein-
schaften, Vorbereitung von Vor-
standssitzungen und Mitgliederver-
sammlungen 

 Zahntechnikerinnungen Baden und 
Württemberg

 Dentalhandel und -industrie 

Bevölkerung und Multiplikatoren. Die 
Zahnärzteschaft in Baden-Württemberg 
kann sich wohl stets öffentlicher Auf-
merksamkeit sicher sein, nimmt sie doch 
in der Gesellschaft allgemein und erst 
recht aus der Sicht eines Patienten eine 
besondere Rolle ein. Um die Kammer als 
Wertegemeinschaft für die Bevölkerung 
zu etablieren, kommen auch hier vielsei-
tige Tätigkeitsfelder zum Tragen, die die 
Geschäftsstelle im Rahmen ihrer tägli-
chen operativen Tätigkeit wahrnimmt. 
Beispielhaft seien hier genannt: 

 Beantwortung von GOZ-Anfragen  

 Bearbeitung von Beschwerden 

 Erstellung von Informationsblättern für 
Patienten

 Benennung von (Gerichts-)Gutachtern 

 Verwaltungsdienstleistung für die Lan-
desarbeitsgemeinschaft für Zahnge-
sundheit

 Stetige Erweiterung und Aktualisie-
rung der Patienten bezogenen Inter-
netseiten im Internetauftritt der LZK 

Lehrer, Eltern und Schüler.  Durch die 
regionalen Arbeitsgemeinschaften Zahn-
gesundheit in den Stadt- und Landkrei-
sen Baden-Württembergs wird die Durch-
führung einer flächendeckenden Zahn-
prophylaxe im gesamten Land gewähr-
leistet. Da die Zahngesundheitsförderung 
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als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
anzusehen ist, ist die Bewältigung nur im 
Zusammenwirken aller verantwortlichen 
Kräfte möglich. Von Seiten der Ge-
schäftsstelle seien hier folgende organi-
sations- und ablauftechnische Aufgaben 
genannt:

 Pflege der Datenbank mit den E-Mail -
Adressen von Schulen im Land Ba-
den-Württemberg

 Versand von Rundschreiben per E-
Mail an die Grund-, Haupt- und Son-
derschulen in Baden-Württemberg um 
Nutzungsmöglichkeiten des Internet-
auftrittes für Pädagogen darzustellen 

 Anzeigenschaltung in „Kultus und Un-
terricht“ – der auflagenstärksten Leh-
rerzeitschrift 

 Aktion zum „Tag der Zahngesundheit“ 
im Internet 

Der Arbeitsanfall hat in den einzelnen 
Referaten im Vergleich zum Vorjahr stark 
zugenommen. Damit einher ging in eini-
gen Fällen ein drastisches Ansteigen der 
inhaltlich-kompetenzmäßigen Anforde-
rungen bei der Erfüllung der Aufgaben; 
so war insbesondere ein starker Anstieg 
der Sitzungstermine zu verzeichnen. 
Auszugsweise sollen im Folgenden 
Themenschwerpunkte des Berichtsjahres 
aufgeführt werden. 

eGK und HPC. Anknüpfend an die konti-
nuierliche Berichterstattung im Vorstand 

und im Zahnärzteblatt Baden-Württem-
berg wird über den derzeitigen 
Sachstand der Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK) und des 
elektronischen Heilberufeausweises 
(HPC) insbesondere unter den Aspekten 
der

 benötigten Telematik-Infrastruktur 
 Spezifikation der eGK und HPC 
 Vorbereitung und Einführung auf Bun-
des- und Landesebene sowie 

 Überlegungen zur Testung der eGK 
und HPC in Modellregionen 

berichtet. § 291 a Abs. 1 SGB V des 
GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG) 
sieht vor, dass die Krankenversicherten-
karte bis spätestens zum 1. Januar 2006 
zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeit, 
Qualität und Transparenz der Behand-
lung zu einer elektronischen Gesund-
heitskarte erweitert wird. Vom Bundes-
ministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung wurde jedoch zwischenzeitlich 
zur Kenntnis genommen, dass zu diesem 
Termin allenfalls mit dem Beginn von 
Tests in noch auszuwählenden Modellre-
gionen zu rechnen ist. 
Nachdem im „Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Heilberufe-Kammergesetzes“ 
die Aufgabe der Landeszahnärztekam-
mer als zuständige Stelle für die Ausga-
be der HPC gemäß § 291 a Abs. 5 SGB 
V übertragen werden soll, hat sich die 
LZK-Geschäftsstelle bereits im Berichts-
jahr mit der Thematik auf Landesebene 
auseinandergesetzt. 
Bereits im Februar des vergangenen 
Jahres hatten der damalige Sozialminis-
ter Repnik und der Vorstandsvorsitzende 
der AOK Baden-Württemberg, Dr. Sing, 
ihre Bereitschaft erklärt, an der Testpha-
se zur Einführung der elektronischen Ge-
sundheitskarte teilzunehmen. Bis Ende 
des Jahres 2004 wurden die Heilberufe-
kammern in Baden-Württemberg nicht in 
die Planung und Vorbereitung einbezo-
gen.
Anfang des Jahres 2005 wurde dann der 
Landeszahnärztekammer ein Vereinba-
rungsentwurf der AOK BW, abgestimmt 
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mit dem Ministerium für Arbeit und Sozia-
les, zur Bildung einer „Arbeitsgemein-
schaft nach § 219 Abs. 2 SGB V zur Ein-
führung der eGesundheitskarte in Baden-
Württemberg (ARGE eGKBW)“ über-
sandt. Die nachfolgenden Vertragsver-
handlungen fanden unter einem enormen 
Zeitdruck statt, da bereits im Vorfeld be-
kannt gegeben worden war, dass sich 
Baden-Württemberg am 23. Februar 
2005 auf dem Telematiktag in Berlin mit 
der Modellregion Heilbronn präsentieren 
wird und sich hierfür alle Leistungsanbie-
ter und mehrere Kostenträger des Lan-
des in einer Arbeitsgemeinschaft zu-
sammengeschlossen haben. Die Ver-
handlungen standen Anfang Februar 
kurz vor dem Scheitern, da insbesondere 
Haftungs- und Kostenaspekte noch nicht 
geklärt waren. 
Am 31. März 2005 fand dann ein erster 
Workshop der Vertragspartner zur Erstel-
lung der Bewerbungsunterlagen für die 
Testregion Heilbronn und am 4. April 
2005 die konstituierende Sitzung des 
Steuerungskreises der ARGE eGKBW 
statt. Ob die Modellregion Heilbronn als 
eine der von der gematik mbH geförder-
ten Testregionen ausgewählt wird, wird 
sich voraussichtlich bis Ende des Jahres 
2005 entscheiden. 

Neue Berufsordnung. Der Fachaus-
schuss Berufsausübung der Bundes-
zahnärztekammer hat unter Zuarbeit ei-
ner Arbeitsgruppe der Geschäftsführer 
der Landeszahnärztekammern Bayern, 
Hamburg, Hessen und Baden-Württem-
berg in drei Arbeitskreissitzungen eine 
neue Musterberufsordnung (MBO) für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte erarbeitet. 
Inhaltlich baut die neue MBO in vielen 
Bereichen auf bewährte Regelungen auf. 
Einzuarbeiten waren allerdings eine Rei-
he von zum Teil grundlegenden Neue-
rungen.
Mit der neuen Berufsordnung der Lan-
deszahnärztekammer Baden-Württem-
berg, die in der diesjährigen Sommer-
Vertreterversammlung verabschiedet 
wurde, gelang die Anpassung an den 
Wandel des Berufsrechts sowie in enger 

Anlehnung an die MBO der Bundes-
zahnärztekammer, die Förderung der 
Vereinheitlichung des Standesrechts im 
Bundesgebiet.
Die neue Berufsordnung zeigt die Flexibi-
lität und Zukunftsgewandtheit des zahn-
ärztlichen Standesrechts, ohne dass der 
gemeinwohlorientierte Anspruch der Be-
rufsordnung hinsichtlich des Schutzes 
berufsfremder Interessen aufgegeben 
wird. Die berufsständischen Interessen, 
geprägt durch wirtschaftliche Zwänge 
und Spezialisierungstendenzen, werden 
vielmehr mit den besonderen Informati-
onsinteressen der Patienten in ein aus-
gewogenes Verhältnis gebracht. 
Die neue Berufsordnung der Landes-
zahnärztekammer wurde im Rahmen 
einer Koordinierungskonferenz unter Ju-
risten der Berufsgerichte des Landes 
sowie den Kammeranwälten im Novem-
ber dieses Jahres diskutiert und Neue-
rungen beraten. 

Juristische Personen des Privatrechts 
als Kammermitglied. Im Rahmen des 
GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG) 
hat der Gesetzgeber strukturelle Verän-
derungen der ambulanten Versorgung 
auf den Weg gebracht. Seit Inkrafttreten 
des GMG können u.a. zugelassene Ver-
tragszahnärzte und medizinische Versor-
gungszentren (MVZ) zur Sicherstellung 
der vertragszahnärztlichen Versorgung 
zusammen wirken. Die MVZ sind in der 
Wahl ihrer rechtlichen Organisationsform 
frei. Nach dem Sozialgesetzbuch sind 
alle denkbaren Rechtsformen zulässig. 
Neben Personengesellschaften können 
dies also Kapitalgesellschaften, insbe-
sondere GmbH und AG sein. Aufgrund 
der Gesetzgebungszuständigkeit der 
Länder für das Berufsrecht kommt es an 
dieser Stelle zu unterschiedlichen Rege-
lungen.
Mögliche Wettbewerbsvorteile eines MVZ 
liegen nicht nur im erweiterten Leistungs-
spektrum, sondern sind auch durch un-
gleiche Rahmenbedingungen gegeben. 
Die Akkumulation von Kapital, ambulan-
ter, stationärer und nicht originär zahn-
ärztlicher Kompetenz, unterstützt von 
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geeignetem Marketing in wohlwollender 
Kooperation mit Krankenkassen könnte 
den MVZ zumindest regional eine markt-
beherrschende Stellung verschaffen. 
Aus diesem Grund wird vom BZÄK-
Arbeitskreis, der aus Vertretern der ein-
zelnen Länderkammern besteht und in 
dem auch der Direktor der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg, Axel 
Maag, vertreten ist, die berufsrechtliche 
Forderung erhoben, Waffengleichheit mit 
der klassischen Freiberufler-Praxis her-
zustellen. Grundsätzlich soll für alle Pra-
xisformen auch die juristische Person als 
Handlungsoption zur Verfügung stehen. 
Die neue Musterberufsordnung der Bun-
deszahnärztekammer lässt solche Rege-
lungen unter Vorbehalt des jeweiligen 
Landesrechts zu. 
Mit diesem gesellschaftlichen Wandel 
ändert sich auch das Berufsbild des Frei-
beruflers. Der selbständige Freiberufler 
wird bei der ambulanten Ausübung der 
Zahnheilkunde durch „zahnärztliche“ Ge-
sellschaften in der Rechtsform juristi-
scher Personen des privaten Rechts be-
kommen. Daher ist es notwendig, ge-
genüber allen Berufsangehörigen, egal in 
welcher Rechtsform sie ihren Beruf aus-
üben, Waffengleichheit herzustellen. Dies 
bedarf nicht zuletzt einer einheitlichen 
Aufsicht und Vertretung in Händen der 
Landeszahnärztekammer. 
Aufgrund der aufgezeigten Ausführungen 
wird die Ausdehnung der Pflichtmitglied-
schaft auf die juristische Person des pri-
vaten Rechts empfohlen, soweit durch 
Länderrecht, wie beispielsweise in Ba-
den-Württemberg, die Ausübung der 
Zahnheilkunde auch in der Rechtsform 
der juristischen Person des Privatrechts 
gedeckt ist. Zusätzlich sollte auch der 
berufsfremde Geschäftsführer der Ge-
sellschaft zur Mitgliedschaft verpflichtet 
werden.
Der geschäftsführende Vorstand der 
Bundeszahnärztekammer, der sich mit 
der Angelegenheit auseinandergesetzt 
hat, unterstützt das Ansinnen der Ar-
beitsgruppe. Daher hat er sich dafür aus-
gesprochen, diese Thematik weiter zu 
verfolgen und darüber hinaus sowohl die 

Gesundheitsministerkonferenz, wie auch 
die Bundesärztekammer über das Anlie-
gen informiert und um Unterstützung ge-
beten.
Der Vorstand der Bundeszahnärztekam-
mer hat sich mit dem Papier befasst und 
an den Arbeitskreis „Zahnärztliche Be-
rufsausübung“ verwiesen. 

Heilberufe-Kammergesetz. Im August 
des Jahres wurde der LZK-
Geschäftsstelle vom Ministerium für Ar-
beit und Soziales im Wege des Anhö-
rungsverfahrens ein „Gesetzentwurf zur 
Änderung des Heilberufe-Kammer-
gesetzes“ übersandt und Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 
Im Mittelpunkt des Änderungsgesetzes 
stehen Anpassungen des Heilberufe-
Kammergesetzes an aktuelle Entwick-
lungen auf Bundesebene - insbesondere 
Auswirkungen des Gesundheitsmoderni-
sierungsgesetzes und der 12. Novelle 
des Arzneimittelgesetzes und den Ent-
wicklungen im Bereich der Selbstverwal-
tung.

Die Schwerpunkte des Gesetzentwurfes 
sind:

 Den Kammern die Ausgabe von elekt-
ronischen Heilberufeausweisen als 
Aufgabe zu übertragen. Dabei haben 
sie Möglichkeit, Dritte in die Aufga-
benerfüllung einzubinden und sich mit 
anderen Kammern zusammenzu-
schließen. Außerdem soll die Weiter-
gabe der Daten über Approbation und 
Berufserlaubnis durch das Regie-
rungspräsidium geregelt werden. 

 Die Regelungen zur Ethikkommission 
sollen verändert werden. Zum einen 
ist geplant, die Aufgaben der Ethik-
kommission bei der Landeszahnärzte-
kammer wegen der geringen Zahl der 
Verfahren auf die Ethikkommission 
der Landesärztekammer zu übertra-
gen. Zum anderen sollen die haftungs-
rechtlichen Voraussetzungen des 
Staates geregelt werden. 
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 Fortbildungspflicht und Fortbildungs-
nachweis nach § 95 d SGB V: 
Der Erlass einer Fortbildungsordnung 
wird den Kammern verpflichtend vor-
geschrieben. 

Informations- und Kommunikations-
systeme. Um den Konferenzraum im 1. 
OG auch wieder für Vorstandssitzungen 
nutzen zu können, musste dieser tech-
nisch erweitert werden. Der vorhandene 
Beamer konnte bei Sitzungen mit über 12 
Personen nicht verwendet werden. Aus 
diesem Grund wurden auf den Tischen 
Flachbildschirme installiert. So können 
nun die Sitzungsteilnehmer die Protokoll-
führung oder Präsentationen jederzeit 
problemlos mitverfolgen. 

Elektronische Zeiterfassung installiert.
Zur Erfassung der täglichen Arbeitszeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
LZK-Geschäftsstelle wurde ein elektroni-
sches Zeiterfassungssystem eingeführt. 
Hierbei wurde großer Wert auf ein kos-
tengünstiges, aber dennoch leistungsfä-
higes, erweiterbares und portables Sys-
tem gelegt und die notwendige Verkabe-
lung und Installation in Eigenregie durch-
geführt um Kosten einzusparen. 

Internetzugang optimiert. Die laufen-
den Kosten für den Internetzugang für E-
Mail, Homepage-Pflege und Recherche-
arbeiten konnten durch Vertragsanpas-
sungen erheblich gesenkt werden. Auf-
grund des für die LZK-Geschäftsstelle 
günstigeren Vertragsabschlusses, ergab 
sich bei einer gleich bleibenden Lei-
tungskapazität eine Ersparnis von 27 
Prozent.



Bezirkszahnärztekammer
Freiburg

Jahresbericht 2005 25

Interessenvertreterin vor Ort. Die Lan-
deszahnärztekammer BW ist, laut Kam-
mergesetz, die öffentliche Berufsvertre-
tung. Und sonst niemand. Eingebunden 
in ein öffentliches Pflichtengefüge. In ein 
öffentliches Pflichtengefüge, dessen Pole 

das Gemeinwohl und 
das Mitgliederwohl 
sind. Letzteres gerät 
immer wieder aus dem 
Blickfeld. Aus dem 
Blickfeld, weil vorder-
gründig und scheinbar 
all' die Ordnungen, all' 
die nationalen und in-
ternationalen Gesetze 
weniger mit der Be-
rufsausübung zu tun 
haben als die Punkt-
werte und Regularien 
im Bereich der ver-

tragszahnärztlichen 
Tätigkeit. Vordergrün-
dig und scheinbar. In 
Wirklichkeit beeinflus-

sen die Rahmenbedingungen, die uns 
außerhalb des Geltungsbereiches des 
SGB V gesetzt sind, unsere Berufsaus-
übung gerade in gesellschaftspolitischer 
und wirtschaftspolitischer Hinsicht weit 
mehr als die Rahmenbedingungen des 
SGB V. Rahmenbedingungen, die mehr 
und mehr in quantitativer und qualitativer 
Hinsicht von Europa, von Brüssel gesetzt 

werden und die aus im-
mer mehr Verordnungen 
und Gesetzen bestehen, 
die der Kammer mehr 
und mehr Aufgaben zu-
weisen;   wenn sie der 
gesetzlich vorgegebe-
nen Aufgabe gerecht 
sein will, die öffentliche 
Berufsvertretung der 
Zahnärzteschaft zu sein.  

Hilfestellung für die Kollegenschaft. In 
diesem öffentlich rechtlichen Rahmen, 
der uns als Heilberuf gesetzt ist, ist die 
Kammer die Interessenvertreterin des 
zahnärztlichen Berufsstandes. Und die 
Bezirkszahnärztekammer die Interessen-

vertreterin vor Ort. Das ist ihre originäre 
Aufgabe: Hilfestellung für die Kollegen-
schaft und damit Bildnerin eines Ge-
meinschaftsgefühls, einer ‚corporate 
identity’, die den Berufsstand stark und 
überzeugend macht. Und diese Arbeit 
findet Anerkennung in der Öffentlichkeit 
und im Berufsstand. Der Bogen der stan-
despolitischen Arbeit ist weit gespannt. 
Aber an der täglichen Hilfestellung für die 
Kollegenschaft in allen Fragen der Pra-
xisführung - die Berichte sind nur ein 
kleiner Ausschnitt - muss sich die Stan-
despolitik vor Ort messen lassen, nicht 
am Schwadronieren über die "große Poli-
tik". Erbsenzählerei wäre es, die vom 
Ehrenamt und den Angestellten des 
Zahnärztehauses geleistete Arbeit in 
"Einzelposten" darzustellen; einzelnes 
möge beispielhaft genügen. Und es bleibt 
viel zu tun und vieles wird hinzukommen. 
Nicht zuletzt auch deshalb, weil die KZV, 
durch Gesetz noch mehr zur mittelbaren 
Staatsverwaltung gemacht, kaum den 
standespolitischen Spielraum hat, über 
den die Kammer verfügt und über den sie 
in Europa in Zukunft verfügen wird. 

Konstituierung Kammervorstand. Un-
ter dieser Prämisse konstituierte sich 
nach der letzten Kammerwahl der Vor-
stand der Bezirkszahnärzte-
kammer Freiburg. Schwer-
punkte der standespolitischen 
Arbeit wurden gesetzt bei der 
Fort-  und Weiterbildung, 
postuniversitärer Ausbildung 
(Master), über die schon seit 
drei Jahren in der Vertreter-
versammlung der Bezirks-
zahnärztekammer im Hinblick 
auf die Auswirkungen auf den 
Berufsstand diskutiert wird; 
Auswirkungen, die gravierend 
sind und sein werden.  

MPG und Röntgenverordnung. Breiten 
Raum beanspruchte die Arbeit im Bezug 
auf das Medizin-Produkte-Gesetz, die 
Röntgenverordnung und anderes mehr; 
insbesondere deshalb, weil im Bereich 
der Praxisführung der Einfluss der Euro-



Bezirkszahnärztekammer
Freiburg

Jahresbericht 200526

päischen Union immer größer wird. Die 
Referenten der Kammer zeigten hier er-
neut ihre Kompetenz.

Druck auf die GOZ begegnen. Die GOZ 
unter dem Druck der Regularien des 
SGB V ist ständiges und wichtiges The-

ma. Weniges ist so geeignet, den 
der freien Berufsausübung ent-
gegengesetzten Zwang zu er-
kennen, der auf den allgemeinen 
Teil der GOZ und den Gebühren-
teil wirkt. Die GOZ als Gebüh-
renordnung im Geltungsbereich 
des SGB V (Zahnersatz) ist dem 
ständigen Druck und der Begehr-
lichkeit des bürokratischen Ge-
sundheitsstaates ausgeliefert. 
Hier kompromisslos zu sein ist 

standespolitische Pflicht. Aber hier lässt 
wohl nur Brüssel hoffen. Dem freien 
Wettbewerb als einer der europäischen 
Grundfreiheiten sind Gebührenordnun-
gen, die dem Diktat des Sozial  und Ge-

sundheitsstaates verfallen, we-
sensfremd und werden keinen 
Bestand haben können. Immer 
wichtiger wird der enge Kontakt 
und der Gedankenaustausch 
mit anderen freien Berufen.

Brüssel. Die Grundfreiheiten, 
die daraus resultierende Dienst-
leistungsrichtlinie und die Anti-
diskriminierungsrichtlinie zei-
gen, dass Brüssel nicht mehr 
gewillt ist - auch wenn die Ge-

sundheitssysteme in ihrer bürokratischen 
Ausformung derzeit noch nationalstaatli-
cher Oberhoheit unterstehendem Regle-
mentierungswahn deutscher Prägung 
unterstehen - noch lange tatenlos zuzu-
sehen.

Fortbildung als akademische Selbst-
verständlichkeit. Die im SGB V fixierte 
Zwangsfortbildung wurde wieder einmal 
mehr in Titisee und Schluchsee der Lä-
cherlichkeit preisgegeben. Es kann als 
bewiesen gelten, dass die Zahnärzte-
schaft Fortbildung als vornehme akade-
mische Selbstverständlichkeit begreift 
und dass sie des 
Zwangs des Staa-
tes als Ausdruck 
des Misstrauens 
sicher nicht bedarf. 
Staatliches Miss-
trauen und Zwang 
im Bereich der 
Fortbildung be-
weist vielmehr die 
Beschränktheit derer, die solche Ideen in 
Gesetzen fixieren. Standespolitik einer 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts wie 
der Kammer muss immer wieder versu-
chen, einem freien Beruf auch Freiheiten 
zu erkämpfen. Trotz aller bürokratischen 
Gängelung sehe ich für die Zukunft kei-
neswegs schwarz. Europa wird den bü-
rokratischen Mief auslüften. 
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„Alter neuer Vorstand“. Die Vertreter-
versammlung der Bezirkszahnärztekam-
mer Karlsruhe hat den bisherigen Vor-
stand am 8. November 2004 für eine wei-
tere Legislaturperiode gewählt. Der „alte 
neue Vorstand“ – Dr. Borckmann, Vorsit-
zender, Dr. Jäger, stellvertretender Vor-
sitzender, Dr. Engel, Dr. Heiden und Dr. 
Bouman - hat sich zum Ziel gesetzt, die 
kollegennahe Arbeit in der Bezirkszahn-
ärztekammer unter dem Motto „Die 
Kammer – Ihr Partner“ für weitere vier 
Jahre fortzusetzen.  
Ziel ist, ein „Vorstand zum Anfassen, 
Vertretung der Interessen der Kollegen 
nach außen und innen, sowie Stärkung 
der Freiberuflichkeit und „Hilfe zur 
Selbsthilfe“. 

Geschäftsführung. Im Jahr 2005 über-
nahmen Bernhard Maier, Betriebswirt 
(WA Dipl.-Inh.) - bis März 2005 - und 
Ass. jur. David Richter die kommissari-
sche Geschäftsführung der Bezirkszahn-
ärztekammer. 

Insgesamt 1.533 Teilnehmer. Auch im 
Jahre 2005 wurde eine Vielzahl von Ver-
anstaltungen durch die Bezirkszahnärz-
tekammer Karlsruhe angeboten. Insge-
samt 1.533 Teilnehmer nahmen daran 
teil.
Von Januar bis November 2005 fanden 
Veranstaltungen zum „Unternehmen 
Zahnarztpraxis“ statt, die umfangreiche 
Informationen zu den Themen „Der 
Zahnarzt als Unternehmer“, .... als Orga-

nisator, ... als Füh-
rungsperson, ... als 
Arbeitgeber etc. be-
inhalteten.
Weitere Kurse, wie 
beispielsweise „Das 
neue Alterseinkünf-
tegesetz“, „Hypno-
se“ oder „Die Tech-
nik der intraoralen 
Fotografie“, „Well-
ness im Alltag“, „Dy-
namische Vermö-
gensnachfolge“ und 
„ABC des Erfolgs“ 

rundeten das Fortbildungsjahr der Be-
zirkszahnärztekammer ab.  

Qualitätsmanagement. Die an insge-
samt 19 Tagen stattgefundenen Semina-
re zum „Qualitätsmanagement“ wurden 
von 198 Teilnehmern besucht. Die Semi-
nare umfassten die Grundlagenschulun-
gen, die Workshops und die Welt des 
Qualitätsmanagements.
Für Mitarbeiterinnen der Praxen (Herstel-
lung von Situationsmodellen, Gruppen- 
und Individualprophylaxe) und Auszubil-
dende fanden ebenfalls Seminare (Lern-
training für Azubis) statt. Wie immer im 
Frühjahr traf man sich in Bruchsal zur 
zentralen Fortbildungsveranstaltung für 
die FZA - „ABC des Erfolges V“ -. Regina 
Först gestaltete den Tag „Freude und 
Engagement in der Praxis“ eindrucksvoll. 

Pflichtveranstaltung „Röntgen“. Wir
alle in der Kammer haben uns den Ak-
tualisierungskurs Strahlenschutz nach 
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der Röntgenverordnung nicht gewünscht. 
Aber der nationale Gesetzgeber war zur 
Umsetzung europäischen Rechts ge-
zwungen.
Die Bezirkszahnärztekammer Karlsruhe 
hat sich  bemüht – und dies haben die 
Kurse in Mannheim und Bruchsal gezeigt 
– nahe an der Praxis den Kolleginnen 
und Kollegen die Inhalte und Informatio-
nen zu vermitteln. Gleichzeitig konnte 
verhindert werden, die Veranstaltung der 
Kurse der Industrie oder dem Staat allei-
ne zu überlassen. 
Bisher wurden insgesamt fünf Aktualisie-
rungskurse Strahlenschutz nach der 
Röntgenverordnung erfolgreich durchge-
führt. Die 675 Teilnehmer hatten sich 
einem schriftlichen Test zu unterziehen. 
Die Resonanz war durchweg positiv. 

Riverboat. Zusammen mit der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg, Bezirksdirektion Karlsruhe, 
wurde die Veranstaltung ‚Riverboat’ in 
Heidelberg anlässlich der Heidelberger 
Schlossbeleuchtung durchgeführt. Bei 
dieser Veranstaltung zeigte sich die enge 
und sehr positive Zusammenarbeit zwi-
schen der Bezirkszahnärztekammer und 
der Bezirksdirektion Karlsruhe für die 
Kollegenschaft in Nordbaden. Das Zahn-
ärztehaus in Mannheim wird auch wei-
terhin gemeinsame Aktivitäten und Kurse 
anbieten.

Konzept für Praxisbegehungen. In den 
„Herbst-Kreisversammlungen“ stand das 

Thema „Medizinproduktegesetz und Pra-
xisbegehungen“ im Mittelpunkt.  
Der Praxisführungsausschuss der Lan-
deszahnärztekammer BW erarbeitete 
hierzu unter sachkundiger Mitwirkung 
des Mitgliedes des Praxisführungsaus-
schusses unserer Bezirkszahnärzte-
kammer, Dr. Carsten Ullrich, und des 
Referenten der Bezirkszahnärztekammer 
für Fortbildung, Dr. Norbert Engel, ein 
Konzept, das es dem einzelnen Praxisin-
haber ermöglicht, mit den bereits länger 
bestehenden und jetzt noch neu hinzu-
kommenden Auflagen und (möglichen 
Praxisbegehungen) angemessen und 
rechtssicher umzugehen. Der große An-
drang und die positive Resonanz auf den 
Kreisversammlungen bestätigte die Ak-
tualität und Brisanz des Themas.  

Ausblick. Für die nächsten Jahre sieht 
sich der Vorstand mit dem Motto „Die 
Kammer – Ihr Partner“ als Ansprechpart-
ner für die gesamte Kollegenschaft. Der 
Vorstand der Bezirkszahnärztekammer 
ist in der Pflicht, der Kollegenschaft in 
Nordbaden Möglichkeiten, Angebote und 
Wege aufzuzeigen, die dem einzelnen 
Praxisinhaber die Ausübung der Zahn-
heilkunde trotz vieler Restriktionen und 
schwieriger wirtschaftlicher Lage erleich-
tern.
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Der neue Vorstand ist der alte Vor-
stand. Am 8. November 2004 wurde der 
bisherige Vorstand der Bezirkszahnärz-
tekammer Stuttgart, bestehend aus Dr. 
Konrad Bühler (Vorsitzender), Dr. Rolf 
Maurer (stv. Vorsitzender), Dr. Renate 
Lüllwitz-Hoch, Dr. Dr. Hans Thomas Ei-
che und Dr. Helmut Schönberg mit über-
wältigender Mehrheit von der neu ge-
wählten Vertreterversammlung der Be-
zirkszahnärztekammer Stuttgart für eine 
weitere Amtsperiode bestätigt. 
Dies war ein großer Vertrauensbeweis in 
die Arbeit des alten und neuen Vorstan-
des. Er sichert Kontinuität in der Führung 
der Bezirkszahnkammer Stuttgart in den 
kommenden Jahren. 
Das geänderte Kammer-Beitragssystem, 
das heißt Trennung des Gesamtbeitra-
ges in die drei Bestandteile, Beitrag 
BZÄK, Beitrag LZK-Geschäftsstelle und 
Beitrag BZK, ab dem Jahr 2005 hat dem 
Vorstand und der Vertreterversammlung 
der Bezirkszahnärztekammer Stuttgart 
einen größeren Handlungsspielraum in 
ihren jeweiligen Aufgabenbereichen und 
damit mehr Raum für individuelle Ent-
scheidungen gegeben, regionale Beson-
derheiten und Wünsche der Kammermit-
glieder zu berücksichtigen. 

Schwerpunkte der Kammerarbeit.
Schwerpunkt der Arbeit der BZK Stuttgart 
im Jahr 2005 war insbesondere, den 
Kammermitgliedern Hilfestellung und 
Unterstützung bei der Umsetzung neuer 

gesetzlicher Regelungen zu geben, wie 
zum Beispiel 

 Fortbildungspflicht 
 Aktualisierung der Fachkunde 

Strahlenschutz nach der RöV 
 Hygiene und Aufbereitung von 

Medizinprodukten

Fortbildungspflicht. Ziel des zum 
1.1.2005 gestarteten neuen Konzepts 
„Das Stuttgarter Fortbildungsjahr“, das 
die Fortbildungsaktivitäten der BZK 
Stuttgart unter einem „neuen Dach“ zu-
sammenführt, war und ist es, den Kam-
mermitgliedern die Möglichkeit zu geben, 
mit einem akzeptablen zeitlichen und 
finanziellen Aufwand ihrer Fortbildungs-
pflicht im theoretischen wie auch im prak-
tischen Bereich mit hochwertiger Fortbil-
dung in regionaler Nähe nachkommen zu 
können.
Highlight des 
Stuttgarter
Fortbildungsjah-
res 2005 war 
der Stuttgarter 
Zahnärztetag im 
Juni, der erst-
mals im Kultur- 
und Kongress-
zentrum Lieder-
halle, Stuttgart, 
mit einer eige-
nen begleitenden Dentalausstellung 
stattgefunden hat. Unter der Überschrift 
„Rot-weiße Ästhetik – Spagat zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit“ wurden an 
zwei Tagen die wesentlichen Aspekte 
dieser Thematik von der Zahnerhaltung 
bis hin zur Implantologie von Praktikern 
für Praktiker präsentiert. 700 Teilnehmer 
und ein gelungener Gesellschaftsabend 
in der Alten Reithalle des MARITIM-
Hotels machten die Veranstaltung zu 
einem vollen Erfolg. 
Zu den Höhepunkten des Stuttgarter 
Zahnärztetages gehörte die erstmalige 
Vergabe eines Forschungsstipendiums in 
Höhe von 25.000,00 Euro durch die Wal-
ter und Anna Körner Stiftung Stuttgart. 
Das Forschungsstipendium wird ab 2005 
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jährlich im Rahmen 
des Stuttgarter Zahn-
ärztetages vergeben. 
Viele weitere Fortbil-

dungsveranstaltun-
gen in Nord-
Württemberg haben 
das Stuttgarter Fort-
bildungsjahr abge-
rundet. Hierzu gehör-
ten insbesondere 

 die wissenschaftlichen Fortbildun-
gen in den zwölf Kreisvereini-
gungen der BZK Stuttgart mit 
Themen wie „Composites – state 
of the art“, „Die unsichtbare Res-
tauration“, „Vor- und Frühstadien 
des Mundhöhlenkarzinoms – be-
währte und neue diagnostische 
Möglichkeiten“. 

 das 9. KH-Symposium – Herbstta-
gung der BZK Stuttgart in Zusam-
menarbeit mit der Vereinigung 
Wissenschaftliche Zahnheilkunde 
Stuttgart / Katharinenhospital Kli-
nikum Stuttgart zum Thema „Infek-
tionen in der zahnärztlichen Pra-
xis“. 

 „Der junge Zahnarzt“ – Praxisnahe 
Fortbildung in sechs Blöcken für 
neu approbierte Zahnärztinnen 
und Zahnärzte – ein praxisnahes, 
auf junge Kolleginnen und Kolle-
gen zugeschnittenes Curriculum 
über sechs Monate. 

Aktualisierung der Fachkunde Strah-
lenschutz nach der RöV. Seit In-Kraft-
Treten der Novellierung der Röntgenver-
ordnung muss die Aktualisierung der 
Fachkunde Strahlenschutz mindestens 
alle fünf Jahre durch einen entsprechen-
den Kurs nachgewiesen werden. Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte, die bis 1987 
ihre Fachkunde  erworben haben, muss-
ten diese bis zum 01.07.2005 aktualisie-
ren. Die auf Landesebene konzipierten 
Kurse zur Aktualisierung der Fachkunde 
Strahlenschutz wurden regional in den 

Bezirken durchgeführt. Für die BZK 
Stuttgart bedeutete dies: Organisation 
und Durchführung von acht regionalen 
Tageskursen mit jeweils acht Stunden für 
fast 1.200 Teilnehmer. Lohn dieses 
Kraftaktes waren nicht nur die erfolgreich 
bestandenen Testate, sondern auch die 
vielen positiven Rückmeldungen über die 
kollegennahe Gestaltung der Kurse und 
die gute Atmosphäre vor Ort. 

Hygiene und Aufbereitung von Medi-
zinprodukten. Schreckensnachricht aus 
anderen Kammerbereichen: Die Ge-
sundheitsämter beginnen mit flächen-
deckenden Praxisbegehungen im Be-
reich der Hygiene und der Aufbereitung 
von Medizinprodukten. In Baden-
Württemberg waren in diesem Jahr sol-
che Aktivitäten noch nicht zu verzeich-
nen. Da Praxisbegehungen aber auch 
hier erwartet werden müssen, reagierte 
die Landeszahnärztekammer sofort. Ziel-
setzung aller Kammeraktivitäten war und 
ist es, überzogene Forderungen seitens 
der Behörden abzuwehren und auf eine 
Orientierung am tatsächlichen Risiko für 
die Zahnarztpraxis hinzuwirken. Der Pra-
xisführungsausschuss wurde beauftragt, 
für die Kollegenschaft ein umfassendes 
Informationspaket zusammenzustellen. 
Die „Tour de Ländle 2005“ der BZK 
Stuttgart durch die Kreisvereinigungen 
hat sich dieser Thematik angenommen 
mit dem Ziel, die Kolleginnen und Kolle-
gen fit zu machen, um eine mögliche 
Praxisbegehung erfolgreich bestehen zu 
können. Drei Viertel der Zahnärzteschaft 
hat dieses Angebot angenommen. Re-
sümee: In den Zahnarztpraxen sind die 
Anforderungen an die Hygienemaßnah-
men erfüllt, die dokumentarische Darstel-
lung muss noch besser werden. 

„Von Kollegen für Kollegen“. Unter 
diesem Motto sieht der Vorstand der BZK 
Stuttgart seinen Auftrag. Nur wer die täg-
lichen Fragestellungen der Zahnarztpra-
xis aus eigener Erfahrung kennt, kann 
erfolgreich Hilfestellung geben und mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 
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Der Bericht erstreckt sich über den Zeit-
raum von November 2004 bis Oktober 
2005.
Am 8. November 2004 fand die konstitu-
ierende Sitzung der Vertreterversamm-
lung der Bezirkszahnärztekammer Tü-
bingen statt. Der bisherige Vorstand mit 
dem Vorsitzenden Dr. Wilfried Forschner 
(Biberach), dem stellvertretenden Vorsit-
zenden Dr. Dr. Heiner Schneider (Met-
zingen) sowie den Mitgliedern Dr. Knut 
Hochleitner (Reutlingen), Dr. Helmut 
Weller (Pfullendorf) und Dr. Bernd Stoll 
(Albstadt) wurde wieder gewählt.
Im Berichtszeitraum fanden in den Mona-
ten Dezember, März, Juni und Septem-
ber vier Vorstandssitzungen statt. Dazu 
eine Vertreterversammlung, die traditio-
nell immer in Lindau anlässlich der Bo-
denseetagung im September stattfindet. 
Auch die gemeinsame Sitzung des Um-
lageausschusses mit dem Vorstand und 
ein Treffen der Kreisvorsitzenden wurde 
am Vortag der Bodenseetagung abgehal-
ten.
Anlässlich der Vorstandssitzung im Juni 
wurden auch wieder die Kolleginnen und 
Kollegen geehrt, die auf fünfzig Jahre 
zahnärztliche Approbation zurückblicken 
konnten.

40. Bodenseetagung. Bei den Fortbil-
dungsveranstaltungen dominierte natür-
lich im Jahr 2005 die wie immer sehr gut 
besuchte 40. Bodenseetagung. Neben 
einem hervorragenden wissenschaftli-
chen Programm zum Thema „Vom Füllen 

zum Restaurieren“, kam auch die Pflege 
des Gemeinsinns nicht zu kurz. Ein Eh-
rengastessen und ein Gesellschafts-
abend rundeten das Programm ab. Eini-
ge Tage vorher fand ein Pressegespräch 
zum wissenschaftlichen Thema der Bo-
denseetagung statt. 
Wie seit Jahren, fand parallel zur Fortbil-
dung für Zahnärzte die Tagung für zahn-
ärztliche Mitarbeiterinnen in Lindau statt. 
Auch hier ist der steigende Zuspruch un-
gebrochen, so dass sogar zusätzliche 
Sitzreihen im Stadttheater Lindau einge-
baut werden mussten. Ein weiteres Se-
minar für Helferinnen aus kieferorthopä-
dischen Praxen rundete die Veranstal-
tungen für Mitarbeiterinnen ab. 

Qualitätsmanagement. Weitere Fortbil-
dungsveranstaltungen waren zwei Ver-
anstaltungen zum Thema „Qualitätsma-
nagement in der Zahnarztpraxis“. Damit 
wurde ein Beschluss des LZK-
Vorstandes umgesetzt, in den Bezirken 
Veranstaltungen anzubieten, bei denen 
sich die Kollegenschaft über die grund-
sätzlichen Inhalte von Qualitätsmanage-
mentsystemen informieren konnten. Bei 
den Veranstaltungen in Friedrichshafen 
(März) und Tübingen (Juni) referierten 
die Kollegen Dr. Norbert Engel und Dr. 
Klaus-Dieter Bastendorf. 

Aktualisierung der Strahlenkunde. Die 
durch die Röntgenverordnung vorge-
schriebenen Kurse "Aktualisierung der 
Fachkunde im Strahlenschutz" fanden im 
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April in Hechingen und Friedrichshafen 
und im Juni in Ehingen statt. Dank der 
vom Röntgenreferenten Dr. Burkhard 
Maager ausgesuchten Referenten, waren 
diese Pflichtveranstaltungen nicht ganz 
so trocken wie befürchtet. 

Tübinger Praxistag. Im Juli 
fand der „Tübinger Praxis-
tag“ statt, eine Fortbildungs-
veranstaltung, die vor Jah-
ren von der KZV Tübingen 
ins Leben gerufen wurde 
und später von KZV und 
Bezirkszahnärztekammer 
Tübingen gemeinsam ab-
gehalten wurde und auch in 
Zukunft im Wechsel von der 
Bezirkszahnärztekammer 
Tübingen und der KZV BW Bezirksdirek-
tion Tübingen organisiert wird. Diese ein-
tägige Veranstaltung zu verschiedenen 
Themen aus dem Praxisalltag (Arbeits-
recht, Mitarbeiterführung, Gutachter-
kommission etc.) findet immer mehr Zu-
spruch bei den Kolleginnen und Kolle-
gen. War diese Veranstaltung bisher 
zentral in Tübingen, so soll mit wech-
selnden Veranstaltungsorten in Zukunft 
die Kollegenschaft noch besser erreicht 
werden.

Standespolitische Nachwuchstagung. 
Eine weitere, inzwischen auch schon 
traditionell gemeinsam von Kammer und 
KZV im Herbst abgehaltene Veranstal-
tung ist die „Standespolitische Nach-
wuchstagung“. Zu dieser Veranstaltung 
werden, wie der Name schon sagt, Kol-
leginnen und Kollegen eingeladen, die 
sich in den ersten Jahren ihrer Praxistä-

tigkeit befinden. Sie sollen bei dieser 
zweitägigen Veranstaltung an standespo-
litische Themen herangeführt werden. 
Nach den einführenden Vorträgen der 
jeweiligen Vorsitzenden von Kammer und 

KZV (jetzt ein Mitglied des 
Vorstandes der KZV BW) 
gibt es allgemeinpolitische 
Vorträge (2005 Dr. Noll, 
FDP, „Zahnheilkunde – 
Spielball der Politik“) oder 
auch Themen zur Mitar-
beiterführung (2005 
Schnabel, Biologik GmbH, 
„Lust durch Leistung“). 
Diese Bündelung von 
Kräften von Bezirkszahn-
ärztekammer und der Be-
zirksdirektion der KZV 

Baden-Württemberg hat sich nicht nur 
aus Kostengründen bewährt.  

Stadthauspräsentation der Zahnklinik 
Ulm. Nicht direkt von der Kammer 
veranstaltet, aber tatkräftig und finanziell 
über das Forum Zahngesundheit 
unterstützt, war die Ulmer Stadthausprä-
sentation der Zahnklinik Ulm. Bei dieser 
Veranstaltung präsentieren sich in 
jährlichem Wechsel Institute der 
Universität Ulm im Stadthaus. Diese über 
mehrere Tage im April gelaufene 
Veranstaltung, fand große Resonanz bei 
der Bevölkerung. 
Forum Zahngesundheit. Zwei weitere 
Vortragsveranstaltungen für die Bevölke-
rung wurden vom Forum Zahngesund-
heit, einer Kooperation zwischen der 
Zahntechnikerinnung Württemberg und 
der Bezirkszahnärztekammer Tübingen, 
zum Thema Implantologie in Reutlingen 
und Ravensburg abgehalten. 
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Unter neuem Vorsitz und drei neuen Mit-
gliedern hat der Umlageausschuss in der 
neuen Kammerperiode ein neues Ge-
sicht.

Betriebliche Altersversorgung. Die 
zentrale Aufgabe des Umlageausschus-
ses im Jahr 2005 war der Auftrag der 
Vertreterversammlung an den Vorstand 
und den Umlageausschuss, ein Konzept 
einer betrieblichen Altersversorgung der 
Landeszahnärztekammer Baden-Würt-
temberg für ihre derzeitigen und künfti-
gen Mitarbeiter/innen zu erarbeiten und 
der Vertreterversammlung vorzustellen. 
Berücksichtigt wurde dabei eine mögliche 
Reduzierung, ein Verzicht, die Beibehal-
tung sowie die Beteiligung von Mitarbei-
tern.
Zusammen mit dem Büro Gassner und 
Partner, Stuttgart - Mathematischer Gut-
achter und Sachverständiger für betrieb-
liche Altersversorgung - wurde unter die-
sen Gesichtspunkten ein Entwurf für 
neue Richtlinien für die betriebliche Al-
tersversorgung erarbeitet, die der Vertre-
terversammlung zur Entscheidung vorlie-
gen werden. 
Der Umlageausschuss hat sich auch mit 
alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 
beschäftigt und bei der Firma Schuncks 
ein Angebot für eine Versicherungslö-
sung eingeholt und geprüft. 
Im Ergebnis hat sich der Umlageaus-
schuss dafür ausgesprochen, ein bei-
tragsorientiertes Bausteinmodell einzu-

führen, das Niveau der Betrieblichen Al-
tersversorgung leicht abzusenken und 
die Mitarbeiter/innen freiwillig mit einem 
Drittel finanziell zu beteiligen. Die Er-
sparnisse für die Landeszahnärztekam-
mer liegen in der Dynamik durch das 
Bausteinmodell, in der Beteiligung der 
Mitarbeiter/innen zu einem Drittel und der 
Niveauabsenkung. Der Umlageaus-
schuss votiert aus Kostengründen gegen 
eine Auslagerung. 
Auch in diesem Jahr wurde ein versiche-
rungsmathematischen Gutachten zur 
Berechnung der Rückstellungen für Be-
triebliche Altersversorgung in Auftrag 
gegeben. Der Rechnungszinssatz wurde 
beibehalten. 

Jahresabschlüsse und Prüftätigkeit.
Die Jahresabschlüsse der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg, ihrer 
Untergliederungen und Einrichtungen 
wurden vom Umlageausschuss geprüft. 
Der Umlageausschuss hat sich mit Ab-
weichungen zu den Haushaltsanforde-
rungen und dem aktuellen Stand der 
Rücklagen und Rückstellungen beschäf-
tigt.
Der Vertreterversammlung wird wie im 
Vorjahr vorgeschlagen, die Mehreinnah-
men aus dem Jahr 2004 zur Entlastung 

Mitglieder
Vorsitzende
HEMBERGER, Dr. Eva, Heidelberg 

Stv. Vorsitzender 
GRUNERT, Dr. Foelko, Lörrach 

BAUDER, Dr. Bert, Mannheim 
CAROW, Dr. Jürgen, Flein 
SCHEYTT, Dr. Christian, Ulm 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
MAAG, Axel 
KRAFT, Ralf 
KAMPRATH, Kathleen 
HÖLLMÜLLER, Inge 

Der Umlageausschuss führte im Berichts-
jahr 2005 fünf Sitzungen durch, davon 
eine Sitzung zusammen mit dem LZK-
Vorstand sowie eine Schlussbespre-
chung mit der Prüfstelle der Bundes-
zahnärztekammer und drei Belegprüfun-
gen.
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der Haushaltsanforderungen 2006 in den 
jeweiligen Teilhaushalten zu belassen. 
Die Betriebs-, Wirtschafts- und Rech-
nungsführung 2004 der Kammer, ihrer 
Untergliederungen und Einrichtungen 
wurden vom Umlageausschuss unter 
Zuziehung der Prüfstelle der Bundes-
zahnärztekammer geprüft. Über die Prü-
fungen wurden Prüfberichte erstellt, die 
mit dem hinzugezogenen Prüfer, Uwe 
Stohner, in Anwesenheit von Mitgliedern 
des Vorstandes in der Schlussbespre-
chung behandelt wurden. Die Prüfstelle 
konnte bestätigen, dass die Rechnungs-
führung den Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Buchführung entspricht und sich 
keinerlei Beanstandungen in Form von 
„Prüfbemerkungen“ ergeben haben. Die 
Prüfberichte konnten in der Zeit vom 
7.11. bis 24.11.2005 bei der Geschäfts-
stelle der Landeszahnärztekammer Ba-
den-Württemberg eingesehen werden. 
In der LZK-Geschäftsstelle und in den 
beiden Fortbildungseinrichtungen, der 
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung 
und dem Zahnmedizinischen Fortbil-
dungszentrum Stuttgart, wurde jeweils 
eine Belegprüfung durchgeführt. 

Haushalt und Kammerbeitrag. Der Um-
lageausschuss hat sich intensiv mit den 
Ansätzen für den Haushalt 2006 und 
dem daraus resultierenden Kammerbei-
trag auseinandergesetzt. Im Kontenrah-
men enthalten sind neue Konten für 
Sponsoring entsprechend der im letzten 
Jahr beschlossenen „Sponsoring-Richt-
linien“.

Geldanlagen und Liquidität. Über die 
Entwicklung und Renditen der Geldanla-
gen der Landeszahnärztekammer Ba-
den-Württemberg wurde in den Sitzun-
gen berichtet. Dabei hat sich der Umla-
geausschuss für eine Beibehaltung der 
konservativen Geldanlage entsprechend 
den geltenden Empfehlungen für die 
Geldanlage bei der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg ausgespro-
chen. Eine Regelung für die Überlassung 
von Mitteln aus der Betriebsmittelrückla-
ge bei Liquiditätsengpässen bei den Be-

zirkszahnärztekammern wurde diskutiert 
und beschlossen. 

Versicherungen. Der LZK-Umlageaus-
schuss hat sich im Berichtsjahr auch mit 
der vom Vorstand beschlossenen Auf-
stockung der Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung beschäftigt. Der durch 
die Erhöhung der Deckungssumme er-
höhte Versicherungsbetrag wurde nach 
der Umlageausschusssitzung noch ein-
mal abgeändert. Der zu zahlende Beitrag 
wurde günstiger. 

Richtlinien, Ordnungen und Leitlinien.
In der Aufwandsentschädigungsordnung 
ist vorgesehen, dass der Umlageaus-
schuss im Turnus von zwei Jahren die 
Höhe der Aufwandsentschädigungen 
überprüft. Bei dieser Prüfung hat der Um-
lageausschuss insbesondere die seit 
zwölf Jahren nicht erfolgte Veränderung/ 
Erhöhung und die wirtschaftliche Lage 
der Zahnarztpraxen gegeneinander ab-
gewogen und sich gegen eine Anpas-
sung ausgesprochen. In der gemeinsa-
men Sitzung mit dem Vorstand wurde die 
Möglichkeit einer Indexierung diskutiert. 
Die „Leitlinie zur Bearbeitung von Anträ-
gen auf Erlass oder Ermäßigung des 
Kammerbeitrages für Umlageausschüsse 
bei den Bezirkszahnärztekammern“ wur-
de bezüglich der vorgesehenen Ermäßi-
gungen präzisiert. 
Weitere Änderungen von Richtlinien und 
Ordnungen, deren Änderung haushalteri-
sche Auswirkungen haben, waren im 
Berichtsjahr nicht zu bearbeiten. 
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Entscheidung “im Namen des Vol-
kes“. Nach dem Heilberufe-Kammer-
gesetz ist Aufgabe der berufs-
ständischen Berufsgerichtsbarkeit die 
Ahndung berufsunwürdiger Handlungen 
durch Kammermitglieder. Zu diesem 
Zwecke sind bei der Landeszahnärzte-
kammer als selbstständige Organe vier 
erstinstanzliche Bezirksberufsgerichte bei 
den Bezirkszahnärztekammern und ein 
Landesberufsgericht für Zahnärzte als 
Berufungsinstanz bei der LZK-Geschäfts-
stelle eingerichtet. 

Berufung stark rückläufig. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Anzahl der gegen 
erstinstanzliche Berufsgerichtsentschei-
dungen eingelegten Berufungen wieder 
deutlich angestiegen. Im laufenden Be-
richtsjahr wurden insgesamt fünf Beru-
fungsanträge bei der Geschäftsstelle des 
Landesberufsgerichts gestellt. 

Berufsrechtliche Maßnahmen. Das 
Heilberufe-Kammergesetz sieht für be-
rufsrechtliche Verstöße unterschiedliche 
berufsgerichtliche Maßnahmen vor. Nach 
§ 58 Heilberufe-Kammergesetz sind dies: 

 Warnung 
 Verweis,  
 Geldbuße bis zu 50.000 €,  
 Aberkennung der Mitgliedschaft in 

den Organen der Kammer und 
den Vertretungen und Ausschüs-
sen in den Untergliederungen, 

 Aberkennung des Wahlrechts und 
der Wählbarkeit in die Organe der 
Kammer und in die Vertretungen 
und Ausschüsse der Untergliede-
rungen bis zur Dauer von fünf 
Jahren.

Verhandlungen von Berufungen aus 
dem Jahr 2004 

Zahl Verstöße

Verurteilungen 1 

1

Nichtheraus-
gabe von 
Unterlagen

berufswidrige 
Werbung 

Verurteilung unter 
Abänderung der 
berufsgerichtlichen 
Maßnahme

-

Einstellung des 
Verfahrens

1 Pflichtverstö-
ße nach dem 
BBiG

Rücknahme der 
Berufung

-

Freisprüche -  

noch offene Fälle -  

Verhandlung von Berufungen aus dem 
Jahr 2005 

Zahl Verstöße

Verurteilungen 2 Berufswidri-
ge Werbung 

Verurteilung unter 
Abänderung der 
berufsgerichtlichen 
Maßnahme

-

Einstellung des 
Verfahrens

1

Rücknahme der 
Berufung

-

Freisprüche -  

noch offene Fälle 1 

1

1

Sexuelle Nö-
tigung

Verstoß ge-
gen allgemei-
ne Berufs-
pflichten

Körperverlet-
zung
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Neuzugänge der Berufungsverfahren 
aus den Bezirken in 2005 

Stuttgart Freiburg Karlsruhe Tübingen 

1 3 2 - 

Beschwerdeverfahren nach § 24 Abs. 
2 BGO . Im Gegensatz zu den eingeleg-
ten Berufungen waren die von  Anzeige-
erstattern, auf Grund der Einstellung be-
rufsgerichtlicher Ermittlungsverfahren, 
gestellten Anträge beim Landesberufsge-
richt auf berufsgerichtliche Entscheidung 
nach § 24 Abs. 2  Berufsgerichtsordnung 
im Berichtsjahr 2005 rückläufig.  
§ 24 Abs. 2 Berufsgerichtsordnung sieht 
vor, dass im Falle der Einstellung eines 
Verfahrens der Anzeigeerstatter, falls er 
durch Einstellung verletzt ist, binnen ei-
ner Frist von zwei Wochen nach Be-
kanntmachung der Einstellungsverfügung 
des Kammeranwalts die Entscheidung 
des Landesberufsgerichts darüber bean-
tragen kann, ob die berufsgerichtliche 
Klage zu erheben ist. 

Anträge auf berufsgerichtliche Ent-
scheidung im Berichtsjahr 2005 

Zahl Sachverhalt

Beschwerden
und Anträge 
aus dem Jahr 
2004

- - 

Beschwerden
und Anträge 
aus dem Be-
richtsjahr 
2005

1 Antrag als 
unzulässig 
verworfen

noch offene 
Fälle

3 - 

Erstinstanzliche Verfahren vor den 
Bezirksberufsgerichten 2005

FR KA S TÜ

Anzahl der Verfah-
ren insgesamt 

29 6 17 4 

Verurteilungen zu:     

Geldbuße 3 1 6 - 

Warnung - - 2 - 

Verweis - 2 2 2 

Einstellung gem. § 
153 StPO 

1 - - - 

Einstellung gem. § 
153 a StPO 

10 1) 1 1 1 

Einstellung gem. § 
154 StPO 

1 - - - 

Freisprüche 1 1 1 - 

Noch offene Fälle 7 1 5 1 
1)  

Vier weitere Einstellungen nach  § 153 a StPO erfolg 
     ten nach Anklageerhebung durch das BBG Freiburg 
      mit Zustimmung des Kammeranwalt  

Mitglieder
Vorsitzender
MAHLER, Siegfried, Wannweil,  
Präsident des LG Hechingen 

Juristischer Beisitzer   
SCHWALL, Helmut, Sindelfingen  

Zahnärztliche Beisitzer/in 
EHRICHT, Dr. Rainer, Weinheim  
SAUTER, Dr. Gisela, Stuttgart 
STELZER, Dr. Olaf, Merzhausen 

Stv. Mitglieder 
Stv. Vorsitzender 
HEYDLAUF, Harald, Marbach,  
Direktor des AG Ludwigsburg 

Stv. Juristischer Beisitzer 
von AU, Lutz-Rüdiger, Vizepräsident des 
LG Stuttgart, Kuchen 

Stv. Zahnärztliche Beisitzer 
BORMANN, Rainer, Hockenheim 
de CASSAN, Dr. Klaus, Murg   
RÜHLE, Dr. Frank, Dettenhausen 

Geschäftsstelle 

Geschäftsstellenleiter 
MAAG, Rechtsanwalt Axel  

Sekretariat
FALK, Cäcilia 

Im Berichtsjahr 2005 führte das Landes-
berufsgericht drei Sitzungen mit insge-
samt drei Hauptverhandlungen durch. 
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Novellierung der Berufsordnung. Die 
Novellierung der Berufsordnung stand 
auf der Agenda des Satzungsausschus-
ses, weil eine Änderung der Musterbe-
rufsordnung der Bundeszahnärztekam-
mer zum 16.02.2005 erfolgt war und zu-
dem eine Reihe neuer Rechtsprechun-
gen berücksichtigt werden mussten. 
Mit der Änderung geht, neben einer re-
daktionellen Überarbeitung, eine Liberali-
sierung der Berufsrechte und -pflichten 
einher, die dem niedergelassenen Kam-
mermitglied Chancengleichheit, unter 
anderem mit den neuen Versorgungs-
formen, gewährleisten soll. 
Mit der neuen Berufsordnung für Zahn-
ärzte der Landeszahnärztekammer Ba-
den-Württemberg gelingt die Anpassung 
an den Wandel des Berufsrechts sowie in 
enger Anlehnung an die Musterberufs-
ordnung der Bundeszahnärztekammer 
die Förderung der Vereinheitlichung des 
Standesrechts im Bundesgebiet. 
Inhaltlich baut die neue Berufsordnung in 
vielen Bereichen auf bewährten Rege-
lungen auf. Einzuarbeiten war jedoch 
eine Reihe von zum Teil grundlegenden 
Neuerungen, die jedoch zu einer Libera-
lisierung der berufsrechtlichen Normie-
rungen geführt haben. 

Die Schwerpunkte der inhaltlichen Neue-
rungen beziehen sich auf: 

 das öffentliche Auftreten des Zahnarz-
tes (Werbung),  

 die zulässigen Orte der Berufsaus-
übung sowie

 die gemeinsame Berufsausübung 

Die Berufsordnung wurde von der Vertre-
terversammlung der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg am 
23.07.2005 beschlossen und nach Ge-
nehmigung durch das Ministerium für 
Arbeit und Soziales Baden-Württemberg 
im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, 
Heft 10/2005 veröffentlicht. 

Änderung der Notfalldienstordnung. 
Ziel der vom Satzungsausschuss erarbei-
teten Änderung der Notfalldienstordnung 
war es, eine Vereinheitlichung der sich 
im Laufe der Jahre unterschiedlich entwi-
ckelten Notfalldienstordnungen der 
Kammer und der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg zu er-
reichen. In die Beratungen sind deshalb 
die Ergebnisse des gemeinsamen Ar-
beitskreises „Notfalldienst“ von Kammer 
und KZV aus dem Jahre 2004 eingeflos-
sen.
Die Änderung der Notfalldienstordnung 
wurde von der Vertreterversammlung der 
Landeszahnärztekammer Baden-Würt-
temberg ebenfalls am 23.07.2005 be-
schlossen und im Zahnärzteblatt Baden-
Württemberg, Heft 11/2005 veröffentlicht. 

Mitglieder
Vorsitzender
SCHWALBER, Dr. Joachim, Freiburg 

Stv. Vorsitzender 
FORSCHNER, Dr. Wilfried, Biberach  

MAURER, Dr. Rolf, Bietigheim-Bissingen 
SUNDMACHER, Dr. Karl-Heinz, Hockenheim 
TOMPPERT, Dr. Torsten, Esslingen 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
FALK, Cäcilia 

Der Satzungsausschuss führte 2005 eine Sit-
zung durch.  
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Berechnungs- und Auslegungsfragen. 
Wie auch in den Jahren davor, befasste 
sich der GOZ-Ausschuss auch dieses 
Jahr mit der Bearbeitung von Berech-
nungs- und Auslegungsfragen zur Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und 
der Pflege des Beschlusskataloges im 
Praxishandbuch unter der Rubrik „Ge-
bührenordnung für Zahnärzte“. 
Neben telefonischen und schriftlichen 
Anfragen zur GOZ bereitete der GOZ-
Ausschuss Abrechnungshinweise, Urtei-
le, Listen von berechnungsfähigen Mate-
rialien und zahnmedizinische Bewertun-
gen auf und vertrat so zahnärztliche Be-
lange zum Wohle der Allgemeinheit.  
Das Praxishandbuch „Gebührenordnung 
für Zahnärzte“ auf der CD-ROM der LZK 
Baden-Württemberg umfasst in seinem 
Beschlusskatalog nahezu 200 veröffent-
lichte Beschlüsse des GOZ-
Ausschusses. 

Die Beschlüsse sind aktuell im Internet 
eingestellt und können somit jederzeit 
abgerufen werden. Auf der Seite 
www.lzk-bw.de unter der Rubrik Zahnärz-
te - Praxishandbücher - Gebührenord-
nung für Zahnärzte - Beschlusskatalog, 
sind alle Beschlüsse themenspezifisch 
geordnet und erlauben somit eine geziel-
te Suche nach dem gewünschten 
Schwerpunkt.
Einzelne der vom GOZ-Ausschuss im 
Jahr 2005 gefassten Beschlüsse, die im 
Beschlusskatalog des Praxishandbuches 
„Gebührenordnung für Zahnärzte“ veröf-
fentlicht wurden, sind nachfolgend aufge-
führt:

Berechenbarkeit der GOZ-Pos. 226 / 
227 / 228 Provisorien, Abnehmen und 
Wiedereingliedern
„Das Abnehmen und Wiedereingliedern 
von Hülsen und prov. Kronen ist mit den 
Gebühren nach GOZ-Pos. 226 bis 228 
abgegolten. 
Das erneute Anfertigen nach Verlust oder 
Zerstörung der Hülsen/prov. Kronen löst 
den erneuten Ansatz der GOZ-Pos. 226 
bis 228 aus. Wiederholtes Abnehmen 
und Wiederbefestigen findet Nieder-
schlag im angemessenen Leistungsfak-
tor. Gleiches trifft für die Reparaturen von 
beschädigten Hülsen/prov. Kronen zu. 
(Dieser Beschluss gilt auch für die GOZ-
Pos. 512 / 513 / 514.“) 

Berechenbarkeit der GOZ-Pos. 619 
Mundhygiene, Beratung und De-
monstration
„Die GOZ-Pos. 619 ist nicht nur in kiefer-
orthopädischen Behandlungsfällen be-
rechenbar.“ 

Berechenbarkeit der GOÄ-Pos. 75 / 80 
Bericht / Gutachten 
„Die Berechnung der GOÄ-Pos. 75 oder 
80 für die Erläuterung einer Liquidation 
gegenüber dem Patienten ist nicht mög-
lich.
Das Verlangen einer kostenerstattenden 
Stelle, die gesamte Rechnung oder Teile 
in Frage zu stellen und durch den Zahn-
arzt erläutern zu lassen, kann nicht nach 
GOÄ/GOZ berechnet werden, sondern 
nach den Bestimmungen des BGB. Die 

Mitglieder
Vorsitzender
BORCKMANN, Dr. Bernd Ulrich, Heidelberg 

Stv. Vorsitzender 
MEISSNER, Dr. Ulrich, Freiburg  

FALKENTHAL, Dr. Hartmut, Leonberg 
WELLER, Dr. Helmut, Pfullendorf 
WILZ, Dr. Jan, Mannheim 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
BECK, Thorsten   
VEIT, Katja 

Der  GOZ-Ausschuss führte im Berichtsjahr 
2005 insgesamt drei Sitzungen durch. 
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kostenerstattende Stelle sollte vorab über 
die entstehenden Kosten informiert wer-
den.“

Berechenbarkeit der GOÄ-Pos. 2007 
„Die GOZ-Pos. 329 / 330 / 331 sind nur 

als selbständige Leistun-
gen und nicht nebenein-
ander für das gleiche 
Operationsgebiet be-
rechnungsfähig. Sie sind 
als selbständige Leistung 
in verschiedenen Opera-
tionsgebieten auch ne-
beneinander berechen-
bar. Das Entfernen von 
Fäden ist Bestandteil der 
Leistung nach GOZ-Pos. 
330. Auch das alleinige 
Entfernen von Fäden löst 
die GOZ-Pos. 330 aus. 
Es kann aber auch alter-
nativ hierfür die GOÄ-

Pos. 2007 berechnet werden. 
Die GOÄ-Pos. 2006 kann neben der 
GOÄ-Pos. 2007 berechnet werden, da 
hier der Zusatz "als selbständige Leis-
tung” fehlt.“ 

Berechenbarkeit der GOÄ-Pos. 2730 
Alveolarfortsatz, Lagerbildung für den 
Aufbau
„In Kombination mit Implantationen oder 
nach Augmentation für die Lagerbildung 
berechenbar, je Kieferhälfte oder Front-
zahnbereich. 
Das alleinige Glätten des Alveolarfortsat-
zes löst jedoch keine eigene Gebühren-
position aus. 
Der Leistungsinhalt der GOÄ-Pos. 2732 
(Lagerbildung bei großen Defekten) 
kommt nur in begründeten Ausnahmefäl-
len in Betracht, vor allem bei großen, 
traumatisch oder tumorbedingten Kno-
chendefekten, berechenbar nur einmal je 
Kiefer.“

Berechenbarkeit von Lagerhaltungs-
kosten
„Entsprechend der Entscheidung des 
BGH-Urteils vom 27.05.04 (Az: III ZR 
264/03) sind Lagerhaltungskosten den 

Praxiskosten zuzurechnen und nicht ge-
sondert berechnungsfähig.“ 

GOZ-Arbeitsgruppe Süd. Im Jahr 2005 
fanden drei Sitzungen der GOZ-
Arbeitsgruppe Süd statt, an welchen der 
Vorsitzende des GOZ-Ausschusses der 
LZK Baden-Württemberg teilgenommen 
hat.
Dass der GOZ-Ausschuss der Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg in 
der GOZ-Arbeitsgruppe Süd vertreten ist, 
spiegelt sich auch in den vielen überein-
stimmenden Beschlüssen wieder. Neben 
der GOZ-AG Süd im Bundesgebiet ist die 
GOZ-AG Mitte und die GOZ-AG Nord als 
Vertreter der jeweiligen Länderkammern 
organisiert. Ziel bei den in regelmäßigen 
Abständen stattfindenden gemeinsamen 
Sitzungen ist die organisierte und trans-
parente Abgleichung und Vereinheitli-
chung von Beschlüssen, die in einen 
bundeseinheitlichen Beschlusskatalog 
der Bundeszahnärztekammer münden.  
Strittige Fragen, die einer grundsätzli-
chen Abklärung bedurften, wurden in die 
GOZ-Arbeitsgruppe Süd eingebracht, um 
diese dort überregional zu behandeln 
und eine möglichst bundeseinheitliche 
Konsenz zu erzielen. 

Beschlusskatalog der Bundeszahnärz-
tekammer. Ende des Jahres 2004 hatte 
die Bundeszahnärztekammer ihren Be-
schlusskatalog grundlegend überarbeitet 
und neu gefasste Beschlüsse in selbigen 
aufgenommen. In der Sitzung des GOZ-
Ausschusses im Juni dieses Jahres be-
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fasste man sich eingehend mit dem 
BZÄK-Beschlusskatalog und glich die 
bestehenden Beschlüsse mit den Be-
schlüssen des GOZ-Ausschusses ab, um 
nach Möglichkeit viele übereinstimmende 
Beschlüsse in den landeseigenen Be-
schlusskatalog zu übernehmen. Diskre-
panzen zu bestimmten Berechnungsfra-
gen, die teilweise bestehen, wurden zur 
abschließenden Klärung der Bundes-
zahnärztekammer übermittelt, um auch 
hier nach Möglichkeit eine einheitliche 
Ausrichtung zu erzielen. 

Veröffentlichungen im ZBW. Wie in den 
Jahren zuvor haben die Mitglieder des 
GOZ-Ausschusses auch in 2005 einzelne 
Themen im Zusammenhang mit der GOZ 
im Zahnärzteblatt veröffentlicht. 

 ZBW 1/2005 
Bundesverfassungsgericht stärkt 
Position bei GOZ 
Dr. Ulrich Meißner, Freiburg 

 ZBW 2/2005 
Vergütung entsprechend Inlay-
Behandlung
Thorsten Beck, Stuttgart 

 ZBW 3/2005 
Freiberuflichkeit in der GOZ 
Dr. Bernd U. Borckmann, Heidel-
berg

 ZBW 5/2005 
Zahnmedizin im Umbruch – GOZ 
im Wandel 
Dr. Jan Wilz, Mannheim 

 ZBW 6/2005 
Die neue GOZ… 
Dr. Helmut Weller, Pfullendorf 

 ZBW 7/2005 
Materialkostenberechnung nach 
dem BGH-Urteil 
Dr. Hartmut Falkenthal, Leonberg 

 ZBW 8/2005 
Aktuelle Rechtsprechung 
Dr. Ulrich Meißner, Freiburg 

 ZBW 9/2005 
Die (un)endliche Geschichte 
Dr. Bernd U. Borckmann, Heidel-
berg

 ZBW 10/2005 
Analogberechnung nach GOÄ-
durch Zahnärzte  
Dr. Alexander Raff, Stuttgart 

 ZBW 11/2005 
Professionelle Zahnreinigungs-
maßnahmen  
Dr. Jan Wilz, Mannheim 

 ZBW 12/2005 
Dr. Helmut Weller, Pfullendorf 
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Fortbildungsordnung für Zahnärzte 
der LZK BW. Die Fortbildungsordnung 
für Zahnärztinnen und Zahnärzte der 
Landeszahnärztekammer Baden-Würt-
temberg wurde von der LZK-Vertreter-
versammlung am 03./04.12.2004 beraten 
und nach Verabschiedung am 
04.01.2005 dem Ministerium für Arbeit 
und Soziales Baden-Württemberg gem. § 
9 Abs. 3 des Heilberufe-Kammer-
gesetzes zur Genehmigung vorgelegt. 
Mit Schreiben vom 21.03.2005 hat die 
Abteilung V des Ministeriums für Arbeit 
und Soziales BW die im November 2004 
noch für genehmigungswürdig erachtete 
Fortbildungsordnung für nicht mehr ge-
nehmigungsfähig erklärt. Zur Begrün-
dung dieser Entscheidung wurde vom 
Ministerium angeführt, dass die von der 
LZK-Vertreterversammlung beschlosse-
ne Fortbildungsordnung einen Bezug zu 
den im Sozialgesetzbuch V (SGB V) 
normierten Vorgaben herstelle, diese 
aber nicht umsetze. 

Folgende Punkte wurden im Bescheid 
vom Ministerium bemängelt: 

 Fehlende Erteilung eines Fortbil-
dungszertifikates an die Zahnärz-
te zum Nachweis der Ableistung 
der Zwangsfortbildung gegenüber 
der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung;

 Fehlende Anerkennung/ Akkredi-
tierung der Fortbildungsmaßnah-
men durch die Kammer; 

 Die Härtefallregelung, wonach in 
besonderen Fällen Fehlpunkte in-
nerhalb der folgenden Fortbil-
dungsperiode nachgeholt werden 
können, sei unzulässig; die zuläs-
sige Dauer der Nachholung 
betrage nur zwei Jahre;  

 Der Übertrag der überschießen-
den Fortbildungspunkte in die 
neue Fortbildungsperiode sei un-
zulässig. 

Das Ministerium hat in diesem Zusam-
menhang auch auf die Fortbildungsord-
nung der Landesärztekammer BW bzw. 

auf die noch stringentere Fortbildungs-
ordnung der Landespsychotherapeuten-
kammer verwiesen. 
Auf Grund dieses Schreibens haben sich 
Fortbildungsausschuss und LZK-
Vorstand erneut mit der Fortbildungsord-
nung beschäftigt und beschlossen, ge-
meinsam mit der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg dem 
Ministerium einen abgestimmten Entwurf 
für eine 
Fortbil-
dungsord-
nung für 
Zahnärzte zu 
unterbreiten, 
bei der eine 
Bezugnahme
auf das SGB 
V unterbleibt. 
In Gesprä-
chen mit der 
Kassen-
zahnärztli-
chen Verei-
nigung Baden-Württemberg hat man sich 
in der Folgezeit auf eine die Inhalte des 
Sozialgesetzbuches V berücksichtigende 
Fortbildungsordnung der LZK Baden-
Württemberg sowie einen pragmatischen 
verwaltungstechnischen Ablaufplan ver-
ständigt.
Die Fortbildungsordnung für Zahnärztin-
nen und Zahnärzte der Landeszahnärz-
tekammer Baden-Württemberg wird der 
LZK-Vertreterversammlung in ihrer Sit-
zung am 02./03. Dezember 2005 zur 
Verabschiedung vorgelegt. 

Landeszahnärztetag 2006. Der Fortbil-
dungsausschuss hat den Beschluss des 
LZK-Vorstandes vom 15.10.2004 zu-
stimmend zur Kenntnis genommen, der 
sich dafür ausgesprochen hat, die bishe-
rige Konzeption des Landeszahnärzteta-
ges Baden-Württemberg beizubehalten 
und den Landeszahnärztetag nicht ge-
meinsam mit wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften durchzuführen. 
Der Fortbildungsausschuss hat den vom 
LZK-Fortbildungsreferenten, Prof. Dr. 
Johannes Einwag, vorgelegten Pro-

Mitglieder
Vorsitzender
EINWAG, Prof. Dr. Johannes, Stuttgart 

Stv. Vorsitzender 
JÄGER, Dr. Bernhard, Mannheim  

HENNERS, Prof. Dr. Michael, Karlsruhe 
KREKELER, Prof. Dr. Gisbert, Freiburg 
WAHL, Dr. Gerhard, Stuttgart 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
FRITZ, Friederike 

Der Fortbildungsausschuss führte im Be-
richtsjahr 2005 zwei Sitzungen durch. 
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gramm-Raster für den Landeszahnärzte-
tag Baden-Württemberg 2006 diskutiert 
und sich für folgende Konzeption ausge-
sprochen:

1. Schwerpunktthema: „Psychoso-
matik in der Zahnarztpraxis“ 

2. Es soll ein möglichst großes 
Spektrum der während der zahn-
ärztlichen Behandlung vorhande-
nen Risiken abgedeckt werden. 

3. Landeseigenen Referenten sollte 
der Vorzug gegeben werden. 

4. Der Festvortrag am Freitag, 
20.10.2006, sollte themenbe-
zogen gestaltet sein (Psychoso-
matik).

5. Vorträge, keine Seminare und Pa-
rallelveranstaltungen 

6. Festvortrag für Zahnärzte/ Zahn-
ärztinnen und Zahnmedizinische 
Mitarbeiter/innen gemeinsam; an-
schließend getrennte Veranstal-
tungen für Zahnärzte/ Zahnärztin-
nen und Zahnmedizinische Mitar-
beiter/innen 

7. Der Fortbildungsausschuss regt 
an, analog zum letzten Landes-
zahnärztetag am Donnerstag, 19. 
Oktober 2006, ein Ehrengastes-
sen zu veranstalten. 

8. Rahmenprogramm am Freitag-
abend: z. B. Friedrichsbau, Varie-
té, Stuttgart 

9. Entwurf eines Ablaufplanes 

Deutscher Zahnärztetag 2008 in Stutt-
gart. Aufgrund einer Anfrage der Bun-
deszahnärztekammer hat der LZK-
Vorstand am 02.12.2004 beschlossen, 
den Deutschen Zahnärztetag im Jahr 
2008 in Stuttgart auszurichten. Die Ver-
anstaltung findet 2008 in Verbindung mit 

dem Landeszahnärztetag der LZK BW 
statt.
Aufgrund der Zusage der LZK hat der 
BZÄK-Vorstand für die Organisation auf 
Bundesebene eine „Arbeitsgruppe Deut-
scher Zahnärztetag“ eingerichtet, der 
auch der LZK-Präsident, Dr. Udo Lenke, 
angehört.
Die vorgenannte Arbeitsgruppe hat erst-
mals am 08.06.2005 getagt, und der Vor-
stand der LZK hat aufgrund der Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe am 22.07.2005 
beschlossen, für die Vorbereitung und 
Organisation des Deutschen Zahnärzte-
tages 2008 in Stuttgart ein Organisati-
ons-Komitee – bestehend aus der stv. 
Präsidentin, Dr. Antoinette Röttele, dem 
Fortbildungsreferenten der LZK, Prof. Dr. 
Johannes Einwag, dem Referenten für 
Zahnmedizinische Mitarbeiterinnen, Dr. 
Johannes Clausen, dem Direktor der 
LZK, Axel Maag, sowie der geschäftsfüh-
renden Sekretärin der LZK, Friederike 
Fritz - einzurichten. 
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Fortbildungslandschaft erweitert. In 
seiner Sitzung im April dieses Jahres 
sprach sich der Ausschuss dafür aus, im 
Rahmen einer Neuordnung der Fortbil-
dungslandschaft für Zahnmedizinische 
Mitarbeiter/innen in Baden-Württemberg, 
auch die Aufstiegsfortbildung zur Zahn-
medizinischen Prophylaxeassistentin 
(ZMP) einzuführen. Der Ausschuss be-
schäftigte sich mit der Abgrenzung der 
ZMP zur bereits etablierten Aufstiegsfort-
bildung zur Zahnmedizinischen Fachas-
sistentin (ZMF) und der Festlegung der 
inhaltlichen Strukturierung innerhalb der 
Fortbildung zur ZMP. 
Mit der Integration der Zahnmedizini-
schen Prophylaxeassistentin in die Auf-
stiegsfortbildung der Landeszahnärzte-
kammer soll der Zugang zur obersten 
Ausbildungsstufe, der Dentalhygienikerin, 
künftig über zwei Zugangswege ermög-
licht werden. Sowohl die Qualifikation als 
Zahnmedizinische Fachassistentin als 
auch die Zahnmedizinische Prophylaxe-
assistentin eröffnen die Chance, die  
oberste Stufe der Ausbildungspyramide - 
die Dentalhygienikerin - zu erklimmen. 
Besonders qualifizierten Schulabgänge-
rinnen möchte die Landeszahnärzte-
kammer einen verkürzten Fortbildungs-

weg zur Dentalhygienikerin eröffnen. Für 
diesen Fall ist das Fortbildungsziel Den-
talhygienikerin, vom Beginn der Ausbil-
dung zur Zahnmedizinischen Fachange-
stellten, künftig in 3 ½ Jahren realisier-
bar. Dennoch würde auch unter dieser 
zeitlichen Straffung das bewährte Stu-
fenverfahren, über die ZMP oder ZMF 
zur DH, das bundesweit höchste Aner-
kennung genießt, berücksichtigt und un-
verändert beibehalten. Die methodische 
und didaktische Wissensvermittlung, die 
in Form der stufenweisen Aufstiegsfort-
bildung erfolgt, ist nach wie vor unver-
zichtbar.

Berufsbildungsgesetz novelliert. Das 
duale System der beruflichen Bildung ist 
weltweit anerkannt und bietet in seinem 
Kern nach wie vor allen jungen Men-
schen die Chance, eine qualifizierte Be-
schäftigung aufzunehmen und damit ihr 
Leben selbstverantwortlich zu bestim-
men. Gleichzeitig sichert das System den 
Bedarf an qualifiziertem Personal in der 
Zukunft und trägt damit entscheidend zur 
Wettbewerbsfähigkeit bei. 
Damit dies so bleibt, muss sich die duale 
Berufsausbildung an den neuen Heraus-
forderungen messen lassen. Nur durch 
gezielte Innovationen wird das System 
der beruflichen Bildung auch in Zukunft 
seinen Beitrag zum nachhaltigen Wandel 
der Arbeitswelten wie auch der Gesell-
schaft insgesamt leisten können. 

Mitglieder
Vorsitzender
RIEGER, Dr. Klaus-Peter, Reutlingen 

Stv. Vorsitzender 
STOLL,  Dr. Bernd, Albstadt  

FABINGER, Dr. Anton, Breisach-Oberrims. 
HEIDEN, Dr. Robert, Karlsruhe 
SCHÖNBERG, Dr. Helmut, Fellbach 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
BECK, Thorsten 
HAUBER, Annerose 

Der Ausschuss für Zahnmedizinische Mitar-
beiter/innen führte im Berichtsjahr 2005 drei 
Sitzungen durch. 



Ausschuss für
Zahnmedizinische Mitarbeiterinnen 

Jahresbericht 200544

Ziel der Reform ist die Sicherung und 
Verbesserung der Ausbildungschancen 
der Jugend sowie einer hohen Qualität 
der beruflichen Ausbildung für alle jungen 
Menschen. Dieses Ziel in ganz Deutsch-
land zu erreichen, sieht der Bund als 
Aufgabe, nicht zuletzt um die zahnärztli-
chen Praxen mit gut ausgebildeten Nach-
wuchskräften zu sichern. 

Vor diesem Hintergrund war es für den 
Ausschuss zwingend notwendig, die  
Überarbeitung der Fortbildungs- und Prü-
fungsordnungen 

 Fachkundliche Nachweise 
 Zahnmedizinische Fachassistentin 
(ZMF)

 Zahnmedizinische Verwaltungsassis-
tentin (ZMV) 

 Dentalhygienikerin (DH) sowie 
 die Zwischen- und Abschlussprü-
fungsordnung im Ausbildungsberuf 
Zahnmedizinische Fachangestellte  

den geänderten gesetzlichen Rahmen-
bedingungen anzupassen. Der Aus-
schuss hat sich in mehreren gemeinsa-
men Sitzungen mit der umfangreichen 
Thematik beschäftigt und dem LZK-
Vorstand eine grundlegende Anpassung 
vorgelegt.

Koordinierungskonferenz BZÄK. Am 
23. Februar dieses Jahres fand in den 
Räumlichkeiten der Bundeszahnärzte-
kammer in Berlin, die alljährlich stattfin-
dende „Koordinierungskonferenz für die 

Abteilungsleiter der Referate Zahnmedi-
zinische Mitarbeiter/innen“ statt. Hierbei 
wurden fachliche und ablauftechnische 
Fragestellungen rund um den Bereich 
der Aus- und Fortbildung der Zahnmedi-
zinischen Mitarbeiter/innen kontrovers 
diskutiert. In die Betrachtungen fließt 
auch die gesundheitspolitische Entwick-
lung in Deutschland und Europa ein. 
Neben Berichten und Statistiken aus den 
einzelnen Ländern, wurde über die orga-
nisatorische Durchführung und Abwick-
lung der Abschlussprüfungen im Berufs-
bild Zahnmedizinische Fachangestellte 
beraten. Auch das Thema „Selbständige 
Tätigkeit von Zahnärztlichem Personal“ 
wurde nochmals ausführlich beraten und 
klar zum Ausdruck gebracht, dass Zahn-
ärztliches Personal nicht selbständig tätig 
sein kann, sondern lediglich eine vom 
Zahnarzt delegierte Tätigkeit überneh-
men kann. 
Da die Frage der Selbständigkeit von 
zahnärztlichem Personal auch in Baden-
Württemberg ein Thema ist, wurden die 
Erfahrungen und Erkenntnisse der Koor-
dinierungskonferenz bei den Sitzungen 
des Ausschusses eingebracht um eine 
einheitliche Vorgehensweise zu gewähr-
leisten.

Schweizer Dentalhygiene Akademie 
München. Anknüpfend an unsere Be-
richterstattung im Jahresbericht 2004, in 
dem über die Initiative der Schweizer-
Dental-Hygiene-Akademie München be-
reichtet wurde, hielt es der Ausschuss für 
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wünschenswert, dass die bayerische 
Landeszahnärztekammer, neben ihren 
vielfältigen Fortbildungsaktivitäten auch 

die DH-Aufstiegs-
fortbildung in Bayern 
anbieten sollte. Hier-
durch würde es privaten 
Institutionen wie der 
Schweizer Dentalhygie-
ne Akademie in Mün-
chen erschwert werden 
sich am Markt zu positi-
onieren und das hohe 
Gut der Aufstiegsfortbil-
dung würde in Händen 
der Kammer bleiben. 
Da sich die Fortbildung 
an den kammereigenen 
Fortbildungsinstituten in 

Baden-Württemberg
etabliert und bewährt hat, konnte der 
Ausschuss aufgrund der vorliegenden 
Erfahrungswerte eine objektive Bewer-
tung vornehmen und die Bayrische Lan-
deszahnärztekammer darüber informie-
ren.

Sterilgutassistentin nicht notwendig.
Da bei zahnärztlichen Kollegen seit Be-
ginn des Jahres 2005 durch externe An-
bieter der Eindruck erweckt wird, dass in 
einer zahnärztlichen Praxis auch eine 

Sterilgutassistentin
zwingend benötigt wer-
de, beschäftigte sich 
der Ausschuss, in Ko-
operation mit dem Pra-

xisführungsausschuss 
mit dieser Thematik. 
Der Ausschuss kam zu 
dem Ergebnis, dass die 

Zahnmedizinische
Fachangestellte im 
Rahmen ihrer Ausbil-
dung Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt 
bekommt, welche für 
hygienische Maßnah-
men in der zahnärztli-

chen Praxis ausreichend erscheinen. 
Gerade bezüglich der Aufbereitung von 
Übertragungsinstrumenten (Hand- und 

Winkelstücke) ist zu erwähnen, dass auf-
grund ihres komplexen Aufbaus und ihrer 
hohen Kontamination die Aufbereitung 
mit besonderer Sorgfalt einhergehen 
muss.  Dies kann durchaus von einer 
Zahnmedizinischen Fachangestellten - 
einer qualifizierten Fachkraft des Zahn-
arztes - geleistet werden. 
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 
Richtlinie des Robert-Koch-Institutes be-
züglich der „Aufbereitung von Instrumen-
ten in der Zahnarztpraxis“ überarbeitet 
wird, bleibt abzuwarten, inwiefern sich 
Änderungen für die einzelne Zahnarzt-
praxis ergeben.

Fachlehrerzuschüsse Konzept. Die
Vertreterversammlung der Landeszahn-
ärztekammer hat im Juli dieses Jahres 
den Ausschuss beauftragt, unter Einbin-
dung von Vertretern der Fachlehrer/innen 
ein Konzept zu erarbeiten, welches mög-
liche finanzielle Zuschüsse für die an den 
Berufsschulen in Baden-Württemberg 
unterrichtenden Zahnärztlichen Fachleh-
rer/innen aufzeigt. Das erarbeitete Kon-
zept  wird der Vertreterversammlung im 
Dezember des Jahres zur Beschlussfas-
sung vorgelegt.

Anzahl der Auszubildenden in den 
Zahnarztpraxen

Zahl der
Auszubildenden 

2000 2001 2002 2003 2004

LZK BW 4.997 5.269 5.629 5.782 5.477

BZK Freiburg 1.061 1.078 1.143 1.173 1.152

BZK Karlsruhe 1.111 1.195 1.308 1.375 1.316

BZK Stuttgart 1.904 2.046 2.167 2.222 2.110

BZK Tübingen    921    950 1.011 1.012    899

Niedergelassene 
Zahnärzte 

6.584 6.659 6.694 6.799 6.838

Im Rahmen der wirtschaftspolitischen 
Entwicklung bleiben auch die Freien Be-
rufe von der Tendenz zu weniger Ausbil-
dungsplätzen derzeit nicht unberührt. 
Rückgänge von bis zu zehn Prozent, im 
Kammerbereich der Landeszahnärzte-
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kammer fünf Prozent, der absoluten Zahl 
der neuen Ausbildungsplätze sind zu 
beklagen und lassen in zweierlei Hinsicht 
negative Schlagzeilen befürchten. In ers-
ter Hinsicht von denen, die mit der Aus-

bildungsplatzabgabe 
in den vergangenen 
Jahren das Bündnis 
für Ausbildung er-
zwungen haben und 
zum anderen dieje-
nigen, die die Sorge 
hegen, dass uns ein 
Fachkräftemangel in 
Zukunft an der quali-
fizierten Leistungs-
erbringung in der 
Zahnarztpraxis hin-
dern wird.

Der Ausschuss ist nach wie vor der An-
sicht, dass gerade durch die Ausbildung 
von Zahnmedizinischen Fachangestellten 
in der eigenen Zahnarztpraxis, eine In-
vestition zur Zukunftssicherung betrieben 
wird. Qualifiziertes Praxispersonal, dass 
derzeit schon schwer auf dem externen 
Markt zu finden ist, wird in absehbarer 
Zeit voraussichtlich in noch geringerer 
Zahl verfügbar sein, wenn die Ausbil-
dungsbereitschaft in den einzelnen 
Zahnarztpraxen nicht zunimmt. 
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Neues Berufsbildungsgesetz. Anknüp-
fend an die Berichterstattung des Aus-
schusses für Zahnmedizinische Mitarbei-
ter/innen ergaben sich aufgrund der No-
vellierung des Berufsbildungsgesetzes 
zum 01.04.2005 auch im Bereich des 
Berufsbildungsausschusses einige Ände-
rungen. Waren die Lehrkräfte an den 
berufsbildenden Schulen bisher lediglich 
als beratende Mitglieder ohne Stimm-
recht im Ausschuss vertreten, so haben 
die Lehrkräfte künftig Stimmrecht bei Be-
schlüssen zu Angelegenheiten der Be-
rufsausbildungsvorbereitung und Be-
rufsausbildung von Zahnmedizinischen 
Fachangestellten, soweit sich die Be-
schlüsse unmittelbar auf die Organisation 
der schulischen Bildung auswirken. 
Durch diese Änderung wird eine engere 
Zusammenarbeit der beiden Lernorte im 
dualen System - Zahnarztpraxis und 
Schule - geschaffen, die auch in der Ar-
beit des Ausschusses Berücksichtigung 
finden wird. 
Darüber hinaus gab sich der Ausschuss 
in seiner Sitzung eine neue Geschäfts-
ordnung. Da im neuen Berufsbildungsge-
setzes (BBiG) die wichtigen Angelegen-

heiten, in denen der Ausschuss anzuhö-
ren und zu unterrichten ist, in Form von 
Regelbeispielen näher definiert sind, 
musste dies auch zwingend in der Ge-
schäftsordnung Berücksichtigung finden. 
Die genauere Definition war erforderlich, 
da sich in der bisherigen Praxis teilweise 
Meinungsverschiedenheiten über den 
Umfang der Aufgaben des Ausschusses 
ergaben.

Fortbildungs- und Prüfungsordnun-
gen novelliert. Der Berufsbildungsaus-
schuss hat auf Grund des BBiG die von 
der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg, als zuständige Stelle, zu 
erlassenden Rechtsvorschriften für die 
Durchführung der Berufsbildung zu be-
schließen. Da als typische Beispiele hier-
für Prüfungsordnungen für die Zwischen- 
und Abschlussprüfung zur Zahnmedizini-
schen Fachangestellten sowie Fortbil-
dungs- und Prüfungsordnungen für die 
Aufstiegsfortbildung 
genannt werden müs-
sen, mussten diese 
Ordnungen zwingend 
vom Ausschuss ver-
abschiedet werden. 
Durch eine vorberei-
tende Sitzung des Un-
terausschusses des 
Berufsbildungsaus-
schusses mit den Ver-
tretern der Arbeitge-
berseite, Dr. Klaus-
Peter Rieger, Dr. 
Bernd Stoll, den Ar-
beitnehmervertreterin-
nen Elke Herbig und 
Ulrike Herrmann so-
wie Mitarbeitern der LZK-Geschäftsstelle, 
in welcher wesentliche Inhalte der Ord-
nungen erarbeitet wurden, konnte der 
Berufsbildungsausschuss diesen Ord-
nungen zustimmen; sie liegen der LZK-
Vertreter-versammlung im Dezember 
dieses Jahres zur Beschlussfassung vor. 

Teilzeitausbildung zur ZFA. Der Aus-
schuss hatte sich bereits in den vorigen 
Jahren mit der Thematik der Teilzeitbe-

Arbeitgebervertreter/innen
Stv. Vorsitzender 
RIEGER, Dr. Klaus-Peter, Reutlingen 

FABINGER, Dr. Anton, Breisach-Oberrims.  
HEIDEN, Dr. Robert, Karlsruhe 
KRÄMER, Dr. Bernd, Heilbronn 
SCHÖNBERG, Dr. Helmut, Fellbach 
STOLL,  Dr. Bernd, Albstadt  

Arbeitnehmervertreter/innen 
Vorsitzender
KRAUS, Harald, Stuttgart   

BRAUN, Vesna, Appenweier 
HERBIG, Elke, Ludwigshafen 
HERRMANN, Ulrike, Reutlingen 
MARSCHALLEK, Beatrix, Stuttgart 
SCHEBLE, Ingeborg, Kusterdingen  

Lehrer an berufsbildenden Schulen 
BARTENSCHLAGER, StD Dr. Horst, Heidelberg  
HÄRPFER, OStD Karlheinz, Heilbronn 
HAGMEIER, StR Helmut, Tübingen 
HEIDLER, StR Roland, Rastatt 
KAISER, StD Dr. Heinz, Ludwigsburg 
MERGELSBERG, StD Albert, Freiburg 

Der Berufsbildungsausschuss führte im Okto-
ber des Berichtsjahres seine konstituierende 
Sitzung durch. 
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rufsausbildung zur Zahnmedizinischen 
Fachangestellten befasst und war zu 
dem Ergebnis gekommen, aufgrund des 
voraussichtlich einhergehenden Quali-
tätsverlustes der Ausbildung, dies nur in 
einzelnen Fällen zu befürworten. 
Da sich die Rechtslage (BBiG) geändert 
hat und nunmehr ein Anspruch auf Teil-
zeitausbildung bei berechtigtem Interes-
se im Einzelfall bestehen kann, sofern 
das Ausbildungsziel in verkürzter Zeit 
erreicht wird, musste auch dieser Aspekt 
neu betrachtet werden. Durch die Geset-
zesänderung wird eine Teilzeitausbil-
dung unter Beibehaltung der regulären 
Ausbildungsdauer ausdrücklich ermög-
licht. Berechtigtes Interesse liegt bei-
spielsweise bei Auszubildenden vor, die 
ein eigenes Kind zu betreuen haben. In 
diesen Fällen besteht nunmehr bei Ein-
vernehmen der Vertragsparteien (Aus-
bilder und Auszubildende) ein Anspruch 
gegenüber der Landeszahnärztekammer 
als zuständige Stelle, die tägliche oder 
wöchentliche Ausbildungszeit entspre-
chend zu verkürzen. Inwiefern sich die 
neu geschaffene Möglichkeit der Teil-
zeitberufsausbildung auf die Qualität der 
Ausbildung niederschlägt muss in den 
kommenden Jahren verfolgt und kritisch 
hinterfragt werden. 

Weitere Schwerpunkte. Darüber hinaus 
befasste sich der Berufsbildungsaus-
schuss mit folgenden Themenbereichen: 

 Umsetzung des lernfeldorientier-
ten Unterrichts, 

 Ausbildungsfragen sowie 
 Statistik der Aufstiegs-

Fortbildungen 
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Azubis Azubis Azubis Azubis
1. Gesamt (1698) 8. Heidelberg (79) 15. Nürtingen (64) 22. Horb (33)
2. Freiburg (128) 9. Karlsruhe (117) 16. Schorndorf (106) 23. Mosbach (9)
3. Konstanz (55) 10. Mannheim (82) 17. Stuttgart (127) 24. Ellwangen (33)
4. Offenburg (63) 11. Pforzheim (43) 18. Sindelfingen (56) 25. Bad Mergenth (27)
5. Rheinfelden (43) 12. Rastatt (36) 19. Aulendorf (97) 26. Geislingen (45)
6. Rotteil (79) 13. Heilbronn (95) 20. Tübingen (107)
7. Waldshut (25) 14. Ludwigsburg (64) 21. Ulm (85)

Vorbereitung der Zwischenprüfungs-
fragen. Entsprechend seiner Aufgaben-
stellung hat sich der Ausschuss aus-
schließlich mit der Festlegung der Fragen 
für die schriftliche Zwischenprüfung be-
fasst, wobei erstmals die Fragen in Form 
von Praxisfalldarstellungen aufgrund der 
lernfeldorientierten Ausbildung für Zahn-
medizinische Fachangestellte erstellt 
wurden.
An der Zwischenprüfung 2005 haben 
insgesamt 1.698 Prüflinge teilgenommen. 
Dem angeschlossenen Schaubild ist zu 
entnehmen, dass der Gesamtnoten-
durchschnitt in Behandlungsassistenz bei 
einer Note von 2,0, in Abrechnungswe- 

sen bei 2,4 und in Praxisorganisation und 
-verwaltung bei 2,5 lag. 

Arbeitgebervertreter/innen
Vorsitzender
HEIDEN, Dr. Robert, Karlsruhe 

HILLERICH, Dr. Elisabeth, Ulm 
KRÄMER, Dr. Bernd, Heilbronn 

Arbeitnehmervertreter/innen 
KAPP, Johanna, Tübingen 
LEOPOLD, Valérie, Korntal 
THUMM, Melanie, Altdorf  

Lehrer an berufsbildenden Schulen 
Stv. Vorsitzender 
GEBHARDT, StD Ulrich, Obersulm-Willsbach 

HEIDLER, StR Roland, Ettlingen 
ZINSER, StR Jürgen, Stuttgart 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
HAUBER, Annerose 

Der Fachausschuss Zwischenprüfung für 
Zahnmedizinische Fachangestellte führte im im 
Berichtsjahr Anfang des Jahres seine einzige 
Sitzung durch. 
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Vorbereitung der Abschlussprüfung. 
Hauptaufgabe des Fachausschusses 
„Abschlussprüfung für Zahnmedizinische 
Fachangestellte“ ist es, die Festlegung 
der Fragen für die schriftliche Abschluss-
prüfung für Zahnmedizinische Fachange-
stellte zu erarbeiten. Die vom Ausschuss 
erstellten Fragen wurden der Koordinie-
rungsstellte beim Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport BW zur Drucklegung 
weitergeleitet. 
An der Sommer-Abschlussprüfung 2005 
haben insgesamt 1.534 Prüflinge teilge-
nommen.

Notendurchschnitt der Sommer-
Abschlussprüfung

BZK
Freiburg

BZK
Karlsruhe

BZK
Stuttgart

BZK
Tübingen

LZK BW 

Gesamtergebnis 
Schriftlicher Teil
Behandlungsassistenz

3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 

Praxisorganisation 

und -verwaltung 
2,4 2,3 2,5 2,5 2,4 

Abrechnungs- 

wesen 
3,1 3,1 2,8 3,1 3,0 

Wirtschafts- und 

Sozialkunde 
3,4 3,7 3,7 3,6 3,6 

Gesamtergebnis 
Praktischer Teil 

2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 

Zahl der Teilnehmer 336 365 544 289 1.534 

Bestanden 310 335 504 256 1.405 

Nicht bestanden 26 30 40 33 129 

RÖV-Punkte
(von max. 14 ausge-
hend) 

Zahl der Teilnehmer

336 365 544 293 1.538 

Bestanden 291 304 371 211 1.177 

Nicht bestanden 45 61 173 82 361 

Arbeitgebervertreter/innen/ Beisitzer
Vorsitzender
GEORG, Dr. Meinhard, Ladenburg 

Vorsitzender
SCHÖNBERG, Dr. Helmut, Fellbach 

HANDTMANN, Dr. Susanne, Tübingen 
HEIDEN, Dr. Robert, Karlsruhe 

Arbeitnehmervertreter/innen 
DAVID-GREUNKE, Gabriele, Weingarten 
SCHEBLE, Ingeborg, Kusterdingen  

Lehrer an berufsbildenden Schulen 
BÖRSIG, StRin Dr. Dagmar, Heidelberg 
DONHAUSER, HSR Dr. Dr. Hubert, Karlsruhe 
GEBHARDT, StD Ulrich, Obersulm-Willsbach 
KOEGEL, StR Dr. Katrin, Ulm 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
HAUBER, Annerose 

Der Fachausschuss Abschlussprüfung für 
Zahnmedizinische Fachangestellte führte im 
Berichtsjahr 2005 zwei Sitzungen durch. 
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BZÄK-Koordinierungskonferenz. Der 
Prophylaxeausschuss hat insbesondere 
das Fazit der Teilnehmer der Koordinie-
rungskonferenz der Bundeszahnärzte-
kammer zur Nachbetrachtung des Sym-
posiums zur zahnärztlichen Betreuung 
von Menschen mit Behinderungen, das 
am 23. und 24.04.2004 in Berlin stattge-
funden hat, begrüßt. Danach sollte es 
Ziel des zahnärztlichen Berufsstandes 
sein, die Thematik „Zahnheilkunde für 
Menschen mit Behinderungen“ inhaltlich 
weiter zu verstetigen. 
Dem Arbeitskreis Alterszahnheilkunde 
und Behindertenbehandlung wurde in 
diesem Zusammenhang empfohlen, das 
Thema „Vergütung der Behandlung von 
Menschen mit Behinderungen“ außerhalb 
des Budgets zu beraten. Darüber hinaus 
soll das Thema „Auswirkungen der BE-
MA-Novellierung 2004 und Einführung 
des Festzuschusssystems 2005 bei 
Menschen mit Behinderungen“ abgehan-
delt werden. 

Zahnärztlicher Kinderpass. Die Einfüh-
rung eines zahnärztlichen Kinderpasses 
in Baden-Württemberg nach dem Vorbild 

der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 
wurde vom Prophylaxeausschuss nicht 
für sinnvoll erachtet, da dieser zu um-
fangreich sei. 
In diesem Zusammenhang hat der Pro-
phylaxeausschuss Dr. Lüllwitz beauftragt, 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg, Pressereferat, 
Stuttgart, abzuklären, ob die Möglichkeit 
besteht, in das neu aufzulegende ärztli-
che (gelbe) Kinder-Untersuchungsheft für 
U 1 bis U 10 ein Beiblatt für zahnmedizi-
nische Früherkennung/ Beratung einzu-
fügen. Darüber hinaus wurde Dr. Lüllwitz 
gebeten, in Zusammenarbeit mit Prof. 
Einwag einen Entwurf für ein solches 
Beiblatt auszuarbeiten und dem Aus-
schuss in der nächsten Sitzung vorzule-
gen.

Verweisungsverfahren. Die Arbeitsge-
meinschaften Zahngesundheit aus dem 
Regierungsbezirk Freiburg haben einen 
Vorschlag zum Vordruck 1 („Empfehlung 
zur zahnärztlichen Untersuchung“) der 
Richtlinien des Sozialministeriums Ba-
den-Württemberg zur Durchführung der 
Jugendzahnpflege vom 15.11.2004 ein-
gereicht.
Rückmeldungen der regionalen Arbeits-
gemeinschaften Zahngesundheit haben 
gezeigt, dass die Akzeptanz des „Zahn-
ärztlichen Verweisungsscheines“ sowohl 
bei Lehrern und Lehrerinnen als auch bei 
Eltern gering ist. Eine Ursache hierfür ist 
der fehlende Bestätigungsvermerk der 
Zahnarztpraxis. Da landesweit jährlich 

Mitglieder
Vorsitzende
LÜLLWITZ-HOCH, Dr. Renate, Böblingen 

Stv. Vorsitzende 
TORNIER, Dr. Carla, Emmendingen 

BOUMAN, Dr. Joachim Wilko, Pforzheim 
KRÄMER, Dr. Bernd, Heilbronn 
JOOß, Dr. Manfred, Ravensburg 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 

HAUBER, Annerose 

Der Ausschuss für Jugendzahnpflege und 
Prophylaxe führte im Berichtsjahr 2005 eine 
Sitzung durch. 
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ca. 250.000 Kindergarten- und Schulkin-
der zur Untersuchung an Zahnarztpraxen 
überwiesen werden, ist hier eine Verbes-
serung dringend notwendig. 
Die LAGZ wurde gebeten, über das Mi-
nisterium für Arbeit und Soziales zu prü-
fen, ob zur Verbesserung der Akzeptanz 
des Verweisungsscheines unter Beach-
tung datenschutzrechtlicher Vorgaben 
ein Bestätigungsvermerk der Zahnarzt-
praxis (Praxisstempel) auf dem Vordruck 
1 möglich ist. 

Gruppenprophylaktische Maßnahmen. 
Der Prophylaxeausschuss hat dem 
LAGZ-Vorstand empfohlen, die Kriterien 
für die Vergütung der Zahnärzte, insbe-

sondere bei einem Tag 
der offenen Tür in der 
Zahnarztpraxis und der 
damit verbundenen 

gruppenprophylakti-
schen Maßnahmen, zu 
überarbeiten, damit sie 
eindeutig interpretiert 
werden können. 
Die Empfehlungen 
(Kriterien) des LAGZ-
Vorstandes sehen vor, 
dass Gruppenprophy-

laxemaßnahmen anlässlich eines „Tages 
der offenen Tür“ bei niedergelassenen 
Zahnärzten für Kindergartengruppen und 
Schulklassen 1 bis 6 analog zum Besuch 
in Kindergärten und Schulen honoriert 
werden, wenn Teile des Prophylaxe-
„Paketes“ - z. B. Mundhygiene, Ernäh-
rungsberatung, vor allem Zahnschmelz-
härtung mittels Fluoride – mit durchge-
führt und auf dem Dokumentationsbogen 
für Vertragszahnärzte dokumentiert wer-
den.
Des Weiteren sehen die Richtlinien des 
Sozialministeriums Baden-Württemberg 
zur Durchführung der Jugendzahnpflege 
hierzu vor, dass Maßnahmen der Ju-
gendzahnpflege in Kindertagesstätten 
und Schulen vorrangig in Gruppen 
(Gruppenprophylaxe) durchgeführt wer-
den. Darüber hinaus wird Sorgeberech-
tigten von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen, die im Laufe eines Kinder-

tagesstätten- und Schuljahres nicht be-
treut werden können, schriftlich eine Vor-
sorgeuntersuchung ihres Kindes bei ei-
nem niedergelassenen Zahnarzt oder 
einer Zahnärztin empfohlen (Verwei-
sungsverfahren).

Kommunales Entlastungspaket. Nach 
der Pressemitteilung des Staatsministeri-
ums BW vom 12.04.2005 soll das Land 
unter anderem die Aufgaben der Ge-
sundheitsämter reduzieren und auf das 
unbedingt Erforderliche beschränken. So 
könnten Aufgaben der staatlichen Ge-
sundheitsämter von niedergelassenen 
Ärzten, Arbeitsmedizinern, Vertrauens- 
oder Fachärzten ausgeführt werden. Bei 
der Privatisierung dieser Aufgaben ist 
etwa an den gesamten Bereich der Ein-
schulungsuntersuchungen, der Kinder- 
und Jugendzahnprophylaxe sowie an 
große Teile der amtsärztlichen Untersu-
chungen und Gutachten wie Einstel-
lungsuntersuchungen, Untersuchungen 
im Rahmen der Fahrlehrereignung oder 
die Untersuchungen von Bezirksschorn-
steinfegern gedacht. 
Der Prophylaxeausschuss hat hierzu 
festgestellt, dass gemäß der Rahmen-
vereinbarung nach § 21 SGB V (Grup-
penprophylaxe) vom 10.07.1989 die 
Krankenkassen, die Landeszahnärzte-
kammer BW, die LAGZ BW und das 
Land Baden-Württemberg - vertreten 
durch das Sozialministerium - ihren je-
weiligen finanziellen bzw. organisatori-
schen Beitrag zur Gewährleistung einer 
wirksamen flächendeckenden Gruppen-
prophylaxe von Zahnerkrankungen nach 
Maßgabe der Rahmenvereinbarung 
erbringen. Deshalb wurde der LAGZ 
empfohlen, in einem Schreiben an das 
Staatsministerium BW deutlich zu ma-
chen, dass eine Beteiligung des Landes 
BW an der Gruppenprophylaxe gem. § 
21 SGB V den derzeitigen gesetzlichen 
Vorgaben entspricht und ein Rückzug 
des Landes aus den Aktivitäten der 
Gruppenprophylaxe vor dem Hintergrund 
der großen Erfolge in der Kinder- und 
Jugendprophylaxe als kontraproduktiv zu 
erachten ist. 
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Gemäß der „Vereinbarung über die Einrichtung einer 
Zahnärztlichen Stelle gem. § 16 Abs. 3 RÖV“ vom 
06.02.1988 zwischen dem Ministerium für Arbeit und 
Soziales Baden-Württemberg und der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg ist dem Sozialmi-
nisterium bis zum 1. Mai eines jeden Kalenderjahres 
ein Arbeitsbericht über die Tätigkeit der Zahnärztli-
chen Stellen bei den Bezirkszahnärztekammern 
Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen vorzule-
gen.
Der Arbeitsbericht der Zahnärztlichen Stellen für das 
Kalenderjahr 2004, der von dem Röntgenreferenten 
der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, 
Dr. Burkhard Maager, erstellt wurde, weist folgende 
Ergebnisse auf: 

Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen LZK BW 

erfasste Zahnärzte 2.148 1.866 1.667 1.109 6.790

erfasste Geräte/ 
Anzahl der ZÄ 

5.031/
1.922

3.840/
 1.630 

3.320/
1.336

2.329/
1.025

14.520/ 5.913

ZÄ, bei denen die Rö-Geräte nicht 
erfasst sind 

226 236 331 84 877

erfasste Aufnahmen 1.935 1.622 1.259 927 5.743

Anzahl der Mängelrügen 
(Ur-/Konstanz-/Patientenauf-nahmen) 

insg. 271 
(3/ 268/ 4) 

insg. 114 
(9/ 105/ 0) 

insg. 191 
(0/ 191/ 16) 

insg. 176 
(6/ 170/ 9) 

insg. 752 
(18/ 734/ 29)

Rö-Geräte geprüft  
ohne Beanstandung/ 
Anzahl der erfassten

    

Urprüfkörper
324/ 327 
(99,08 %) 

785/ 794 
(98,87 %) 

376/ 376 
(100,00 %) 

169/ 175 
(96,57 %) 

1.654/ 1.672
(98,92 %) 

Konstanzprüfung
1.340/ 1.608

(83,33 %) 
723/ 828 
(87,32 %) 

692/ 883 
(78,37 %) 

582/ 752 
(77,39 %) 

3.337/ 4.071
(81,97 %) 

Patientenaufnahmen 
1.604/ 1.608

(99,75 %) 
828/ 828 

(100,00 %) 
867/ 883 
(98,19 %) 

743/ 752 
(98,80 %) 

4.042/ 4.071
(99,29 %) 

Zahl der ZÄ, deren  Unterlagen ange-
fordert sind (Stichtag): 
1. Anforderung/ 2. Anforderung 09.02.2005 14.03.2005 31.01.2005 17.01.2005 

Anzahl der Zahnärzte 120 185 184 53 542

1. Mahnung 19 36 20 4 79

2. Mahnung 1 4 11 1 17

Meldung beim Ministerium 0 1 0 1 2

Mitglieder
Vorsitzender
MAAGER, Dr. Burkhard, Denzlingen 

BORCKMANN, Dr. Bernd Ulrich, Heidelberg 
BÜHLER, Dr. Konrad, Eislingen 
FORSCHNER, Dr. Wilfried, Biberach 
SCHWALBER, Dr. Joachim, Freiburg 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 

VEIT, Katja 

Die konstituierende Sitzung des Lan-
desausschusses gemäß § 16 Abs. 3 der 
Röntgenverordnung fand im Rahmen der 
Vertreterversammlung am 23. Juli 2005 
statt.
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Medizinprodukterecht. Hauptthema im 
Berichtsjahr war für den Ausschuss für 
Praxisführung vor allem das Thema 
„Praxis-Hygiene und Aufbereitung von 
Medizinprodukten“.
Nach den aus anderen Kammerberei-
chen vorliegenden Meldungen über in 
Zahnarztpraxen durchgeführte Kontrollen 
im Bereich der Hygiene und der Aufberei-
tung von Medizinprodukten hat die Lan-
deszahnärztekammer im Ausschuss für 
Praxisführung Maßnahmen ergriffen, um 
die Praxen auf diese Thematik vorzube-
reiten. Gespräche mit Vertretern aus dem 
Ministerium für Arbeit und Soziales Ba-
den-Württemberg sowie dem Landesge-
sundheitsamt Baden-Württemberg haben 
ergeben, dass im laufenden Jahr 2005 – 
nicht wie in anderen Kammerbereichen 
im Bundesgebiet - flächendeckende Kon-
trollen vorgesehen sind. Das hat das Mi-
nisterium für Arbeit und Soziales Baden-
Württemberg in einem Schreiben bestä-
tigt.
Unabhängig davon hat der Ausschuss im 
Auftrag des LZK-Vorstandes ein Schu-
lungsprogramm, welches die Problematik 
im Zusammenhang mit der Aufbereitung 
von Medizinprodukten aufarbeitet erar-
beitet. Dieses wird in den Kreisversamm-
lungen im Herbst zum Einsatz kommen. 
Hierfür erstellte der Ausschuss auch eine 
Checkliste sowie ein Informationsblatt zur 
Einstufung und Risikobewertung von 
Medizinprodukten.

Momentan wird vom Ausschuss ein Leit-
faden konzipiert, der als Handlungsan-
weisung dem einzelnen Zahnarzt und 
seinen Mitarbeitern die Möglichkeit ge-
ben wird, umfassende Vorbereitungen zu 
treffen. Dieser wird in Kürze in das Pra-
xishandbuch „Qualitätsmanagement in 
der Zahnarztpraxis“ der Landeszahnärz-
tekammer Baden-Württemberg integriert. 

Rahmenverträge. Nach wie vor beste-
hen im Kammerbereich der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg fol-
gende Rahmenverträge:  

1. „Betriebsärztliche und Sicher-
heitstechnische Betreuung“ mit 
der Firma Streit 

2. „Entsorgung der anfallenden Ab-
fall- und Reststoffe“ mit der Firma 
Herter

3. „Überprüfung von Sterilisatoren 
und Desinfektionsspülmaschinen“ 
mit dem Landesgesundheitsamt 
Baden-Württemberg

4. „Anmietung von Fahrzeugen“ mit 
AVIS Autovermietung und EN-
TERPRISE RENT-A-CAR 

5. „Mobilfunk“ mit T-Mobile, e-plus+ 
und O2.

Zahlen und Daten zu den verschiedenen 
Rahmenverträgen befinden sich in die-

Mitglieder
Vorsitzender
STRUSS, Dr. Norbert, Freiburg 

Stv. Vorsitzender    
MAAGER, Dr. Burkhard, Denzlingen  

CAROW, Dr. Jürgen, Flein 
GEBHARDT, Dr. Horst, Dornstadt 
ULLRICH, Dr. Carsten, Mannheim 

Kooperiertes Mitglied 
ENGEL, Dr. Norbert, Mühlacker 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
MARTIN, Christine 
VEIT, Katja

Der Ausschuss für Praxisführung führte im 
Berichtsjahr 2005 zwei Sitzungen und drei 
Klausurtagungen  durch. 
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sem Jahresbericht unter „Rahmenverträ-
ge“.
Im Ausschuss für Praxisführung wurde 
diskutiert, ob es sinnvoll wäre, einen 
Rahmenvertrag mit einer Firma zu 
schließen, die die Praxen auf mögliche 
Praxisbegehungen vorbereitet. Der Aus-
schuss vertrat allerdings die Auffassung, 
dass die Konzeption eines Rahmenver-
trages aufgrund der individuellen und 
sehr unterschiedlichen Anforderungen an 
die einzelnen Praxen nicht praktikabel 
wäre.

Bundeszahnärztekammer. Auch in die-
sem Berichtsjahr nahmen der Vorsitzen-
de des Ausschusses für Praxisführung, 
Dr. Struß, Freiburg, und der Röntgenrefe-
rent der Landeszahnärztekammer Ba-
den-Württemberg, Dr. Maager, Denzlin-
gen, an den Sitzungen des Ausschusses 
Zahnärztliche Berufsausübung der Bun-
deszahnärztekammer teil. Die auf Bun-
desebene behandelten Themenkomplexe 
sind in die Ausschussarbeit eingeflossen. 

Aktuelle Themen. Der Ausschuss für 
Praxisführung hat sich im Jahr 2005 des 
Weiteren mit folgenden aktuellen The-
men beschäftigt: 

 Arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Betreuung von 
Kleinbetrieben (BuS-Dienst) 

 Frühdefibrillation in der Zahnarzt-
praxis

 Datenschutz in der Zahnarztpra-
xis 

 Röntgen - Aktualisierung der 
Fachkunde im Strahlenschutz 

ZBW-Pinnwand. Seit Mai 2005 erschien 
in jeder Ausgabe des Zahnärzteblattes 
Baden-Württemberg eine „Pinnwand“, die 
die Praxen schlaglichtartig auf verschie-
denste Themen aus den Praxishandbü-
chern hinweisen soll, um das Bewusst-
sein für die im Zusammenhang mit der 
Praxisführung möglicherweise auftreten-
den Probleme zu schärfen. 
Der Ausschuss für Praxisführung der 
Landeszahnärztekammer Baden-Würt-

temberg betreut die Pinnwand mit aktuel-
len Beiträgen aus der Praxis. Folgende 
Themen wurden im Berichtsjahr veröf-
fentlicht:

 ZBW 5/2005 
Personalakte 
Dr. Jürgen Carow, Flein 

 ZBW 6/2005 
Regelmäßige Geräteprüfungen 
und Wartungen 
Dr. Norbert Struß, Freiburg 

 ZBW 7/2005 
Belehrungen
Dr. Carsten  
Ullrich, Mann-
heim

 ZBW 8/2005 
Aushangpflichti-
ge Gesetze 
Dr. Norbert En-
gel, Mühlacker 

 ZBW 9/2005 
Sicherheitsda-
tenblätter für Ge-
fahrstoffe
Dr. Carsten Ull-
rich, Mannheim 

 ZBW 10/2005 
Teambesprechung
Dr. Norbert Engel 

 ZBW 11/2005 
Digitales Röntgen 
Dr. Burkhard Maager 
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Hauptaufgabe des Weiterbildungsaus-
schusses für Kieferorthopädie war im 
diesjährigen Berichtsjahr wiederum die 
Durchführung von Fachgesprächen im 
Rahmen des Anerkennungsverfahrens 
zur Erlangung der Gebietsbezeichnung 
„Fachzahnarzt für Kieferorthopädie“ so-
wie die Bearbeitung von Anträgen auf 
Ermächtigung zur kieferorthopädischen 
Weiterbildung. 

Anzahl der Fachgespräche 

Durchführung von Fachgesprächen 16

- davon erfolgreich bestanden 15

- davon nicht bestanden 1

Anzahl der Ermächtigungen 

2-jährige Weiterbildungsermächtigung 

Überprüfung der  

formalen Voraussetzungen 
2

Durchführung des „kollegialen Gesprä-
ches“  

1

Novellierung der Weiterbildungsord-
nung. Ein weiteres Thema, das einen 
größeren Umfang der Ausschussarbeit 
eingenommen hat, war die Vorbereitung 
einer geplanten Novellierung der Weiter-
bildungsordnung der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg.  
Der Ausschuss sprach sich für eine 
grundlegende Überarbeitung der Weiter-
bildungsordnung aus. Insbesondere sah 
der Ausschuss folgende Änderungsbe-
darf:

 Vorschaltung des allgemein-
zahnärztlichen Jahres vor die fach-
spezifische Weiterbildung. 

 Voraussetzung für die Zulassung zum 
Fachgespräch soll künftig u. a. die 
Vorlage von 3 abgeschlossenen Be-
handlungsfällen sein. 

 Sofern das „Klinikjahr“ bei einem 3-
jährig ermächtigten niedergelassenen 
Fachzahnarzt abgeleistet wird, soll die 
gesamte fachspezifische Weiterbil-
dungszeit bei diesem Fachzahnarzt 
abgeleistet werden.  

 Vorlage von Behandlungsfällen zum 
Antrag auf Ermächtigung zur fachspe-
zifischen Weiterbildung: 

2-jährige fachspezifische Weiterbil-
dungsermächtigung 
Künftig soll eine Aufstellung mit zehn 
Fällen vorgelegt werden, aus denen 

Mitglieder
Vorsitzender
GOZ, Prof. Dr. Dr. Gernot, Tübingen 

Stv. Vorsitzender 
GÜDE, Dr. Gabriele, Freiburg 

KIMMICH, Dr. Alfred, Schwetzingen 
MIERSCH, Dr. Thomas, Esslingen 
NEY, Dr. Thomas, Tübingen 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
FALK, Cäcilia 

Der Weiterbildungsausschuss für Kieferortho-
pädie führte im Berichtsjahr 2005 bisher vier 
Sitzungen durch. Eine Sitzung mit vier Fachge-
sprächen und einem kollegialen Gespräch steht 
noch an. 
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fünf Behandlungsfälle ausgewählt 
werden, die der Antragsteller dann 
entsprechend dokumentiert  vorzu-
legen hat.

 3-jährige fachspezifische Weiterbil-
dungsermächtigung
Künftig soll eine Aufstellung mit 30 
Fällen vorgelegt werden, aus denen 
zehn Behandlungsfälle ausgewählt 
werden, die der Antragsteller dann 
entsprechend dokumentiert vorzule-
gen hat.

Im Rahmen einer Klausurtagung des 
LZK-Vorstandes stand die Novellierung 
der Weiterbildungsordnung auf der Ta-
gesordnung. Da von Seiten des Vorstan-
des noch Änderungsbedarf bestand und 
zudem auf Bundesebene eine Überarbei-
tung der Muster-Weiterbildungsordnung 
ansteht, hat man die Novellierung der 
Weiterbildungsordnung der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg zu-
rückgestellt.  

Weitere Themenbereiche, denen 
sich der Ausschuss anzunehmen hat-
te, waren: 

 Genehmigungen zur (nachträgli-
chen) Unterbrechung der 
Weiterbildung  und Aner-
kennung des allgemein-
zahnärztlichen Jahres 

 Ausnahmegenehmigung 
bezüglich der Regelung, 
wonach 2 Jahre fachspezi-
fische Weiterbildung ohne 
Unterbrechung an einer 

Weiterbildungsstätte nachgewiesen 
werden müssen 

 Anerkennung einer zahnärztlichen 
Tätigkeit im Ausland als allgemein-
zahnärztliches Jahr (Kroatien) 

Statistik „Fachzahnärzte für Kieferor-
thopädie. Die nachstehenden Zahlen 

geben einen Überblick über die derzeiti-
ge Situation bezüglich der Anzahl der 
„Fachzahnärzte für Kieferorthopädie“. 
(Stand 31.12.2004) 

FR KA S TÜ LZK

Niedergelassen, 
Vertreter, angestellte 
Zahnärzte

110 117 184 71 482 

In Praxen tätige As-
sistenten, außerhalb 
ZA-Praxis

1 2 3 1 7 

Beamte, Angestellte 
Tätigkeit

3 7 1 7 18 

Ohne zahnärztliche 
Tätigkeit

25 28 23 18 94 

Gesamt 139 154 221 97 601 
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Statistik „Durchgeführte Fachgespräche“ 

Die nachstehenden Zahlen geben einen Überblick über die jährlich durchgeführten 
Fachgespräche seit 1999.   

Jahr Anzahl Davon
bestanden

Nicht
bestanden

1999 21 19 2 

2000 28 23 5 

2001 30 29 1 

2002 20 17 3 

2003 34 26 8 

2004  23 20 3 

2005 bisher durchgeführt 12 12 --- 

Gesamt 168 146 22

Noch anfallende Fachgespräche  
im Jahr 2005 

8   

Derzeit  in Weiterbildung auf dem Gebiet der Kieferorthopädie gemeldete Weiter-
bildungsassistenten (Stand 10/2005) 

bei niedergelassenen Zahnärzten mit 2-jähriger Ermächti-
gung

27

In Kliniken oder bei niedergelassenen Zahnärzten mit 3-
jähriger Ermächtigung 

27

Gesamt 54

Anzahl der ermächtigten niedergelassenen „Fachzahnärzte für Kieferorthopädie“ 
(Stand 10/2005) 

mit 2-jähriger Ermächtigung 101 

mit 3-jähriger Ermächtigung 1 



Weiterbildungsausschuss für 
Oralchirurgie

Jahresbericht 200560

Statistik „Durchgeführte Fachgespräche“ 
Die nachstehenden Zahlen geben einen Überblick über die jährlich durchgeführten 
Fachgespräche seit 1999.   

Jahr Anzahl Davon
bestanden

Nicht
bestanden

1999 11 9 2 

2000 12 12 --- 

2001 10 10 --- 

2002 9 9 --- 

2003 17 16  1 

2004  11 9 2 

2005 bisher durchgeführt 8 8 --- 

Gesamt 78 73 5

Noch anfallende Fachgespräche im 
Jahr 2005 

4   

Derzeit in Weiterbildung auf dem Gebiet der Oralchirurgie gemeldete Weiterbil-
dungsassistenten (Stand 10/2005) 

bei niedergelassenen Zahnärzten mit 1- oder 2-jähriger 
Ermächtigung 17

In Kliniken oder bei niedergelassenen Zahnärzten mit 3-
jähriger Ermächtigung 

*50

gesamt 67

* In dieser Zahl sind teilweise auch Weiterbildungsassistenten enthalten, die nicht alle 
die Weiterbildung „Oralchirurgie“ ableisten, sondern die Weiterbildung „Mund-Kiefer-
Gesichtschirurg“ absolvieren 

Anzahl der ermächtigten niedergelassenen „Fachzahnärzte für Oralchirurgie“ 
(Stand 10/2005) 

mit 1- jähriger Ermächtigung 15

mit 2-jähriger Ermächtigung 30

mit 3-jähriger Ermächtigung 3
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Im Berichtsjahr beschäftigte sich der 
Weiterbildungsausschuss für Oralchirur-
gie vornehmlich mit der Durchführung 
von Fachgesprächen im Rahmen des 
Anerkennungsverfahrens zur Erlangung  
der Gebietsbezeichnung „Fachzahnarzt 
für Oralchirurgie“ sowie der Bearbeitung 
von Anträgen auf Ermächtigung zur fach-
spezifischen Weiterbildung. 

Anzahl der Fachgespräche 

Durchführung von Fachgesprächen 12

- davon erfolgreich bestanden 12

Anzahl der Ermächtigungen 

2-jährige Weiterbildungsermächtigung 

Überprüfung der  

formalen Voraussetzungen 

9

Durchführung des „kollegialen Gesprä-
ches“ und Erteilung der Ermächtigung 

5

3-jährige Weiterbildungsermächtigung 

Überprüfung der  

formalen Voraussetzungen 

3

Durchführung des „kollegialen Gesprä-
ches“ und Erteilung der Ermächtigung 

---

Der Weiterbildungsausschuss beschäftig-
te sich des Weiteren mit der Überarbei-
tung der Weiterbildungsordnung der 
Landeszahnärztekammer Baden-Würt-
temberg. Dies wurde im oralchirurgi-
schen Bereich insbesondere für erforder-
lich gehalten, um den Änderungen im 
Gesundheitswesen, die auch eine Verla-
gerung von stationären zu ambulanten 
Behandlungen beinhaltet, Rechnung zu 
tragen. Die nachstehenden wesentlichen 
Änderungen im oralchirurgischen Bereich 
wurden vom Weiterbildungsausschuss 
vorgeschlagen:

 Vorschaltung des  allgemein-zahnärzt-
lichen Jahres vor die fachspezifische 
Weiterbildung. 

 Aufnahme eines Curriculums für die 
fachspezifischen Inhalte der Weiterbil-
dung

 Aufnahme eines OP-Kataloges als 
Voraussetzung für die Zulassung zum 
Fachgespräch 

 Änderungen der Voraussetzungen für 
die 2- und die 3-jährige fachspezifi-
sche Weiterbildungsermächtigung.   

Weitere Themenbereiche, denen sich 
der Ausschuss anzunehmen hatte, wa-
ren:

 Ausnahmeregelung gem. § 2 Abs. 5 
WBO (2 Jahre fachspezifische Wei-

Mitglieder
Vorsitzender
KEHRER, Dr. Frank, Backnang 

Stv. Vorsitzender 
EICHE,  Dr. Dr. Hans Thomas, Stuttgart 

FÜRST, Dr. Ulrich, Wiesloch 
SCHMELZEISEN, Prof. Dr. Dr. Rainer, Freiburg   
VOGEL, Dr. Angelika, Tübingen 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
FALK, Cäcilia 

Der Weiterbildungsausschuss für Oralchirurgie 
führte im Berichtsjahr 2005 bisher vier Sitzun-
gen durch. Eine zusätzliche Sitzung mit einem 
Fachgespräch und zwei kollegialen Gesprächen 
ist bereits terminiert.  
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terbildung ohne Unterbrechung an ei-
ner Weiterbildungsstätte) 

 Anerkennung einer zahnärztlichen 
Tätigkeit im Ausland als allgemein-
zahnärztliches Jahr (Ägypten, Russ-
land, Syrien) 

Im Rahmen einer Klausurtagung des 
LZK-Vorstandes stand die Novellierung 
der Weiterbildungsordnung auf der Ta-
gesordnung. Da von Seiten des Vorstan-
des noch Änderungsbedarf bestand und 
zudem auf Bundesebene eine Überarbei-
tung der Muster-Weiterbildungsordnung 
ansteht, hat man die Novellierung der 
Weiterbildungsordnung der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg zu-
rückgestellt. 

Statistik „Fachzahnärzte für Oralchi-
rurgie. Die nachstehenden Zahlen geben 
einen Überblick über die derzeitige Situa-
tion bezüglich der Anzahl der „Fach-
zahnärzte für Oralchirurgie“. 
(Stand 31.12.2004) 

FR KA S TÜ LZK

Niedergelassen, Vertreter, 
angestellte Zahnärzte 

64 68 110 55 297 

In Praxen tätige Assistenten, 
außerhalb ZA-Praxis 

2 3 2 1 8 

Beamte, Angestellte Tätig-
keit

4 8 2 10 24 

Ohne zahnärztliche Tätigkeit 8 11 16 10 45 

Gesamt 78 90 130 76 374 
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Entsprechend ihrer Aufgabenstellung 
nach der Weiterbildungsordnung der 
Landeszahnärztekammer Baden-Würt-
temberg erarbeiten die Widerspruchs-
ausschüsse in Folge eines Widerspruchs 
eines niedergelassenen „Fachzahnarztes 
für Kieferorthopädie“ oder eines nieder-
gelassenen „Fachzahnarztes für Oralchi-
rurgie“ gegen die Ablehnung ihres Antra-
ges auf Erteilung der fachspezifischen 
Weiterbildungsermächtigung auf dem 
jeweiligen Fachgebiet eine Stellungnah-
me für den LZK-Vorstand. 

Der Widerspruchsausschuss hat sich in 
seiner am 4. Mai 2005 erarbeiteten Stel-
lungnahme voll inhaltlich der Erstent-
scheidung über den Antrag des „Fach-
zahnarztes für Kieferorthopädie“ ange-
schlossen, wonach der niedergelassene 
Fachzahnarzt die formalen Vorausset-
zungen nach den Richtlinien für die Ertei-
lung einer dreijährigen  Ermächtigung zur 
fachspezifischen Weiterbildung eines 
niedergelassenen Zahnarztes mit Ge-
bietsbezeichnung nicht erfüllt. 

Der Widerspruchsausschuss für Oralchi-
rurgie hat im Berichtsjahr keine Sitzung 
durchführen müssen. 

WIDERSPRUCHSAUSSCHUSS 
FÜR KIEFERORTHOPÄDIE

Mitglieder  

Vorsitzende

KOMPOSCH, Prof. Dr. Gerda, Heidelberg 

ABEL, Dr. Rainer, Stuttgart  
MAURER, Dr. Rolf, Bietigheim-Bissingen 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 

FALK, Cäcilia 

Der Widerspruchsausschuss für Kieferor-
thopädie führte im Berichtsjahr 2005 eine 
Sitzung durch. 

WIDERSPRUCHSAUSSCHUSS 
FÜR ORALCHIRURGIE

Mitglieder  

Vorsitzender

MÜHLING, Prof. Dr. Dr. Joachim F. H., Hei-
delberg

BORCHMANN, Dr. Bernd Ulrich , Heidel-
berg
HOLFELD, Dr. Hans-Henning, Deizisau 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 

FALK, Cäcilia 

Der Widerspruchsausschuss für Oralchi-
rurgie führte im Berichtsjahr 2005 keine 
Sitzung durch. 
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Zusammenfassung. Die Rekordteil-
nehmerzahlen im Bereich der  Fortbil-
dung aus dem vergangenen Jahr wurden 
erneut übertroffen. Allein bei der Som-
mer-Akademie und Winter-Akademie 
konnten über 1.100 Teilnehmer begrüßt 
werden.
Auch aus der Fortbildungspraxis können 
- trotz der allgemein unbefriedigenden 
gesundheits-politischen Rahmenbedin-
gungen - erfreuliche Ertragssteigerungen 
vermeldet werden. 
Ein erheblicher Teil der in den Jahren 
2003 und 2004 der Investitionsrücklage 
zugeführten Mittel in Höhe von ca. 
200.000 Euro wurden im Jahre 2005 in-
vestiert. Die Investitionen betrafen bauli-
che, haus- und medientechnische Maß-
nahmen.
Der Deutsche Kongress für Präventive 
Zahnheilkunde (Mitte Oktober 2005 in 
Frankfurt/Main) stand zum 14. Mal unter 
der wissenschaftlichen Leitung des ZFZ. 
Thema in diesem Jahr: ‚Therapieerfolge 
langfristig sichern – gewusst wie!’ 
Die Gesellschaft für Präventive Zahnheil-
kunde e.V. am Zahnmedizinischen Fort-
bildungszentrum Stuttgart entwickelt sich 
weiterhin positiv. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss des ersten Curriculum „Ange-
wandte Präventivzahnmedizin“ läuft seit 
Juli 2005 eine zweite Kursserie – eben-
falls mit großem Erfolg. 
Die Zusammenarbeit mit der Zeitschrift 
„Prophylaxe – Impuls hat zu einer erheb-
lichen Intensivierung des Mitgliederkon-
taktes geführt. 
Die vermehrte Nachfrage nach Fortbil-
dung führte neben einer weiteren Intensi-
vierung der Referententätigkeit am ZFZ 
auch zu einer Steigerung der Referenten-
tätigkeit des Direktors und seines Teams 
in den Kreisvereinigungen wie auch auf 
Großveranstaltungen der Kammer in 
ganz Baden-Württemberg und darüber 
hinaus.
Das ZFZ wird auch im Jahre 2005 erneut 
mit einem positiven betriebswirtschaftli-
chen Ergebnis abschließen. 

Fortbildung. Das Jahr 2005 ist - mehr 
noch als 2004 - gekennzeichnet durch 
eine enorme Nachfrage nach zahnärztli-
cher Fortbildung. Um mehrmonatige 
Wartezeiten für die Kollegen zu vermei-
den und größtmögliche Praxisnähe zu 
gewährleisten wurden reine Theoriekurse 
ausgelagert und die Kurse mit überwie-
gend praktischen Inhalten im ZFZ, in U-
niversitätsklinken für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde oder in geeigneten Pra-
xen durchgeführt. 
Gleichzeitig war 
der Zustrom an 
Fortbildungswilli-
gen im Bereich 
der Kurse nach 
der Fortbildungs-
ordnung (§ 28, 
ZMF, DH, ZMV) 
ungebrochen. 
Durch Einführung 
neuer Kurstypen 
(Pilotkurs Pro-
phylaxe plus Fis-
surenversiege-
lung) soll die 
Wissensvermitt-
lung fachlich und 
zeitlich optimiert 
werden. Dies 
bedeutet auch, 
dass die (im nationalen Bereich ohnehin 
an der unteren Grenze liegenden) Ge-
bühren – zumindest für die Kurse nach 
der Fortbildungsordnung – auch mittel-
fristig konstant gehalten werden können.   
Winter-Akademie und Sommer-
Akademie waren mit über 1.100 Teil-
nehmern gut besucht. Die für die jeweili-
gen Belange außerordentlich positiven 
Rahmenbedingungen haben sich be-
währt. Beide Veranstaltungen mit ihren 
jeweils unterschiedlichen Charakteristika 
haben sich in der Fortbildungslandschaft 
etabliert.
Der Deutsche Kongress für Präventive 
Zahnheilkunde stand zum 14. Mal unter 
der wissenschaftlichen Leitung des ZFZ. 
Im Kongresszentrum Frankfurt wurde das 
Generalthema  „Therapieerfolge langfris-
tig sichern – gewusst wie!“ abgehandelt. 

Mitglieder
Vorsitzender
BÜHLER, Dr. Konrad, Eislingen 

Stv. Vorsitzender 
RIEGER, Dr. Klaus-Peter, Reutlingen  

HEIDEN, Dr. Robert, Karlsruhe 
RÖTTELE, Dr. Antoinette, Weil am Rhein 
SCHOLZ, Dr. Manfred, Umkirch 
STOLL,  Dr. Bernd, Albstadt 

Direktor
EINWAG, Prof. Dr. Johannes, Stuttgart 

Geschäftsführung
MAAG, Axel 

Der Verwaltungsrat beschäftigte sich in 
zwei Sitzungen mit der Fortbildungsein-
richtung und entschied die Angelegenhei-
ten, für die er nach dem Statut verant-
wortlich ist. 



Zahnmedizinisches
Fortbildungszentrum Stuttgart 

Jahresbericht 200566

Die Lehrpraxis. Der Patientenzustrom 
ist ungebrochen. Die Beobachtung aus 
den Vorjahren, dass das ZFZ von immer 
mehr Kollegen als Überweisungspraxis 
für die Bereiche Parodontologie, Prophy-
laxe, Endodontie, Kinderzahnheilkunde 
und auch für Implantologie angesehen 
wird, trifft nach wie vor zu. Vermehrt wer-
den auch Patienten mit Psychosomati-
schen Störungen ans ZFZ zur Behand-
lung überwiesen. 
Der Anteil an Sanierungen in Intubati-
onsnarkose (Kleinkinder, Behinderte, 
Problempatienten) liegt nach wie vor auf 
einem hohen Niveau. Die Kooperation 
mit der Tagesklinik des Olgahospitals 
Stuttgart muss als voller Erfolg bewertet 
werden.

Wissenschaftliche Tätigkeit. Die 
Schwerpunkte der wissenschaftlichen 
Tätigkeit lagen wie bisher im Bereich der 
angewandten Präventivzahnmedizin so-
wie der Parodontologie/ Implantologie. In 
Zusammenarbeit mit der Universität 
Bonn und der AG Jugendzahnpflege in 
Karlsruhe wurde eine klinische Studie 
zum Thema „Effizienz von Prophylaxe-
maßnahmen im Rahmen der Gruppen-
prophylaxe“ abgeschlossen.  
Auch die Forschungstätigkeit auf dem 
Gebiet der Implantologie in Kooperation 
mit der Universität San Antonio in Texas 
wurde - u. a. im Rahmen eines For-
schungsaufenthaltes - fortgesetzt. 

Vortragstätigkeit. Die vermehrte Nach-
frage nach Fortbildung führt nach wie vor 
zu häufigen Anfragen nach Referententä-

tigkeit durch den Direktor und seines 
Lehr-Teams
am ZFZ. 
Insgesamt
wurden - 
neben den 
täglichen
Vortrags-
verpflich-
tungen am 
ZFZ - allein 
im Jahre 
2005 erneut 
mehr als 30 
Veranstaltungen durch den o. a. Perso-
nenkreis (in allen Kammerbezirken von 
Baden-Württemberg) bestritten. Die da-
bei abgehandelten Themen betrafen ins-
besondere Prophylaxe, Parodontologie, 
Implantologie, Abrechnung sowie Patien-
tenführung und Motivation. 
Der Direktor erhielt unter anderem Einla-
dungen als Hauptreferent der Wiener 
Prophylaxetage und des Deutschen 
Kongresses für Präventive Zahnheilkun-
de. PD. Dr. Joachim Hermann war unter 
anderem als Referent beim ITI World 
Symposium und der Jahrestagung des 
Deutschen
Zentrums
für orale 
Implantolo-
gie gefor-
dert. Den-
talhygieni-
kerin Miriam 
Heyne war 
als Referen-
tin des Kon-
gresses für 
präventive
Zahnheilkunde als auch des Stuttgarter 
Zahnärztetages gefordert; Dentalhygieni-
kerin Ulrike Kremer war bei der Boden-
seetagung in Lindau aktiv. 

Gesellschaft für Präventive Zahnheil-
kunde e.V. Die Gesellschaft für Präven-
tive Zahnheilkunde e.V. am Zahnmedizi-
nischen Fortbildungszentrum Stuttgart 
entwickelt sich weiterhin positiv. Das 2. 
Curriculum „Angewandte Präventiv-
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zahnmedizin“, in dem sich die Teilneh-
mer im Verlauf von 8 Wochenenden in 
Theorie und Praxis umfassend über die 
Möglichkeiten der präventiven Zahnheil-
kunde informieren können, läuft seit Juli 
mit großem Erfolg. Die Zeitschrift „Pro-
phylaxe-Impuls, die auflagenstärkste 
Fachzeitschrift für den Bereich der oralen 
Präventivmedizin im deutschsprachigen 
Raum, fungiert seit dem vierten Quartal 
2004 als Mitgliederzeitschrift. Auf diese 
Weise wird eine qualitativ wie auch quan-
titativ verbesserte Information der Mit-
glieder ermöglicht. 

Baumaßnahmen und Investitionen.
Ein Großteil der in den Jahren 2003 und 

2004 der In-
vestitions-

rücklage zu-
geführten Mit-
tel in Höhe 
von knapp 
200.000 Euro 
wurden im 
Jahre 2005 
investiert. Die 

Investitionen 
betrafen bau-
liche, haus- 
und medien-

technische Maßnahmen. Neben bauli-
chen und haustechnischen Maßnahmen 
(Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich 
UG; Umbau des Röntgenraumes in der 
zahnärztlichen Praxis, Neubau eines OP, 
Einbau von Klimaanlagen in den Prophy-
laxezimmern im EG; neue Fenster im 
UG) wurde auch im Fortbildungsbereich 
weiter optimiert (Schaffung eines Ar-
beitsplatzes für eine zusätzliche Fortbil-
dungssekretärin); im Bereich der Praxis 
wurde auf digitales Röntgen umgestellt. 
Für die Fort- und Weiterbildung der Kol-
legen und ihrer Mitarbeiter stehen nun 13 
komplette zahnärztliche Einheiten, ein 
Phantomraum und drei Hörsäle/ Semi-
narräume mit modernster Medientechnik 
zur Verfügung. Sowohl die Kosten für die 
Einrichtung als auch die Kosten für die 
räumlichen Umbauten und die notwendi-

gen Renovierungskosten wurden kom-
plett vom ZFZ übernommen. 

Dienstleister für Kammer und KZV. In
seiner Funktion als Fortbildungsreferent 
der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg, als Fortbildungsreferent 
der BZK Stuttgart und Mitglied im Ar-
beitskreis Alterszahnheilkunde der Lan-
deszahnärztekammer Baden-Württem-
berg ist der Leiter des ZFZ in erhebli-
chem Umfang in die aktuellen standes- 
und berufspolitischen Aktivitäten einge-
bunden. In diesem Jahr im Vordergrund 
standen hierbei Aktivitäten in Zusam-
menhang mit der Fortbildungsordnung 
der LZK Baden-Württemberg, das Stutt-
garter Fortbildungsjahr, die Neukonzepti-
on des Currriculums „Der junge Zahn-
arzt“, die Umsetzung des Pilotprojektes 
„Zahnheilkunde bei alten und behinder-
ten Menschen“ und schließlich auch die 
Vorbereitungen für den Landeszahnärz-
tetag Baden-Württemberg 2006. 
Dies gilt in ähnlichem Umfang für die 
Räumlichkeiten des ZFZ, die neben ihrer 
originären Bestimmung für den Bereich 
der Fortbildung und 
der Patientenbe-
handlung für diver-
se Aktivitäten der 
LZK (z.B. Überprü-
fung der Gleichwer-
tigkeit nach § 13), 
der BZK (Patien-
tenberatung, Be-
gutachtung, Curri-
culum „Der junge 
Zahnarzt“) sowie 
der KZV Baden-
Württemberg (Pro-
thetik–Einigungs-Ausschuss) zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Haushalt. Das Zahnmedizinische Fort-
bildungszentrum Stuttgart wird in diesem 
Jahr erneut mit einem positiven be-
triebswirtschaftlichen Abschluss rechnen 
können.
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Fortbildung als offensive Gestaltung 
und Modellierung des Berufsbildes.
Die Akademie für Zahnärztliche Fortbil-
dung Karlsruhe ist unbestritten der geis-
tige Motor zahnärztlicher Fortbildung 
geblieben.

1960 als nicht nur in 
Deutschland erste me-
dizinische Fortbil-
dungseinrichtung von 
Prof. Dr. Walther Engel 
gegründet, entwickelte 
sich die Karlsruher A-
kademie zu einem Mo-
dell zahnärztlicher Fort-
bildung, das nicht nur 
von den meisten Zahn-
ärztekammern unter 
Berücksichtigung örtli-
cher spezifischer Be-
dingungen als Vorlage 
eigener Gestaltung an-
genommen wurde. 
Auch die wissenschaft-

liche Dachgesellschaft, die 
Deutsche Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde, nahm die erfolgreiche 
Annahme der Karlsruher Grün-
dung durch die Kollegenschaft 
als positive Herausforderung 
an, in dem sie 1974 die Aka-
demie Praxis und Wissenschaft 
gründete.
Die Zahnärzteschaft hat sich 
bezüglich ihrer Fortbildung 
nicht in die Abhängigkeit Dritter 
begeben, sondern sich in 
selbstgestalterischer Kraft die 
geistige Unabhängigkeit von 
vordergründigen anderen Inte-
ressen weitgehend bewahrt. 
Sie hat die im Kammergesetz 
geforderte Selbstverpflichtung 
zur Fortbildung wahrgenom-
men, so dass sie keinen wie 
auch immer gearteten Ver-
gleich mit anderen Berufsgrup-
pen scheuen muss. An dieser 
Ausprägung der Einsicht in die Notwen-
digkeit zur selbstverantworteten freiwilli-
gen Fortbildung hat die Akademie für 

Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe in 
ganz besonderer Weise mitgewirkt.  
Das im Vergleich zu anderen Ländern 
am deutlichsten ins Auge springende 
Grundprinzip der Fortbildung in Deutsch-

land ist, dass der Auf-
bau und die Entwick-
lung der zahnärztli-
chen Fortbildung nicht 
in der Verantwortung 
vornehmlich der 
Hochschulen, sondern 
als eigenständiger 

Verantwortungsbe-
reich der Zahnärzte-
kammern als berufs-
ständische Vertretung 
betrachtet wird. In 
dieser Tradition steht 
die Akademie für 
Zahnärztliche Fortbil-
dung Karlsruhe. Aus 
dieser Entwicklung 
heraus ist auch zu 
verstehen, weshalb 
sich die Etablierung 
von postgraduierten 
Studiengängen in der 
Bundesrepublik bisher 
nicht in der Form 
durchgesetzt hat, wie 

dies in anderen Ländern der Fall ist. Das 
zweite bedeutsame Merkmal ist die Viel-

Mitglieder
Vorsitzender
BORCKMANN, Dr. Bernd Ulrich, Heidelberg 

Stv. Vorsitzende 
CUBE, Dr. Gerhard, Stuttgart 

BRAIG, Alfred, Biberach 
JÄGER, Dr. Bernhard, Mannheim 
JONAS, Prof. Dr. Irmtrud, Freiburg 
MÜLLER, Dr. Otto W., Speyer 
SCHOLZ, Dr. Manfred, Umkirch 

Direktor
HENERS, Prof. Dr. Dr. odont. hc. Dr. sci. hc. 
Michael, Karlsruhe

Stv. Direktor  
WALTHER, Prof. Dr. Winfried, Karlsruhe 

Unter dem Vorsitz von Dr. Borckmann nahm 
der Verwaltungsrat der Akademie im lau-
fenden Geschäftsjahr in drei Sitzungen sei-
nen statutengemäßen Auftrag wahr. 
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falt des Fortbildungsangebotes und der 
Fortbildungsanbieter mit der sich daraus 
konsequenterweise ableitenden Wahl-
freiheit der Nutznießer. Diese Vielfalt 
schärft nicht nur das Qualitätsbewusst-
sein der einzelnen Unterrichtsveranstal-
ter – das dritte Merkmal –, sondern auch 
die Wachsamkeit für die richtige Frage-
stellung. Da Fortbildung sich an die exa-
minierte und approbierte Kollegenschaft 
wendet, kann sie auch nur dann wirksam 
und erfolgreich sein, wenn sie aus sich 
selbst das Interesse ihrer Zielgruppe 
weckt. Sie liefe andernfalls Gefahr, zu 
einem administrativen Abhaken zu ver-
kommen.

Das vierte Merkmal ist 
schließlich die Eigenfinanzie-
rung der Fortbildung durch 
die Kollegenschaft selbst, sei 
es durch den Kammerbeitrag 
oder durch spezifische Fort-
bildungsgebühren. Ganz be-
deutsam bleibt, dass die 
Zahnärzteschaft auf ein die 
eigene Autonomie ein-
schränkendes Sponsoring 
der Fortbildung durch die 
Industrie, wie es bei anderen 
Heilberufen zur Routine ge-
worden ist, bisher 
weitgehend verzichtet hat. 
Diese Selbstfinanzierung 
bringt ja nicht nur den Vorteil der Erhaltung der fachspezifischen Ver-

antwortung und Autonomie. Die Selbstfi-
nanzierung fordert auch das Qualitäts-
bewusstsein von Anbietern und Nutznie-
ßern heraus: eine Fortbildung ohne Inte-
ressenbezug zur Praxis und/ oder ohne 
didaktischen Anspruch und gute Organi-
sation lädt weder zur Teilnahme und 
schon gar nicht zur anstandslosen Be-
gleichung der Kostennote ein. 

Selbstverantwortung, Wahlfreiheit, 
Qualitätsbewusstsein und Eigenfinan-
zierung sind die Parameter, unter denen 
die Akademie für Zahnärztliche Fortbil-
dung Karlsruhe von Anbeginn an ihre 
Tätigkeit ausgeübt hat. Diese vier Para-
meter bedingen sich gegenseitig und 
werden heutzutage im deutschen Bil-

dungswesen (ganz gleich, ob für Grund- 
oder Hochschule) geradezu sehnsüchtig 
gefordert. Denn nur wer aufmerksam fi-
nanzielle Ressourcen verantworten 

muss, wird auch die Wachsamkeit auf-
bringen, die Qualität des Fortbildungsan-
gebotes der Nachfrage ständig anzupas-
sen. Qualitätsbewusstsein des Anbieters 
und Wahlfreiheit des Nutznießers verhin-
dern darüber hinaus, dass administrative 
Gleichschaltungen den notwendigen 
Wettbewerb behindern. Zum Wettbewerb 
gehört aber nicht nur der inhaltliche Stoff, 
sondern insbesondere auch seine didak-
tische Aufbereitung. 
Es steht ganz außer Frage, dass sich die 
mutige Entscheidung der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg aus 
dem Jahre 1960, eine Fortbildungsinstitu-
tion in Baden-Württemberg zu gründen, 
bewährt hat. Es war im wahrsten Sinne 
des Wortes eine Pioniertat. Das Beispiel 
wurde nicht nur innerhalb und außerhalb 
Baden-Württembergs kopiert und indivi-
duell zugeschnitten. Die Tätigkeit der 
Karlsruher Akademie steht als Beispiel 
standespolitisch verantworteter Fortbil-
dung, die an der Gestaltung und Model-
lierung des zahnärztlichen Berufsstandes 
in einer Weise mitgewirkt hat, die welt-
weit Anerkennung gefunden hat. Die Ei-
genständigkeit, die Autonomie des zahn-
ärztlichen Berufsstandes wird durch ad-
ministrative Vorgaben immer mehr ein-
geschränkt, ja sogar in Frage gestellt. 
Die Zahnärzteschaft wird aber nur so 
lange ihre Freiheit und Autonomie be-
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halten, als sie nicht aufhört, eigenständig 
an ihrem fachlichen und gesellschaftli-
chen Berufsprofil zu feilen. Dies können 
ihr der Staat und die Hochschulen nicht 
abnehmen. Auch reicht es für dieses Ziel 
nicht aus, Selbstverwaltungen zu unter-
halten. Die Einrichtung und Aufrechter-
haltung von Fortbildungsinstitutionen in 
standespolitischer Trägerschaft und in-
haltlicher Selbstverantwortung sind dafür 
unverzichtbar. Die Akademie für Zahn-
ärztliche Fortbildung Karlsruhe ist für die-
se Willenserklärung zur autonomen Be-
rufsgestaltung glücklicherweise nur ein 
Beispiel – allerdings ein Beispiel, das von 
Anfang an neue Wege gegangen ist, da-
durch Schule gemacht hat und hoffentlich 
nicht aufhört, Schule zu machen. 

KARLSRUHER KONFERENZ 
Die 20. Karlsruher Konferenz stand in 
diesem Jahr unter dem wissenschaftli-
chen Thema: "Zahnmedizin im Umbruch 
– vom mechanistischen zum medizini-
schen Krankheitsverständnis ". Das Ein-
leitungsreferat hielt Prof. Dr. Winfried 
Walther, die Moderation lag ebenfalls in 
seinen Händen. 
Die Referenten waren: 

 Prof. Dr. Michael Heners, Karlsruhe, D 
 Priv.-Doz. Dr. Dr. Thomas Beikler, 
Münster, D 

 Prof. Dr. Martin Trope, Chapel Hill, 
USA

 Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake, 
Göttingen D 

Der gleichzeitige "Karlsruher Tag der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten"
stand unter der Moderation von Herrn Dr. 
Robert Heiden, Karlsruhe.  
Unter seiner Regie referierten: 

 Dr. Norbert Hofmann, Würzburg, D 
 Dr. Renate Lüllwitz-Hoch, Böblingen, 
D

 Kurt Schüssler, Mannheim, D 
 Prof. Dr. Dr. Jürgen Düker, Freiburg/ 
Brsg., D 

 Norbert Gries, Ulm 

KARLSRUHER ABEND / WALTHER-
ENGEL-STIPENDIUM 
Der Karlsruher Abend entführte seine 
begeisterten Gäste in diesem Jahr in die 
besondere Atmosphäre der Palazzo Ma-
nufaktur, eine ehemaligen Fabrikanlage. 
Das Walther-Engel-Stipendium wurde an 
Priv.-Doz. Dr. Christof Dörfer, Universität 
Heidelberg verliehen.

KARLSRUHER VORTRAG "Mund auf" 
Stephen K. Green, M.A., Chef der HSBC 
Holdings der zweitgrößten Bank der 
Welt, führte zum Thema "Asien betritt die 
Weltbühne – gibt es eine neue Weltord-
nung?" in deutscher Sprache aus: 
"Der Aufstieg Chinas und Indiens wird 
das Gefüge der internationalen Bezie-
hungen erheblich ändern. Ich würde so-
weit gehen, die wirtschaftliche Moderni-
sierung Asiens als die bisher gravie-
rendste Folge der Globalisierung zu be-
zeichnen, Wenn wir dies akzeptieren, 
was heißt das dann für die reichen Län-
der von heute einschließlich der führen-
den europäischen Wirtschaftsnationen? 
Hört man auf die Schwarzseher, so könn-
te man meinen, dass der Untergang des 
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Abendlandes bevorsteht. Ich bin aber 
kein Pessimist. Europa hat seine Fähig-
keit, sich selbst neu zu erfinden, immer 
wieder unter Beweis gestellt. Man sollte 
diese Fähigkeit nicht unterschätzen." 
Der Oberbürgermeister der Stadt Karls-
ruhe dankte dem Referenten und der 
Karlsruher Akademie für den großartigen 
Vormittag, nachdem der Künstler Joa-
chim Czichon Stephen Green die "Mund 
auf"-Statue vor über 1.300 Zuhörer/innen 
übergeben hatte. 

KARLSRUHER SYMPOSIUM 
Der Diskurs um die Zukunft der Pro-
fession Zahnarzt - Masterstudiengänge, 
Spezialisierungen, Fort- und Weiterbil-
dung
Am 8. Juli 2005 fand zum 2. Mal ein 
Symposium zur Professionalisierung der 
Zahnmedizin statt. Der Teilnehmerkreis 
bestand ausschließlich aus geladenen 
opinion leaders der Standespolitik. Der 
Präsident der LZK, Dr. Udo Lenke, der 
BZÄK Dr. Dr. Jürgen Weitkamp und der 
Vorsitzende der KZBV, Dr. Jürgen Fed-
derwitz beleuchteten das Problem der 
postgraduierten Fortbildung aus stan-
despolitischer Sicht. MDgt Manfred Zach 
überbrachte die Grüße des Sozialminis-
teriums. Vier unterschiedlich strukturierte 
Masterstudiengänge verschiedener Uni-
versitäten (Greifswald, Magdeburg, 
Krems und Steinbeisfachhochschule) 
stellten sich vor, um die Diskussion über 
das neue Prinzip des berufsbegleitenden 
Masterstudienganges darzustellen und 
zu erörtern. Professor Dr. Schneider vom 
Akkreditierungsrat in Bonn berichtete 

über den Vorgang der Akkreditierung. 
MDgt Zach brachte es richtig auf den 
Punkt, wenn er ausführte: „Gerade inso-
weit erscheint mir der Gedanke eines 
berufsbegleitenden Studiums, das die 
wissensbasierte Fachkompetenz syste-
matisch zur gesellschaftlichen Hand-
lungskompetenz erweitern will, als ein 
besonders interessantes und vielver-
sprechendes Modell. Der Arzt als Einzel-
kämpfer, der veraltetes Spezialwissen 
von Zeit zu Zeit gegen neues Spezialwis-
sen austauscht und im Übrigen still sei-
ner Wege geht, hätte danach ausgedient. 
An seine Stelle träte der wissenschaftlich 
geschulte und gesellschaftlich sensibili-
sierte Praktiker, der seine fachlichen, 
organisatorischen, sozialen und kommu-
nikativen Kompetenzen bündelt, syste-
matisch weiter entwickelt und zielgerich-
tet in den öffentlichen Diskurs einbringt.“ 

Wissenschaftliche Gemeinschaftspro-
jekte. Die Gemeinschaftsprojekte mit der 
Universität des 
Saarlandes, 
der Universität 
Bremen, der 
Universität
Karlsruhe und 
der Universität 
Sarajevo so-
wie die Koope-
ration mit der 
Otto-von-
Guericke-
Universität
Magdeburg wurden im Jahr 2005 fortge-
setzt.

Gerichtsgutachten. Insgesamt zwölf 
Sachverständigengutachten wurden er-
stellt für die Amtsgerichte Heidelberg, 
Lörrach, Bad Dürkheim, Besigheim, für 
die Landesgerichte Baden-Baden, Kai-
serslautern und Karlsruhe sowie das So-
zialgericht Darmstadt und die Oberlan-
desgerichte Karlsruhe und Stuttgart. 
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Standespolitische Tätigkeit

Prof. Dr. Michael Heners 

 Unparteiisches Mitglied des Erweiter-
ten Bewertungsausschusses der Kas-
senzahnärztlichen Bundesvereinigung 

 Mitglied der Vertreterversammlung der 
Bezirkszahnärztekammer für den Re-
gierungsbezirk Karlsruhe 

 Mitglied der Vertreterversammlung der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bezirksdirektion Karlsruhe  

 Mitglied der Vertreterversammlung der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg

 Mitglied der Vertreterversammlung der 
Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg

 Delegierter der Bundesversammlung 
der Bundeszahnärztekammer für das 
Land Baden-Württemberg 

 Obergutachter der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung Bezirksdirektion 
Karlsruhe

 Privatgutachter der Bezirkszahnärzte-
kammer für den Regierungsbezirk 
Karlsruhe

 Obergutachter für Implantologie der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung

Prof. Dr. Winfried Walther 

 Mitglied im Arbeitsausschuss "Qualität 
in der Zahnheilkunde" der Bundes-
zahnärztekammer 

 Mitglied des wissenschaftlichen Bei-
rats der "Arbeitsgemeinschaft für Ke-
ramik in der Zahnheilkunde e. V." 

 Associate Editor des "International 
Journal of Prosthodontics, New York 
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Seit 1979 sind bei den Bezirkszahnärztekammern Gutachterkommissionen eingerich-
tet, damit die „Begutachtung behaupteter zahnärztlicher Behandlungsfehler“ im Rah-
men der zahnärztlichen Selbstverwaltung vorgerichtlich abgeklärt werden kann.  
Ziel der Gutachterkommissionen ist es, durch objektive Begutachtung zahnärztlichen 
Handelns dem durch einen möglichen Behandlungsfehler in seiner Gesundheit Ge-
schädigten die Durchsetzung begründeter Ansprüche und dem Zahnarzt die Zurück-
weisung unbegründeter Vorwürfe zu erleichtern. 

Statistik für die Zeit vom 01.10.2004 – 30.09.2005 

S KA FR TÜ LZK BW

I. Allgemeines 

1. Gesamtzahl der im Berichtsjahr gestellten Anträge 64 53 20 41 178 

2. Zahl der zu Beginn des Berichtsjahres noch offenen 
Anträge aus dem Vorjahr 

59 25 19 38 141 

3. Zahl der im abgelaufenem Berichtsjahr erledigten An-
träge

87 47 27 31 192 

4. Wie haben sich die Anträge nach Ziff. 3 erledigt? 

a) durch schriftliches Gutachten 

b) durch Vergleich 

c) Sonstige Weise (z. B. Widerspruch, Rücknahme, 
Fristablauf, Abgabe, etc.) 

19

11

57

27

---

20

23

---

4

18

2

11

87

13

92

5. Zahl der am Ende des Berichtsjahres noch offenen 
Anträge

36 31 12 34 113 

II. Durch Kommissionsgutachten entschiedene Fälle 

1. Gesamtzahl der im Berichtsjahr erstatteten Gutachten, 
davon 

19 27 23 18 87 

1.1 Aufklärungsfehler bejaht  --- --- --- --- --- 

1.2 Behandlungsfehler und Kausalität des Fehlers für den 
Schadenseintritt bejaht 

9 6 6 10 31 

1.3 Behandlungsfehler bejaht, Gesundheitsschaden ver-
neint 

--- --- --- 1 1 

1.4 Behandlungsfehler bejaht, Kausalität des Fehlers für 
den Schadenseintritt verneint 

--- --- 2 1 3 

1.5 Behandlungsfehler/Aufklärungsfehler verneint 10 21 15 6 52 

III. Häufigste Ursache der Behandlungsfehler bzw. geltend gemachten Fehler 

a) Chirurgie --- 3 --- 3 6 

b) Funktionstherapie 2 --- --- --- 2 

c) Implantologie  1 3 3 2 9 

d) Kieferorthopädie 1 --- 1 --- 2 

e) Parodontologie --- 3 --- --- 3 

f) Zahnerhaltung  2 7 5 3 17 

g) Zahnersatz  3 11 --- 3 17 
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Von den Bezirkszahnärztekammern 
wurden im Rahmen ihrer Statistik für 
das Berichtsjahr noch folgende Erläu-
terungen gemacht: 

Bezirkszahnärztekammer Stuttgart 
Der Geschäftsanfall im Berichtsjahr ist 
gegenüber dem Vorjahr 2003/2004 deut-
lich zurückgegangen. Während im Vor-
jahr noch 94 Verfahren bearbeitet wur-
den, waren es im Berichtsjahr nur noch 
64 Anträge an die Gutachterkommission 
für Fragen zahnärztlicher Haftung. Die 
Zahl der eingehenden Anträge hat damit 
den seit Jahren niedrigsten Stand er-
reicht.
Es ist der Gutachterkommission gelun-
gen, die Rückstände aus dem Vorjahr, 
die sich u. a. auf Grund der Änderungen 
in der Zusammensetzung der Gutachter-
kommission im Jahr 2003 gebildet hat-
ten, abzubauen.  
Die Anzahl der Kommissionssitzungen ist 
deutlich zurückgegangen, damit verbun-
den auch die Anzahl der Sachverhaltser-
örterungen und die Zahl der zahnärztli-
chen Untersuchungen, womit eine Sen-
kung der Kosten verbunden sein wird.  
Nach wie vor werden fast alle Anträge 
von Patienten gestellt - lediglich zwei 
Anträge gingen von Zahnärzten ein.  
Verändert hat sich das letztjährige Ver-
hältnis der antragstellenden Patientinnen 
zu den antragstellenden Patienten von 
3:1, das nunmehr wieder 2:1 beträgt. Der 
Ausländeranteil bei den antragstellenden 
Patienten liegt wie im Vorjahr bei ca. 
zwölf Prozent. 
Dagegen ist der Anteil beteiligter Patien-
ten, die von einem Rechtsanwalt vertre-
ten werden, noch einmal zurückgegan-
gen.
Nach wie vor erwarten die meisten an-
tragstellenden Patienten von der Gutach-
terkommission letztlich die Zuerkennung 
von Schadensersatz oder Schmerzens-
geld. Dieser Erwartungshaltung kommt 
das Bemühen der Gutachterkommission 
um eine vergleichsweise Erledigung bei 
der mündlichen Erörterung des Sachver-
halts nach Bejahung eines Behandlungs-

fehlers in einem mündlich vorab erstatte-
ten Gutachten entgegen.  
Die relativ geringe Anzahl der Vergleiche 
ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
sich die Patienten mit der Erörterung des 
Sachverhalts und der Erstattung eines 
mündlichen Gutachtens begnügen und 
der Antrag an die Gutachterkommission 
zurückgenommen bzw. auf ein schriftli-
ches Gutachten verzichtet haben.  
Soweit dies beurteilt werden kann, folgt 
nach einer solchen Verfahrensbeendi-
gung eine weitere (gerichtliche) Ausei-
nandersetzung allenfalls in den Fällen, in 
denen die Gutachterkommission einen 
Behandlungsfehler zwar nicht ausschlie-
ßen, aber auch nicht bejahen konnte.  
Die Anzahl der schriftlichen Gutachten 
(19) ist zwar gegenüber dem langjähri-
gen Mittel hoch, im Vergleich zum Vor-
jahr (31) allerdings sehr gesunken.  
Im Hinblick auf die im großen Umfang 
erreichte (nicht streitige) Befriedung soll 
trotz des hohen Arbeitsaufwandes zu-
nächst unverändert am Grundsatz der 
mündlichen Erörterung des Sachverhalts 
mit den Beteiligten festgehalten werden. 

Bezirkszahnärztekammer Freiburg 
Die Bezirkszahnärztekammer Freiburg 
teilte im Rahmen der Berichterstattung 
mit, dass auch in ihrem Bereich die An-
zahl der Eingänge deutlich zurückgegan-
gen ist. 
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Die Erteilung der zahnärztlichen Appro-
bation an Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die ihre Ausbildung außerhalb der Euro-
päischen Union (EU), des Europäischen 
Wirtschaftsraums 
(EWR) sowie au-
ßerhalb von Ver-
tragsstaaten ab-
geschlossen ha-
ben, deren zahn-
ärztliche Ausbil-
dungen aufgrund 
von Verträgen mit 
Deutschland und 
der Europäischen 
Gemeinschaft
oder Deutschland 
und der Europäi-
schen Union als 
gleichwertig anerkannt gelten, setzt nach 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Zahnheilkunde-
gesetz voraus, dass ein gleichwertiger 
Ausbildungsstand gegeben ist.  
Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungs-
standes nicht gegeben oder ist sie nur 
mit unangemessenem zeitlichen oder 
sachlichen Aufwand feststellbar, muss 
gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 ZHG ein 

gleichwertiger Kenntnisstand nachgewie-
sen werden. Dieser Nachweis wird durch 
das Ablegen einer Kenntnisprüfung er-
bracht, die sich auf den Inhalt der staatli-
chen Abschlussprüfung erstreckt. 
Die Kenntnisprüfungen dienen der zent-
ralen Approbationsbehörde des Landes, 
dem Regierungspräsidium Stuttgart, im 
Rahmen des approbationsrechtlichen 
Verwaltungsverfahrens als gutachterliche 
Entscheidungshilfe und werden von der 
Kammer als Auftragsverwaltung erledigt. 
In der Regel nimmt ein Vertreter der Ap-
probationsbehörde an den theoretischen 
Kenntnisprüfungen teil, sofern es sich bei 
den Prüfungen um die „letzte Wiederho-
lungsmöglichkeit“ handelt.  
Bis Ende 2002 waren bei den 4 Bezirks-
zahnärztekammern Fachausschüsse zur 
Überprüfung der Gleichwertigkeit des 
Kenntnisstandes angesiedelt. Sofern ein 
Kandidat zweimal die (theoretische) Prü-
fung vor den Fachausschüssen der Be-
zirkszahnärztekammern nicht bestanden 
hatte, hatte er eine letzte Möglichkeit, die 
Gleichwertigkeit seiner zahnärztlichen 
Ausbildung vor der Sachverständigen-
kommission der Landeszahnärztekam-

mer Baden-
Württemberg fest-
stellen zu lassen.  
Mit Wirkung vom 
01.01.2003 wur-
den zwischen 
dem Ministerium 
für Arbeit und So-
ziales Baden-
Württemberg, der 
Landeszahnärzte-
kammer Baden-
Württemberg und 
dem Regierungs-
präsidium Stutt-

gart als zahnärztlicher Erlaubnis- und 
Approbationsbehörde in Baden-
Württemberg  Verfahrensgrundsätze fest-
gelegt, die die Durchführung der vorge-
nannten Kenntnisprüfungen neu regelten. 
Seit diesem Zeitpunkt erfolgen alle 
Kenntnisprüfungen, die sowohl einen 
praktischen als auch einen theoretischen 
Teil zwingend umfassen - unter fachli-

Prüfungskommission 1
Vorsitzender
HOLFELD, Dr. Hans-Henning, Deizisau 

Stv. Vorsitzender 
LUDWIG, Prof. Dr. Peter, Ulm 

Mitglied
KNOBLAUCH, Dr. Iris, Freiburg             

Prüfungskommission 2 
Vorsitzende
HEMBERGER, Dr. Eva, Heidelberg 

Stv. Vorsitzender 
SCHEMPF, Dr. Wolfgang, Reutlingen  

Mitglied
SCHULTE, Prof. Dr. Andreas, Heidelberg 
         
Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
FALK, Cäcilia 

Die beiden Prüfungskommissionen für die 
Durchführung der Kenntnisprüfungen gem. 
§ 2 Abs. 2 Satz 3 des Zahnheilkundegeset-
zes (ZHG) führten im Berichtsjahr 2005 
bisher sieben praktische Kenntnisprüfun-
gen mit insgesamt 28 Kandidaten und 
sechs theoretische Kenntnisprüfungen mit 
insgesamt 17 Kandidaten durch. 
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cher und organisatorischer Verantwor-
tung der Landeszahnärztekammer Ba-
den-Württemberg.
Zum 01.01.2005 wurden die Verfahrens-
grundsätze aufgrund der bis dahin ge-
machten Erfahrungen nochmals geän-
dert.
Eine der wesentlichen Änderungen be-
stand darin, dass nunmehr Vorausset-
zung für die Zulassung zum theoreti-
schen Teil der Prüfung das Bestehen des 
praktischen Prüfungsteils ist. Diese Än-
derung zeigt, wie den Zahlen entnommen 
werden kann, bereits erste Auswirkun-
gen. Nahezu ein Drittel der Kandidaten 
erfüllen nicht die Zulassungsvorausset-
zungen zur theoretischen Prüfung. 
Die beiden Prüfungskommissionen für 
die Durchführung der Kenntnisprüfungen 
gem. § 2 Abs. 2 Satz 3 des Zahnheilkun-
degesetzes (ZHG) führten im Berichts-
jahr 2005 bisher sieben praktische 
Kenntnisprüfungen mit insgesamt 28 
Kandidaten und sechs theoretische 
Kenntnisprüfungen mit insgesamt 17 
Kandidaten durch.
Von 28 Kandidaten haben 21  den prakti-
schen Teil der Prüfung bestanden mit der 
Folge, dass auch nur diese Prüflinge zur 
theoretischen Überprüfung zugelassen 
werden konnten. Bei vier Kandidaten ist 
die theoretische Prüfung noch durchzu-
führen.
Bei den 28 durchgeführten Kenntnisprü-
fungen konnte in zehn Fällen die Gleich-
wertigkeit des Kenntnisstandes festge-
stellt werden.  In allen anderen Fällen hat 
sich  gezeigt, dass sowohl im praktischen 
wie auch im theoretischen Bereich erheb-
liche Wissenslücken bestehen, so dass 
gegenüber dem Regierungspräsidium 
Stuttgart die Erteilung der Approbation 
nicht empfohlen werden konnte.
Zusätzlich stehen noch zwei „praktische“ 
Termine und ein Termin für die  „theoreti-
sche“ Kenntnisprüfung in 2005 aus. 
Es ist davon auszugehen, dass die An-
zahl der Kenntnisprüfungen im Jahr 2006 
gleichbleibend hoch sein wird, da bereits 
heute eine Warteliste von Prüfungskan-
didaten besteht.  

Statistik der durchgeführten
Kenntnisprüfungen

Ausbildung
in

Praxis
nicht  

bestan-
den 

(Anzahl) 

Praxis

bestan-
den 

(Anzahl) 

Theorie

bestan-
den 

(Anzahl) 

Theorie
nicht 

bestan-
den 

(Anzahl) 

Brasilien  1  1 

Chile  1 1  

Indien 1    

Irak 1    

Iran     1 

Jugoslawien 1    

Kasachstan 1 1   

Kroatien 1 1  1 

Peru  2  1 

Rumänien 1 10 5 3 

Russland 1 2  2 

Ukraine  2 1 1 

Gesamt 7 21 10
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Das Zahnärzteblatt Baden-Württemberg 
ist das amtliche Organ der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg und 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg und bildet mit sei-
nen Berichten, Reportagen, Kommenta-
ren und Interviews die Informationsplatt-
form, um die Kollegenschaft über ge-
sundheits- und standespolitische Ereig-
nisse und Entwicklungen zu unterrichten. 
Darüber hinaus nehmen Fortbildungs-
themen einen breiten Raum in der Be-
richterstattung in jeder Ausgabe des 
Zahnärzteblattes ein. 

Redaktion und Interne Kommunikati-
on. Der Geschäftsführende Ausschuss, 
vertreten durch Dr. Hans Hugo Wilms, 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit der KZV 

Baden-Württemberg, Vorsit-
zender im Jahr 2005, und Dr. 
Antoinette Röttele, stv. Präsi-
dentin der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg, 
trägt die politische Verantwor-
tung gegenüber den Heraus-
gebern des Zahnärzteblattes 
Baden-Württemberg, der Lan-
deszahnärztekammer Baden-
Württemberg und der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg. Die pres-

serechtliche Verantwortung trägt der 
Chefredakteur, Johannes Clausen. Der 
Chefredakteur ist für Redaktion und Ges-
taltung verantwortlich und überwacht die 
Produktion und Herstellung. Die Redakti-
on der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg bilden Andrea Mader, 
Kommunikationsassistentin der LZK BW 
und Dr. Antoinette Röttele, die Redaktion 
der KZVen Guido Reiter, Fachredakteur 
der KZV BW und Dr. Hans Hugo Wilms. 

Sitzungen. Im Berichtsjahr wurden zehn 
Sitzungen des Geschäftsführenden Aus-
schusses, zehn Redaktionssitzun-
gen und ein ZBW-Workshop 
durchgeführt. In den monatlichen 
Redaktionssitzungen werden unter 
anderem Titelblatt, Themenpla-
nung, Terminbesetzungen bespro-
chen und abgestimmt. In der ZBW-
Redaktionssitzung ist die Blattkritik 
einer jeden Ausgabe obligatorisch, 
um eine stetige Qualitätsoptimie-
rung zu gewährleisten. Einmal im 
Jahr wird im Rahmen des ZBW-
Workshops die Jahres-Planung der 
ZBW-Ausgaben des kommenden 
Jahres behandelt, Strategien zur 
Optimierung der Bildqualität sowie 
Schritte zur Optimierung des Lay-
outs festgelegt. 

Titelthemen 2005. Themen wie 
Freiberuflichkeit (03/05), Zahnme-
dizin im Umbruch (05/05) und die 
elektronische Gesundheitskarte 
(07/05) bildeten in der ersten Jah-
reshälfte 2005 das Hauptaugen-
merk der Berichterstattung des 
Zahnärzteblattes Baden-Württem-
berg. Die Informationen und Berich-
te zum 50-jährigen Bestehen der 
Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg (08/05) mit einem 
Leitartikel des Ministerpräsidenten 
des Landes Baden-Württemberg, 
Günther H. Oettinger, waren ein 
weiterer Themenschwerpunkt im 
ersten Halbjahr 2005. 
Die alljährlich stattfindenden Tage 
der Zahngesundheit, bei denen In-
formationen und Aktionen rund um 
die Zahngesundheit im Mittelpunkt 
stehen, die in diesem Jahr in Pforz-
heim eröffnet wurden bildeten den The-
menschwerpunkt der ZBW-Ausgabe 
10/05 „Prophylaxe“. 
In der zweiten Hälfte des Jahres (ZBW 
09/05) waren die Bundestagswahlen 
2005 das beherrschende politische The-
ma, das von der Redaktion des Zahnärz-
teblattes mit Berichten, Kommentaren 
und Meinungen sowohl gründlich vorbe-



Zahnärzteblatt  
Baden-Württemberg 

Jahresbericht 200580

reitet wie auch mit einer fundierten Ana-
lyse der Wahlergebnisse und einem ers-
ten Ausblick und Stellungnahmen nach-
bereitet wurde. Interviews mit führenden 
Politikern des Landes und des Bundes 
wie zum Beispiel Andreas Renner, Minis-

ter für Arbeit und So-
ziales des Landes Ba-
den-Württemberg, Tanja 
Gönner, zu diesem Zeit-
punkt Sozialministerin 
des Landes Baden-
Württemberg, Dr. Ulrich 
Noll, Vorsitzender der 

FDP-Landtagsfraktion,
Dirk Niebel, Generalsek-
retär der FDP, oder Bir-
gitt Bender, MdB, runde-
ten die politische Be-
richterstattung ab. Das 
Zahnärzteblatt Baden-
Württemberg ist seiner 

Verpflichtung gerecht geworden, transpa-
rent und informativ über Stimmungen, 
berufspolitische Debatten und Beschlüs-
se im Jahr 2005 zu berichten. 

Neu gewählte Vorstände. Im standes-
politischen Bereich lag zu Beginn des 
Jahres ein Schwerpunkt der Berichter-
stattung auf der Wahl des Vorstandes 
der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg. Das ZBW stellte seiner 
Leserschaft den neuen Vorstand sowie 
die Mitglieder der verschiedenen Aus-
schüsse in Text und Bild vor (ZBW-
Ausgabe 02/05). Ein weiterer Schwer-
punkt war die Vorstellung des Vorstands 
und der Vertreter der neu gebildeten 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg und deren zukünftige 
Arbeit. Die Vorstandsmitglieder und de-
ren Arbeits- und Aufgabengebiete wur-
den in der ZBW-Ausgabe 01/05 der Le-
serschaft vorgestellt, in der ZBW-
Ausgabe 04/05 konnte bereits eine erste 
positive Zwischenbilanz gezogen werden 
und in der ZBW-Ausgabe 08/05 wurden 
im Rahmen der VV-Berichterstattung 
Aufgaben und Herausforderungen der 
KZV BW erörtert. Das 50-jährige Jubi-

läum der Landeszahnärztekammer war 
das Titelthema der ZBW-Ausgabe 06/05. 
Die Bundesver-
sammlungen von 
Bundeszahnärzte-
kammer und Kas-
senzahnärztlicher 
Bundesvereinigung
bildeten zum Jah-
resabschluss (ZBW 
12/05) einen 
Schwerpunkt der 
Berichterstattung 
unter dem Thema „Wie stellt sich Baden-
Württemberg im Bund dar?“ 

Schwerpunktthemen 2005. Die Kom-
munikation der Zahnärzteschaft Baden-
Württemberg stand darüber hinaus im 
Blickpunkt der Berichterstattung. Das 11. 
IZZ-Presseforum in Heidelberg, Veran-
staltungen bei Rundfunksendern und in 
Zahnärztehäusern, Telefonaktionen, Alt-
goldsammelaktionen und Veranstaltun-
gen des Forum Zahngesundheit. Die Be-
richterstattung über Veranstaltungen und 
Maßnahmen der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, die das positive Ansehen der 
Zahnärzteschaft in Baden-Württemberg 
fördern, ist wichtiger Bestandteil der in-
ternen Kommunikation und Verpflichtung 
gegenüber der Leserschaft des Zahnärz-
teblattes Baden-Württemberg. 

Fortbildungsthemen 2005. Folgende 
Fortbildungsthemen wurden im Jahr 
2005 von wissenschaftlichen Autoren aus 
der Zahnmedizin behandelt (in chronolo-
gischer Reihenfolge): � Bakterielle In-
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fektionskrankheiten: Tuberkulose der 
Mundschleimhaut � Entzündliche Ske-
letterkrankung: Chronisch rezidivierende 
multifokale Osteomyelitis unter Beteili-
gung des Unterkiefers � Prophylaxe und 
Therapie – Bestrahlungsbedingte Ne-
benwirkungen: Schädigung der Zahn-
hartsubstanz � Unterlippen-Hypästhesie 
unklarer Ätiologie: Rhabdomyosarkom 
am Unterkiefer � Raucherentwöhnung in 
der zahnärztlichen Praxis: Rauchen 
schadet der Mundschleimhaut � Rege-
nerative Parodontaltherapie – Teil 1 und 
2: Schmelz-Matrix-Proteine im Blickpunkt 
der Therapie � Zahnerhaltung durch 
Wurzelspitzenresektion Teil 1 und 2: En-
doskopisch kontrollierte periradikuläre 
Chirurgie � Die Betreuung älterer Men-
schen: Herausforderung für das Praxis-
team � Neue Operationstechniken in der 
Zahnärztlichen Chirurgie: Piezo und 
CO2-Laser � Externe Aufhellungsthera-
pie: Die Anwendung von Licht und Wär-
me.
Regelmäßige Fortbildungsveranstaltun-
gen, die einen bedeutenden Teil der Be-
richterstattung bilden, stellten weitere 
Schwerpunkte im Bereich der Fortbildung 

dar. Im Jahr 2005 wurde 
im Zahnärzteblatt aus-
führlich über die „Win-
terakademie 2005“ des 
Zahnmedizinischen Fort-
bildungszentrums Stutt-
gart, die „20. Karlsruher 
Konferenz“ der Akade-
mie für Zahnärztliche 
Fortbildung, die „30. 
Schwarzwaldtagung“ der 
BZK Freiburg, der Stutt-
garter Zahnärztetag 
2005, die „12. Sommer-
akademie“ des Zahnme-
dizinischen Fortbil-
dungszentrums Stutt-

gart, „40. Bodenseetagung“ der BZK Tü-
bingen berichtet. Zusätzlich veröffentlich-
te das ZBW regelmäßig Beiträge über 
regionale Fortbildungsveranstaltungen in 
Baden-Württemberg.

ZBW-Extra. Parallel zur Einführung der 
neuen Festzuschussregelung hat die 
ZBW-Redaktion angeregt, dem Informa-
tionsbedarf der Kollegenschaft Rechnung 
zu tragen. Deshalb wurde als Service zu 
Beginn des Jahres ein 4-seitiges ZBW-
Extra konzipiert, das an Fallbeispielen 
die Festzuschuss-Regelung erläutert. 
In den Bereichen GOZ konzentrierte sich 
die Berichterstattung auf die Themen � 
Bundesverfassungsgericht stärkt Position 
bei GOZ � Freiberuflichkeit in der GOZ � 
Zahnmedizin im Umbruch - GOZ im 
Wandel � Die neue GOZ… � Material-
kostenberechnung nach dem BGH-Urteil 
� Aktuelle Rechtsprechung � Die 
(un)endliche Geschichte � „Professionel-
le Zahnreinigungsmaßnahmen“ 

Mit zahlreichen weiteren Beiträgen über 
standespolitische Veranstaltungen, Ar-
beitskreise und Ausschüsse, den Karls-
ruher Vortrag mit Stephen K. Green, 
Chief Executive HSBC, Berichte aus den 
Regierungsbezirken, mit ZBW-
Gesprächen, Kommentaren und Berich-
ten aus den Themenbereichen Prophyla-
xe, Einer von uns und Kultur möchten die 
Autoren des Zahnärzteblattes Baden-
Württemberg zu einer zuverlässigen und 
kompetenten Berichterstattung beitragen. 
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Kommunikations-Controlling ist das neue 
Zauberwort, das derzeit in der PR-
Branche in aller Munde ist. Mit Kommu-
nikations-Controlling wird das Ziel ver-
folgt, die ‚Irgendwie-Disziplin’ Kommuni-
kation zu greifen und ihren Beitrag für 
den Erfolg eines Unternehmens sichtbar 
und auch messbar zu machen. Denn 
nicht nur in Unternehmen, sondern auch 
in Verbänden und öffentlichen Einrich-
tungen steht die Kommunikation zuneh-
mend unter Druck, ihren (finanziellen) 
Beitrag zum Erfolg des Unternehmens 
nachzuweisen.

Kommunikationsziele der Kammer.
Unterstützen die internen Kommunikati-
onsanstrengungen die Ziele der Kam-
mer? Zur Beantwortung dieser Frage 
bedarf es zunächst der Definition jener 
Zielsetzungen, die sich die Kammer auf 
ihre internen Kommunikationsfahnen ge-
schrieben hat, um anschließend anhand 
der ergriffenen Maßnahmen und der ein-
gesetzten Instrumentarien den Nachweis 
ihres möglichen Erfolgs zu führen.  
Die Zielgruppen der Kammer in der inter-
nen Öffentlichkeitsarbeit sind die Kam-
mermitglieder, das heißt sämtliche Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte in Baden-
Württemberg, und die Zahnmedizini-
schen Mitarbeiterinnen in der Zahnarzt-
praxis.
Die Zahnärztinnen und Zahnärzte gilt es 
an die Kammer zu binden und ihnen im 
Rahmen ihrer Mitgliedschaft ein Höchst-
maß an Information und Service zu bie-
ten. Zu dieser Informations- und Service-
verpflichtung der Kammer an ihre Mit-
glieder gehört unter anderem die Hilfe-
stellung und Beratung bei berufsrechtli-
chen wie praxisrelevanten Problemstel-
lungen. Eine Aufgabe der Kammer ist es 
auch, gesetzlichen Änderungen der 
deutschen, zwischenzeitlich aber ver-
stärkt auch der europäischen Rechts-
sprechung, in Form von praktischen 
Empfehlungen und Angeboten zu be-
gegnen, sei es durch entsprechende 
Fortbildungsangebote oder Gespräche 
und Verhandlungen auf ministerialer  
Ebene.

Die zahnmedizinischen Mitarbeiterinnen 
gilt es zunächst für den Beruf im Ge-
sundheitswesen zu begeistern und zu 
gewinnen sowie im Anschluss daran 
durch entsprechende Aufstiegsmöglich-
keiten an die Zahnarztpraxis zu binden.  
Um die Zielsetzungen für ihre beiden 
zentralen Bezugsgruppen zu erreichen, 
bedient sich die Kammer einem Mix aus 
verschiedenen Kommunikationsinstru-
menten. Dazu gehört die Internetprä-
sens, das monatliche erscheinende 
Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, die 
Information der zahnmedizinischen Mit-
arbeiterinnen im ‚Praxisteam Aktuell’ ge-
nauso wie der E-Mail-Newsletter ‚Kam-
mer inform’ und die Präsens auf Messen 
wie der Fachdental Südwest. Welche 
Kommunikationsanstrengungen wurden 
ergriffen, um die Ziele zu erreichen? 

Stetig erhöhte Web-Zugriffszahlen. Mit 
der Aufhebung des Beschlusses der Ver-
treterversammlung
aus dem Jahr 
2003 für eine Zu-
sammenführung
der Internetauftritte 
von Kammer und 
Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung 
BW im Juli dieses 
Jahres, machten 
die Delegierten 
den Weg frei für 
die Weiterführung 
einer selbständi-
gen Internetprä-
sens der Kammer. 
Der geschlossenen Außendarstellung der 
baden-württembergischen Zahnärzte-
schaft soll künftig über ein gemeinsames 
Einstiegs-Portal Rechnung getragen 
werden, so dass an der überaus positi-
ven Zusammenarbeit zwischen KZV BW 
und LZK BW trotz inhaltlicher Trennung 
der Webauftritte keinerlei Zweifel besteht. 

Diskussionsforum und Online-Kalen-
darium. Die für die interne Öffentlich-
keitsarbeit zentrale Bezugsgruppe der 
Zahnärztinnen und Zahnärzte lässt sich 
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verzeichnen, dass der Onlineauftritt der 
Kammer unter www.lzk-bw.de im ge-
schlossenen zahnärztlichen Bereich sich 
zunehmender Beliebtheit erfreut und re-
ge genutzt wird. Mittlerweile sind über 
2.000 zahnärztliche Web-Nutzer regist-
riert. Mit dem regelmäßigen Einloggen in 
den Zahnärzte-Bereich konnte die Kolle-
genschaft feststellen, dass sich insbe-
sondere im Bereich Fortbildung und unter 
der neuen Rubrik Qualitätszirkel einiges 
getan hat. So wurden in Erwartung der 
neuen gesetzlichen Regelungen zur 
Fortbildung, die die Kammer unter ande-
rem dazu verpflichten soll, eine Fortbil-
dungsordnung als Satzung zu erlassen, 
sowohl die Informationen für die Zah-
närzt/innen als auch die Informationen für 
die Fortbildungsanbieter überarbeitet. Die 
Veranstalter haben nun die Möglichkeit, 
ihre Veranstaltung freiwillig anzumelden. 
Eine Verpflichtungserklärung der Fortbil-
dungsveranstalter ersetzt Anerken-
nungsbescheide der Kammer. Um eine 
größtmögliche Sicherheit zu gewährleis-
ten ist das Akzeptieren der Verpflich-
tungserklärung wiederum Voraussetzung 
dafür, dass die Veranstaltung überhaupt 
in das Online-Kalendarium eingetragen 
wird.
Dem erfreulichen Trend zu immer mehr 
aktiven Qualitätszirkeln in Baden-

Württemberg ist es zu verdanken, dass 
dem Qualitätsmanagement im geschlos-
senen Zahnärzte-Bereich eine eigene 
Rubrik zuteil wurde. Hier finden sich 
wertvolle Hilfestellungen und Hinter-
grundinformationen für die Qualitätszir-
kelarbeit, unter anderem ein Diskussions-

forum für die aktiven Moderatoren von 
Qualitätszirkel.
Den Bereich des Praxisteams gilt es 
noch weiter auszubauen, insbesondere 
um eine Stellenbörse mit freien Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätzen. Bislang 
wird ein Großteil der Informationen für 
die zahnmedizinischen Mitarbeiterinnen 
über telefonische Aus-
künfte, den Druckweg 
im ‚Praxisteam Aktuell’ 
sowie auf Messen und 
Berufsinformationsver-
anstaltungen übermit-
telt. Die aktuelle Aus-
gabe des ‚Praxisteam 
Aktuell’ findet sich je-
doch stets im Online-
bereich.
Die sich stetig erhö-
henden Zugriffszahlen 
auf den LZK-
Internetauftritt belegen, 
dass der LZK-
Webauftritt darüber 
hinaus auch für die 
Bezugsgruppen der 
Patient/innen und der 
Presse interessante 
Angebote und Informa-
tionen bereithält. Auch 
beim Vergleich mit 
anderen Länderkam-
mern fällt die Bewer-
tung des Onlineange-
botes der LZK BW  
überaus positiv aus. 

Mitgliedermagazin
und amtliches Ver-
lautbarungsorgan. In Baden-Württem-
berg stellt das Zahnärzteblatt Baden-
Württemberg als Mitglieder-Magazin so-
wie als amtliches Verlautbarungsorgan 
noch immer das herausragende Informa-
tions- und Kommunikationsmedium dar. 
Seitens der Kammer erfolgt über die 
Kammerredaktion im ZBW eine regelmä-
ßige Berichterstattung über die Be-
schlussfassungen im Vorstand der Lan-
deszahnärztekammer sowie in den Aus-
schüssen, über die Zahnärzteschaft 
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betreffende neue Urteile, aktuelle 
Abrechnungs-Tipps und Fortbildungsver-
anstaltungen der Fortbildungseinrichtun-
gen sowie der Bezirkszahnärztekam-
mern. Um die konkrete Hilfestellung der 
Kollegenschaft im Praxisalltag zu ergän-
zen, wurde auf Initiative der Kammerre-
daktion in diesem Jahr die Rubrik ‚Pinn-
wand’ im ZBW aufgenommen. Die vom 
Ausschuss für Praxisführung betreute 
Rubrik gibt stichwortartige Kurzinfos zu 
einem aktuellen Thema, mit dem das 
Praxisteam sich dann vertiefend in den 

Praxis-Handbüchern 
auf CD-ROM be-
schäftigen kann.  
Die Bindung der Le-
serinnen und Leser 
an das ZBW sowie 
deren Einbezug ist 
dem ZBW-

Redaktionsgremium
in diesem Jahr mit 
dem Politbarometer 
im Vorfeld der Bun-

destagsneuwahlen 
gelungen. Anders als 
bei der letzten Bun-
destagswahl, als die 
ZBW-Redaktion die 
Wahlprogramme der 

Parteien auf ihre gesundheitspolitischen 
Positionen abklopfte, ließ die Redaktion 
dieses Mal die Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte selbst zu Wort kommen und fragte 
nach ihren persönlichen und beruflichen 
Erwartungen. Weitere Schwerpunkte der 
Berichterstattung bildeten in diesem Jahr 
die Wahlen zur 13. Kammerperiode und 
die Vorstellung der gewählten Vertrete-
rinnen und Vertreter in den Gremien so-
wie das 50-jährige Kammerjubiläum und 
der Festakt im Forum der Landesbank 
BW, zu dem die Landeszahnärztekam-
mer BW am 23. April 2005 den neu ge-
wählten Ministerpräsidenten Günther H. 
Oettinger begrüßen durfte.

Informationsplattform für das Praxis-
team. Für die Zielgruppe der zahnmedi-
zinischen Mitarbeiterinnen gibt die Kam-
mer im vierteljährlichen Rhythmus ein 

eigenes Publikationsorgan, das ‚Praxis-
team Aktuell’ heraus. Zwischenzeitlich 
geht der informative Praxisbegleiter für 
das Team bereits in den dritten Jahr-
gang. Insbesondere im Hinblick auf die in 
diesem Jahr durch den 
LZK-Vorstand und den Aus-
schuss für zahnmedizini-
sche Mitarbeiterinnen an-
gestrebte Anpassung der 
Fortbildungslandschaft er-
wies sich das Magazin als 
geeignetes Forum für den 
LZK-Referenten für zahn-
medizinische Mitarbeiterin-
nen, die Zielsetzung der 
Bemühungen darzule-
gen und etwaigen 
Fragestellungen zu 
begegnen. Weiterhin 
gestaltet sich die Zu-
sammenarbeit mit den 
Lehrkräften des ZFZ 
Stuttgart überaus po-
sitiv, die Dentalhygie-
nikerinnen haben die 
Kammerredaktion 
auch in diesem Jahr 
tatkräftig unterstützt 
und das Magazin mit 
ansprechenden und 
informativen Fachbei-
trägen bereichert. 
Die aktuelle Ausgabe des Praxisteam ist 
auch weiterhin stets im Internetauftritt 
unter www.lzk-bw.de zu lesen. 

Zeitnahe E-Mail-News für Ehrenamts-
träger. Ein weiteres wichtiges Instrument 
in der internen Kommunikationsarbeit 
stellt der E-Mail-Newsletter ‚Kammer in-
form’ dar, der ebenfalls seit drei Jahren 
im regelmäßigen Rhythmus von zwei bis 
drei Wochen erscheint. Zeitnah und ak-
tuell erreicht die Kammer mit dem E-Mail-
Newsletter einen speziellen Adressaten-
kreis von 114 Ehrenamtsträgern. Die 
meisten im ‚Kammer inform’ angerissene 
Themen werden im Anschluss in ausführ-
licher Form im Zahnärzteblatt behandelt. 
Als ‚Vorinformation’, um dem besonderen 
Informationsbedürfnis der in der zahn-
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Mittendrin statt nur dabei 

Filmaufnahmen in der
Landeszahnärztekammer

„Vier Töchter“ heißt das neue Kinopro-
jekt von Rainer Kaufmann. Erzählt wird
die Geschichte einer jungen Frau, die
sich als Adoptivkind auf die Suche nach
ihrer leiblichen Mutter macht. Diese hat
aber inzwischen drei weitere Töchter… 
Für die Filmaufnahmen hat der Regisseur
die Locationscouts von Panda Prods auf
Entdeckungstour in Stuttgart geschickt.
Und sie sind fündig geworden… in der
Geschäftsstelle der Landeszahnärzte-
kammer im Herdweg 59. Drehtag war am
26. August 2005… 

ärztlichen Selbstverwaltung in Baden-
Württemberg engagierten Ehrenamtsträ-
gern Rechnung zu tragen, hat sich der E-
Mail-Newsletter bewährt.

PR in eigener Sache auf der Fachden-
tal Südwest. Sowohl an die Zahnärztin-
nen und Zahnärzte als auch an die 

zahnmedizinischen Mitar-
beiterinnen richtet sich der 
jährliche Messeauftritt der 

Landeszahnärztekammer 
BW auf der Fachdental 
Südwest 2005. Zwei Tage 
lang von 7. bis 8. Oktober 
2005 hatte die Kollegen-
schaft am Messestand die 
Möglichkeit, kompetente 
Auskünfte zu Praxismana-
gement und Praxisführung 
einzuholen. In Zusam-
menarbeit mit den Mitar-
beiterinnen des ZFZ Stutt-
gart informierte die Lan-
deszahnärztekammer die 

interessierten Mitarbeiterinnen in der 
Praxis auch über die neue Aufstiegsfort-
bildung.
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IZZ – drei Buchstaben, die zum Marken-
zeichen der zahnärztlichen Kommunika-
tion in Baden-Württemberg auch in 2005 
beigetragen haben. Als eine der drei 
wichtigsten Säulen hat sich dabei die 
Information der Medienvertreter auf 
Pressekonferenzen und die kontinuierli-
che Kommunikation mit den Medienver-
tretern bewährt. Glaubwürdige, nach-
prüfbare Informationen, vertrauensvolle 
Kommunikation mit den Vertretern der 
Print-, Funk- und TV-Medien sowie die 
Authentizität der Sender haben zu einem 
vertrauensvollen Kommunikationsumfeld 
gleichermaßen beigetragen. Deshalb 
konnten alle via Pressekonferenz über-
mittelten Botschaften in den Medien Ba-
den-Württembergs positiv platziert wer-
den. Die Kommunikation mit den Medien 
wird sich auch bei Redaktionsbesuchen 
gesucht und vertieft.  

Pressekonferenzen. Im Berichtsjahr 
2005 wurden zehn Pressekonferenzen,  
Pressegespräche und Presseseminare 
durchgeführt. 

 20. Karlsruher Konferenz der Akade-
mie für Zahnärztliche Fortbildung 
Karlsruhe (18. März 2005) 
 Thema: „Zahnmedizin im Umbruch – 
vom mechanistischen zum medizi-
nischen Krankheitsverständnis“ mit 
Professor Dr. Michael Heners, Direk-
tor der Akademie für Zahnärztliche 
Fortbildung Karlsruhe und Professor 
Dr. Winfried Walther, stv. Direktor. 

 „Karlsruher Vortrag - Mund auf“ der 
Akademie für Zahnärztliche Fortbil-
dung Karlsruhe (19. März 2005) 
 Auf dem 23. Karlsruher Vortrag 
„Mund auf“ mit Group Chief Execu-
tive HSBC Holdings plc, London. In 
Abstimmung mit Professor Dr. Mi-
chael Heners wurde die Presse über 
den 23. Karlsruher Vortrag infor-
miert.

 30. Schwarzwaldtagung der südbadi-
schen Zahnärzte in Titisee (8./9. April 
2005)

 Thema „Minimalinvasive Therapie“ 
mit Professor Dr. Gisbert Krekeler, 
wissenschaftlicher Leiter der 30. 
Schwarzwaldtagung, und Dr. Hans 
Hugo Wilms. 

 dpa-Gespräch aus Anlass „50 Jahre 
Landeszahnärztekammer“ mit Dr. Udo 
Lenke (20. April 2005) 

 Forum Zahngesundheit – eine Initiati-
ve der Zahnärzteschaft Baden-
Württemberg (31.05.2005) 
 Thema: “Makelloses Lächeln? – 
Moderne Zahnheilkunde macht’s 
möglich!“. Vortragsreihe der BZK / 
KZV Stuttgart mit Priv.-Doz. Dr. Bur-
kard Hugo, Würzburg. Im Pressege-
spräch standen Dr. Hendrik Putze 
und Wolfgang Löhl dem Redakteur 
der Stuttgarter Nachrichten, Dr. 
Klaus Eichmüller, Rede und Antwort. 
Weitere Pressegespräche zur Vor-
stellung der Ziele und Aufgaben des 
Forums Zahngesundheit wurden in 
Schwäbisch Gmünd (17.10.2005) 
und Schwäbisch Hall (7.11.2005) in 
Abstimmung und unter der Feder-
führung der BZK Stuttgart durch das 
IZZ vorbereitet.

IZZ-Verwaltungsrat

LENKE, Dr. Udo 
Verwaltungsratsvorsitzender und Präsident 
der Landeszahnärztekammer BW 

KUTTRUFF, Dr. Peter 
Vorsitzender des Vorstandes der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung BW 

Geschäftsführender Ausschuss 

WILMS, Dr. Hans Hugo,  
Vorsitzender des Geschäftsführenden Aus-
schusses und Referent für Öffentlichkeits-
arbeit der KZV BW  

RÖTTELE, Dr. Antoinette  
Stv. Präsidentin der LZK BW  

IZZ-Leitung

CLAUSEN, Johannes 

Im Berichtsjahr 2005 wurden insgesamt 3 
Sitzungen des IZZ–Verwaltungsrates sowie 
10 Sitzungen des Geschäftsführenden Aus-
schusses durchgeführt 
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 Stuttgarter Zahnärztetag (2.6.2005) 
 Thema „Rot-weiße Ästhetik – Spa-
gat zwischen Wunsch und Wirklich-
keit“. Die Presse wurde über die Zie-
le und Neukonzeption des Stuttgar-
ter Zahnärztetages durch Dr. Konrad 
Bühler, Vorsitzender der BZK Stutt-
gart, Professor Dr. Johannes Ein-
wag, Fortbildungsreferent und wis-
senschaftlicher Leiter des Stuttgarter 
Zahnärztetags 2005, Dr. Helmut 
Schönberg, Referent für Zahnmedi-
zinische Mitarbeiter/Innen, Wolfgang 
Löhl, Geschäftsführer BZK Stuttgart, 

informiert.

 11. IZZ-presseforum in Heidel-
berg (24. Juni 2005) 
 Das Thema „Anspruch und 
Wirklichkeit der zahnmedizi-
nischen Versorgung von 
Menschen mit Behinderun-
gen“. Über 30 Journalisten 
nahmen am 11. IZZ-presse-
forum, das in Zusammenar-
beit mit Professor Dr. Andre-
as Schulte, Oberarzt der Po-
liklinik für Zahnerhaltungs-
kunde der Mund-, Zahn- und 
Kieferklinik des Uni-Klinikums 
Heidelberg stattfand, teil.  Die 
Presseresonanz zeigt ein-

drucksvoll Themen und Probleme 
sowie die Stellungnahmen, Meinun-
gen und Leistungen der Zahnärzte-
schaft Baden-Württemberg im Rah-
men der Zahnheilkunde für Men-
schen mit Behinderungen.  

 40. Bodenseetagung der BZK Tübin-
gen in Lindau (9./10. September 2005) 
 Thema: „Vom Füllen zum Restaurie-
ren – Standortbestimmung in der 
restaurativen Therapie“. Dr. Wilfried 
Forschner informierte im Pressege-
spräch über Thema und Jubiläum. 

 Tag der Zahngesundheit in Pforzheim 
(21. September 2005) 
 Die 14. Veranstaltung 
zum Tag der Zahnge-
sundheit mit der lan-
deszentralen Auftakt-
veranstaltung zum 
Tag der Zahngesund-
heit in Pforzheim hatte 
heuer einmal mehr 
gezeigt, dass das 
Thema Prophylaxe 
von der Zahnärzte-
schaft besetzt werden 
muss. Auch in diesem 
Jahr war die Medien-
resonanz eindrucks-
voll, führte sie doch 
alle Medienvertreter der Print- und 
Funkmedien in und außerhalb 
Pforzheims zur Pressekonferenz zu-
sammen. Die Veranstalter, an der 
Spitze der Präsident der Landes-
zahnärztekammer BW, informierte 
zusammen mit den Kooperations-
partnern ausführlich die Presse. Zu-
dem nahmen die gesundheitspoliti-
schen Sprecher der Parteien CDU 
und FDP sowie der Minister für Ar-
beit und Soziales an der Veranstal-
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tung teil. Eröffnungsgrußworte hiel-
ten Minister Andreas Renner und die 
Oberbürgermeisterin von Pforzheim, 
Christel Augenstein. Die sympathi-
sche Veranstaltung lockte darüber 
hinaus die kleinen und großen Bür-
gerinnen und Bürger Pforzheims zu-
sammen mit Eltern, Lehrern, Erzie-
herinnen und vielen mehr zu der 
viertägigen Veranstaltung im Herzen 
von Pforzheim. 

Redaktionsbesuche und Redaktions-
kontakte. Eine effiziente Pressearbeit 
muss sich insbesondere auch auf Redak-
tionsbesuche, d. h. über die Termine der 
Pressekonferenzen, -gespräche und  
-seminare hinaus erstrecken. Kontakte 
zu Multiplikatoren müssen daher kontinu-
ierlich gepflegt werden, damit im Ereig-
nisfalle, Informationen oder Presseeinla-
dungen zu Hintergrundgesprächen oder 
Pressege-
sprächen
schnell auf 
eine posi-
tive Reso-
nanz bei 
den Me-
dienvertre-
tern sto-
ßen kön-
nen. Dar-
über hinaus wird die Kontaktpflege zu 
den Korrespondenten baden-
württembergischer Medien in Berlin mit 
Badische Neueste Nachrichten, Badische 
Zeitung, Esslinger Zeitung, Heilbronner 
Stimme, Mannheimer Morgen, Rhein-
Neckar-Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, 
Stuttgarter Zeitung, Südkurier, Südwest 
Presse, gesucht und vertieft.

Medienpräsenz. Der Zahnarzt als 
Sachwalter der Zahngesundheit – im 
Blickpunkt der Öffentlichkeit, dank der 
Medienpräsenz der Experten in den 
Print- Funk- und TV-Medien. Fernsehen 
sowie Telefonaktionen bieten eine gute 
Informations- und Kommunikationsbasis, 
um die zahnärztliche Kompetenz ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.  

Zu den gesetzlichen Neuregelungen 
beim Zahnersatz nahmen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, wie z. B. Dr. Ute Maier 
Stellung in TV-Medien (RTF1, Reutlinger 

Tübinger
Fernse-

hen), in 
Rundfunk

(SWR 3) 
und den 

Printme-
dien. Dr. 
Hans Hugo 
Wilms gab 
in der ZDF-

Drehscheibe kompetente Auskunft zur 
neuen Festzuschussregelung. Weitere 
Veröffentlichungen mit Dr. Peter Kuttruff 
und Dr. Hans Hugo Wilms zu diesem 
Thema folgten im Schwäbischen Tag-
blatt, in der Badischen Zeitung und den 
Stuttgarter Nachrichten. Ein Gespräch 
zwischen Dr. Peter Kuttruff und Chr. 
Schober wurde bei SWR 4 unter dem 
Titel „Zwischenbilanz bei den Festzu-
schüssen“ veröffentlicht.  
Die Berichterstattung über die Karlsruher 
Konferenz und den Karlsruher Vortrag 
mit Prof. Dr. Michael Heners fand Nie-
derschlag in den Badischen Neuesten 
Nachrichten. Professor Dr. Gisbert Kre-
keler und Dr. Joachim Schwalber konn-
ten die 30. Schwarzwaldtagung der BZK 
Freiburg sowohl in einem Gespräch mit 
dpa wie auch in weiteren Veröffentli-
chungen der Badischen Zeitung, Badi-
schen Neueste Nachrichten, des Reutlin-
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ger Generalanzeigers, der Rhein-Neckar-
Zeitung, des Göppinger Wochenblatts 
und von SWR 4, Radio Breisgau, präsen-
tieren. Dr. Konrad Bühler wurde im Rah-
men der Berichterstattung über den 
Stuttgarter Zahnärztetag in SWR 4 Ba-
den-Württemberg wie auch in der Heil-
bronner Stimme und im Mannheimer 
Morgen zitiert. 
Im Rahmen der Medienberichterstattung 
über das 11. IZZ-presseforum in Heidel-
berg konnte die Arbeit der Zahnärzte-
schaft Baden-Württemberg erfolgreich in 
den Blickpunkt des öffentlichen Interes-
ses gerückt werden.  
Dr. Udo Lenke und Dr. Guido Elsässer 
wurden in einer dpa-Meldung und mehre-
ren Veröffentlichungen in der Stuttgarter 
Zeitung, den Stuttgarter Nachrichten und 
in Sonntag Aktuell zitiert. Ausführlich be-
richteten auch die Zahnärztlichen Mittei-
lungen (ZM), das Oberbadische Volks-
blatt, der Südkurier, die Rhein-Neckar-
Zeitung und die dental-praxis. 

Das dpa-Ge-
spräch mit Dr. 
Udo Lenke „Kin-
der im Südwesten 
haben gesündeste 
Zähne“ fand Nie-
derschlag in: Ba-
disches Tagblatt, 
Mannheimer Mor-
gen, Offenburger 
Tageblatt, Reut-
linger Generalan-
zeiger, Schwarz-
wälder Bote, 
Stuttgarter Nach-
richten und Pforz-
heimer Zeitung, 

Stuttgarter Zeitung und Ludwigsburger 
Kreiszeitung. Die landeszentrale Auftakt-
veranstaltung zum Tag der Zahngesund-
heit mit Andreas Renner, Minister für Ar-
beit und Soziales, und Dr. Udo Lenke in 
Pforzheim wurde im Pforzheimer Kurier, 
der Pforzheimer Zeitung und in einem 
Interview mit Hit 1 medienwirksam aufbe-
reitet.
Auch bei allgemeinen Themen wie „Pro-
fessionelle Zahnreinigung“ mit Prof. Dr. 

Johannes Einwag und Professor Dr. Hei-
ner Weber in Südwest 3, Fernsehen, 
„Umsatzeinbußen bei Zahntechnik“ mit 
Dr. Klaus Peter Rieger in SWR 3, Fern-
sehen, „Angst vorm Zahnarzt“, Dr. Bernd 
Krämer in Heilbronner Stimme, „Implan-
tate“, Dr. Christoph Wehrheim in Pforz-
heimer Zeitung, „Kieferorthopädie“, Prof. 
Dr. Dr. Gernot Göz in Stuttgarter Zeitung 
sowie weiteren Themen zeigten die ba-
den-württembergischen Zahnärzte im 
Jahr 2005 Medienpräsenz. 

Telefonaktionen und Presseanfragen.
Im Jahr 2005 wurden insgesamt elf Tele-
fonaktionen durchgeführt, unter anderem 
bei Sonntag Aktuell, Stuttgart, der 
Schwäbischen Zeitung, Leutkirch, dem 
Schwarzwälder Boten, Oberndorf, dem 
Südkurier, Konstanz, der Rhein-Neckar-
Zeitung, Heidelberg, der Badische Zei-
tung, Freiburg, dem Reutlinger General-
anzeiger, Mannheim, dem Mannheimer 
Morgen, Mannheim und dem Gränz Bote, 
Tuttlingen. Darüber hinaus konnte das 
IZZ zahlreiche Presseanfragen aus dem 
Print-, Funk- und TV-Bereich bedienen. 

Presse-Informationen. Regelmäßig 
wurden vom IZZ Presseinformationen zu 
Zahnmedizinischen Patientenberatungs-
terminen in den Zahnärztehäusern (43 
Pressemitteilungen) herausgegeben so-
wie Pressemitteilungen zu den Themen 
Vertreterversammlung der KZV BW, 
Karlsruher Konferenz, Gemeinsame Er-
klärung zwischen der KZV BW und der 
Securvita BKK, Zahngesundheit trotz 
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Oster-Leckereien, 30. Schwarzwaldta-
gung der südbadischen Zahnärzte, 50 
Jahre Landeszahnärztekammer BW, 
Stuttgarter Zahnärztetag, Forschungssti-
pendium auf dem Stuttgarter Zahnärzte-
tag vergeben, „Vorsorge beim Zahnarzt 
weiter kostenlos“ (KZV BW), Appell der 
Landeszahnärztekammer an Zahnärztin-
nen und Zahnärzte „Viele Ausbildungs-
plätze schaffen“ und „Informations-
Initiative der Kassenzahnärzte in Baden-
Württemberg – Vorsorge kostet nichts, 
zahlt sich aber aus“ (KZV BW). 

Events im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit

Vortrag (24. Februar 2005) von Dr. 
Renate Lüllwitz-Hoch und PD Dr. Joa-
chim S. Hermann mit dem Thema 
„Zahnersatz bei betagten Menschen - 
sind Implantate weniger pflegebedürf-
tig als eigene Zähne?“ auf Einladung 
von den ehrenamtlichen Patientenbe-
treuer/Innen (Grüne Damen) der Ev. 
Krankenhaushilfe Stuttgart e. V., Hos-
pitalhof, Stuttgart 

Stadthauspräsentation (6. bis 9. 
April 2005)
Forum Zahngesundheit für die Univer-
sitätszahnklinik Ulm. 

Gesundheitstag (30. September 
2005)
Giengen an der Brenz, Stadthalle. Mit 
den IZZ-Informationstafeln zur Pro-
phylaxe sowie zu den Füllungen, 
Tischvitrinen konnte die Zahnärzte-
schaft Giengen an der Brenz vom IZZ 
unterstützt werden. 

Forum Zahngesundheit (21. bis 24. 
September 2005) 
Planung, Organisation, Durchführung 
und Nachbereitung des Erlebnisfo-
rums Zahngesundheit auf dem Markt-
platz in Pforzheim anlässlich der Tage 
der Zahngesundheit. 

2. Geislinger Gesundheitstag (11. 
September 2005) 
Das IZZ hat für die Kreiszahnärzte-
schaft Göppingen anlässlich des 2. 
Geislinger Gesundheitstag einen In-
formationsstand organisiert.  

Forum Zahngesundheit (30. Sep-
tember bis 3. Oktober 2005) 
Für das Tuttlinger Schaufenster konn-
te die Kreiszahnärzteschaft Tuttlingen 
mit dem IZZ-Equipment des Forum 
Zahngesundheit unterstützt werden. 

Werbung und Service. Die Zahnarzt-
praxis ist ein bedeutender Arbeitgeber 
und bietet jährlich ca. 5.500 Azubis aus. 
Trotz Lehrstellenmangel und einer ent-
spannten Situation ist es für die Zahnärz-
teschaft wichtig, in den Medien und bei 
jungen Schulabsolventen als „Anbieter“ 
präsent zu sein. Denn insbesondere qua-
lifizierte Schülerinnen/Schüler gilt es zu 
informieren. 23 Azubi-Informations-
Veranstaltungen hat die IZZ-Geschäfts-
stelle für die Träger des IZZ Informati-
onsstände organisiert. Qualifizierte, sym-
pathische junge Praxismitarbeiterinnen 
informierten über das vorbildliche Aus- 
und Fortbildungsprogramm in Baden-
Württemberg. Dabei leistete die vom IZZ 
überarbeitete Broschüre zur Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten gute Dienste. 
Die Azubi-Marketing-Aktionen fanden in 
Pforzheim, Göppingen, Vaihingen/Enz, 
Tübingen, Mannheim, Mosbach, Ebers-
bach/Fils, Rottweil, Gärtringen, Villingen-
Schwenningen, Herrenberg, Süßen, Sin-
delfingen, Stuttgart, Eislingen, Schorn-
dorf, Schönaich, Weil der Stadt, Weil am 
Rhein, Mühlacker, Waldshut, Mannheim 
und Überlingen statt. 

IZZ-Presseveröffentlichungen. Zehn
Veröffentlichungen (Stand Oktober 2005) 
von IZZ-Pressetexten zum Berufsbild der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten als 
Werbemaßnahmen. Die Pressetexte mit 
Bildern wurden von Zeitungen wie den 
Badischen Neueste Nachrichten, dem 
Offenburger Tageblatt, der Kehler Zei-
tung, der Acher-Rench-Zeitung, dem 
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Schwäbischen Tagblatt und der Lud-
wigsburger Kreiszeitung aufgegriffen und 
in den Sonderbeilagen zum Thema "Be-
rufswahl“ veröffentlicht. Zusätzlich wur-
den im Jahr 2005 22 Werbe-Anzeigen für 
den Ausbildungsberuf der Zahnmedizini-
schen Fachangestellten geschaltet. 

Zahnmedizinische Patientenberatung.
Das IZZ hat in Abstimmung mit den 
Zahnärztehäusern die Presse über die 
Beratungstermine der "Zahnmedizini-
schen Patientenberatungsstellen" in den 
Bezirkszahnärztekammern Freiburg, 
Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen infor-
miert. Überschriften wie „Beratung für 
Patienten“, „Zahnmediziner geben Aus-
kunft“, Stuttgarter Zahnärztehaus IZZ-
informiert“, „Neutrale Zweitmeinung“, 
„Fragen zum Zahnersatz“, „Zahnmedizi-
nische Beratung“ wurden in der Presse 
veröffentlicht. 

Zahnunfallposter. Das Zahnunfallposter 
„Gesund beginnt im Mund – Ihre Zahn-
ärzte in Baden-Württemberg“ wird auch 
in 2005 u. a. von den Arbeitsgemein-
schaften Zahngesundheit in Baden-
Württemberg weiter nachgefragt. 

Public affairs. Kontaktpflege mit Politi-
kern und Journalisten auf den Bundes-
parteitagen von: FDP (7.5.05 - Köln) so-
wie Landesparteitag FDP ( 5.1.05 - Stutt-
gart).

Lobbyismus. Vorbereitung und Kontakt-
pflege mit Vertretung des Landes Baden-
Württemberg beim Bund und in europäi-
schen Angelegenheiten sowie Landtag 
Baden-Württemberg wegen Planung von 
Parlamentarischen Abenden in Berlin 
und Stuttgart 2006. 

Zahnärzteblatt Baden-Württemberg. 
Verantwortliche Redaktion und Ge-
schäftsführung des Zahnärzteblattes Ba-
den-Württemberg durch den Leiter des 
IZZ.

IZZ-informiert. Kontinuierliche Informati-
onen für IZZ-Verwaltungsrat, Vorsitzende 

und Geschäftsführer der Landeszahnärz-
tekammer Baden-Württemberg, der Be-
zirkszahnärztekammern der und Kassen-
zahnärztliche Vereinigungen durch IZZ-
INFO per Fax, Post oder E-Mail (bis 
57/05, Stand Oktober 2005). In 2005 
wurden 122 IZZ-informiert in den Vertei-
ler gegeben. Über Rundschreiben wer-
den die Mandatsträger sowie die Ge-
schäftsführer informiert. Die Aussendun-
gen werden verschickt. Interessierte 
können weitere Informationen bestellen. 
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Erfolgsstory wird weiter geschrieben. 
Nach 1994, 1997 und 2000 hatte Baden-
Württemberg bei den Ergebnissen zur 
epidemiologischen Begleituntersuchung 
zur Gruppenprophylaxe auch in 2004/ 
2005 die Nase vorn. Somit belegte Ba-
den-Württemberg bereits zum vierten Mal 
die Spitzenposition. Dr. Udo Lenke, Vor-
standsvorsitzender der Landesarbeits-
gemeinschaft für Zahngesundheit Baden-
Württemberg e. V (LAGZ), konnte somit 
nur Erfreuliches in der Pressekonferenz 
im Rahmen des Tags der Zahngesund-
heit in Pforzheim berichten. Der dmf-t-
Wert der 6-/7-Jährigen und die DMF-T-
Werte der 12-Jährigen, sowie erstmals 
der 15-Jährigen wurden genau dokumen-
tiert. Das Landesgesundheitsamt Baden-
Württemberg hat die Untersuchungser-
gebnisse ausgewertet und in den epide-
miologischen Begleituntersuchungen zur 
Gruppenprophylaxe 2004/2005 zusam-
mengefasst.

Ergebnisse der 6-/7-Jährigen. Im 
Schuljahr 2004/2005 hatten sechs von 
zehn Erstklässlern in Baden-Württem-
berg (genau 59,6 Prozent) kariesfreie 
Milchzähne. Die Schulanfänger hatten 
durchschnittlich nur noch 1,58 Milchzäh-
ne mit Kariesschäden. Damit hat Baden-
Württemberg das bundesweit beste Er-
gebnis (vor Schleswig-Holstein mit 1,69 
und Hamburg mit 1,84) in dieser Alters-

gruppe erreicht. Der Bundesdurchschnitt 
liegt bei 2,16 von mit Karies betroffenen 
Zähnen. Somit ist die Karies bei Schulan-
fängern innerhalb von zehn Jahren um 
mehr als ein Drittel zurückgegangen.  

Ergebnisse der 12-Jährigen. Innerhalb 
von 10 Jahren konnte bei den 12-
jährigen Kindern in Baden-Württemberg 
die Karies um 71,7 Prozent reduziert 
werden. Die 12-Jährigen haben heute im 
Landesdurchschnitt bereits deutlich we-
niger als einen kariösen, gefüllten oder 
fehlenden Zahn. Mit einem DMF-T-Index 
von 0,71 nimmt diese Altersgruppe im 
Bundesdurchschnitt (DMF-T = 0,98) e-
benfalls die Spitzenposition ein und liegt 
europaweit sogar vor den Niederlanden 
(DMF-T = 0,8 im Jahr 2002), Großbritan-
nien (DMF-T = 0,9 im Jahr 2001) und 
Dänemark (DMF-T = 0,9 im Jahr 2003) 
an der Spitze. Baden-Württemberg hat 
somit in dieser Altersgruppe schon jetzt 
die Zielvorgabe der WHO für das Jahr 
2020 – ein DMF-T-Wert von 1,5 – mit 
DMF-T von 0,71 deutlich unterboten. 

Mitglieder
Vorsitzender
LENKE, Dr. Udo, LZK BW 

LÜLLWITZ-HOCH, Dr. Renate, LZK BW 
HERMANN, Dr. Christopher, AOK BW 
SCHELLER, Walter, VdAK e. V.  
(seit 9/2005) 
KOHLER, Dr. Joachim, Ministerium für 
Arbeit und Soziales 

Zuständigkeit in der LAGZ-
Geschäftsstelle 

CLAUSEN, Johannes, Geschäftsführer 
HAUBER, Annerose,  Gf. Sekretärin 
LAUCHS, Angela, Sachbearbeiterin 

Die Landesarbeitsgemeinschaft für 
Zahngesundheit Baden-Württemberg e. 
V. (LAGZ) führte im Berichtsjahr 2005 
eine Vorstandssitzung und eine Mitglie-
derversammlung durch. 
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Zahnstatus der Teenager. Erstmals 
wurden im Schuljahr 2004/2005 15-
jährige Jugendliche der Klassenstufe 9 
untersucht, um Hinweise auf die Nach-
haltigkeit der Zahngesundheitsvorsorge 
zu erhalten. Auch hier liegt Baden-
Württemberg im bundesweiten Vergleich 
mit deutlichem Abstand an der Spitze mit 
einem DMF-T-Wert von 1,25 vor dem 
Saarland (DMF-T = 1,71) und Nordrhein-
Westfalen (DMF-T = 1,74). Der Bundes-
durchschnitt liegt bei einem DMF-T-Wert 
von 2,05. 
Darüber hinaus wurden in den 37 Ar-
beitsgemeinschaften regionale Untersu-
chungen durchgeführt, deren Ergebnisse 
in den Landesqualitätsbericht „Prophyla-
xe“ einfließen werden. Der Landesquali-
tätsbericht „Prophylaxe“ wird im Jahre 
2006 vom Ministerium für Arbeit und So-
ziales Baden-Württemberg herausgege-
ben.

LAGZ-Jahrestagung.  Am 21. Septem-
ber fand in Pforzheim die LAGZ-Jahres-

tagung der Geschäftsstellenleiter/innen 
der 37 Arbeitsgemeinschaften Zahnge-
sundheit statt.  

Themen waren
 „Kommunales Entlastungspaket“ des 
Ministerrats von Baden-Württemberg: 
Auswirkungen auf die Gruppenprophy-
laxe - Sachstandsbericht 

 Ergebnisse der epidemiologischen 
Begleituntersuchungen zur Gruppen-
prophylaxe 2004/2005 bei den 6-, 12- 
und 15-Jährigen 

 Vorstellung des Projektes „Kinderge-
sundheit – Agenda 21“ der Stadt 
Karlsruhe und AGZ Karlsruhe 

 Themen/Fragen der Arbeitsgemein-
schaften

Die LAGZ-Jahrestagung hat sich als 
Kommunikations- und Informationsplatt-
form bewährt.

Perspektiven. Für Irritationen sorgte die 
vom Staatsministerium am 12. April 2005 
herausgegebene Pressemitteilung Nr. 
114/2005 „Kommunales Entlastungspa-
ket“ im ärztlichen sowie zahnärztlichen 
Bereich des öffentlichen Gesundheits-
dienstes. Auch die Arbeitsgemeinschaf-
ten Zahngesundheit und die LAGZ könn-
ten in ihrem Zusammenwirken mit Zahn-
ärzten und Ärzten des ÖGD in erhebli-
chem Maße betroffen sein.  Nicht zuletzt 
wäre auch die Harmonie unter den Kos-
tenträgern der Zahngesundheitsförde-
rung in Baden-Württemberg nach § 21 
SGB V (Gruppenprophylaxe) erheblich 
tangiert. Zur Rahmenvereinbarung zur 
Gruppenprophylaxe vom 10.07.1989 er-
folgte ein Schreiben der Krankenkassen 
vom 19.05.1989 als Protokollnotiz an das 
Sozialministerium Baden-Württemberg. 
In diesem wiesen die Krankenkassen 
unmissverständlich darauf hin, dass der 
Rahmenvereinbarung nur zugestimmt 
werden kann, wenn die bisherige Ver-
pflichtung der Kostentragung durch das 
Land Baden-Württemberg aufrechterhal-
ten wird. Wir möchten Sie daher bitten, 
mit uns zusammen den Gesetzesauftrag 
weiter zu erfüllen. 
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Im Rahmen der landeszentralen Auftakt-
veranstaltung zum Tag der Zahngesund-
heit hat der Minister für Arbeit und Sozia-
les, Andreas Renner, darauf hingewie-
sen, dass im Hinblick auf das kommunale 
Entlastungspaket und die Perspektiven 
der Zahngesundheitsförderung unter 
Mitwirkung sowohl der Patenzahnärzte 
als auch der Zahnärztinnen und Zahnärz-
te des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
weitere Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um eine für beide Seiten 
tragfähige Lösung zu finden, die im Sinne 
der Träger der LAGZ sowie der Arbeits-
gemeinschaften Zahngesundheit vor Ort 
ist.

Ziele 2005 – 2008. Ein neuer überarbei-
teter Katalog zur Zahngesundheitsförde-
rung in Baden-Württemberg für den Zeit-
raum 2005 bis 2008 wurde in der Vor-
standssitzung und der Mitgliederver-
sammlung der LAGZ am 24. November 
vorgelegt und verabschiedet. Dieser 
neue Katalog soll die Ziele der Zahnge-
sundheitsförderung in Baden-Württem-
berg für den Zeitraum 1998 bis 2003 wei-
ter schreiben und aufgrund der Evaluati-
on und Bewertung der Problematik der 
nach dem Zeitraum 1998 bis 2003 er-
reichten Ziele der Zahngesundheitsför-
derung den Arbeitsgemeinschaften 
Zahngesundheit als Orientierung dienen. 

Menschen mit Behinderungen. Die 
Kommunikation mit dem Beauftragten für 
Menschen mit Behinderungen der Bun-
desregierung, Karl Hermann Haack, war 

im vergangenen Jahr aus Sicht des Vor-
standes und der Mitgliederversammlung 
der LAGZ sehr unbefriedigend. Insbe-
sondere die Aufhebung der altersbezo-
genen Abrechnungsgrenzen für Behin-
derte stieß auf taube Ohren. Somit konn-
te die Initiative der LAGZ zur Verbesse-
rung der Zahn- und Mundgesundheit bei 
Menschen mit Behinderungen durch Auf-
hebung der Altersbegrenzung bei er-
wachsenen Behinderten im § 22 SGB V 
noch nicht erreicht werden. Im Rahmen 
des 11. IZZ-Presseforums in Heidelberg 
zum Thema „Anspruch und Wirklichkeit 
der zahnmedizinischen Versorgung von 
Menschen mit Behinderungen“ konnten 
über 30 Journalistinnen und Journalisten 
die besonderen Herausforderungen der 
zahnmedizinischen Behandlung körper-
lich und geistig behinderter Patienten aus 
erster Hand erfahren. Der Präsident der 
Landeszahnärztekammer stellte sowohl 
aus standespolitischer als auch aus fach-
licher Sicht mit weiteren Referenten die 
Problemfelder ausführlich dar. Insbeson-
dere der Vortrag von Dr. Guido Elsäßer, 
der als niedergelassener Zahnarzt in 
Kernen-Stetten mit Schwerpunkt Behin-
dertentherapie arbeitet und Referent für 
Behindertenzahnheilkunde der Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg 
ist, konnte anhand von kurzen Dokumen-
tationsfilmen über die Behandlung ver-
schiedener behinderter Patienten die 
Vertreter der Presse miterleben lassen, 
wie viel Geduld und Einfühlungsvermö-
gen ein Zahnarzt in der Praxis aufbringen 
muss, aber auch welche Nöte ein behin-
derter Patient bei einem Zahnarztbesuch 
durchmacht. Damit konnte einmal mehr 
deutlich gemacht werden, dass die Auf-
hebung der altersbezogenen Abrech-
nungsgrenzen für Behinderte eine Condi-
tio sine qua non ist. 
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Tag der Zahngesundheit. Zur Eröff-
nungsveranstaltung am 21. September 
2005 in Pforzheim konnte Dr. Udo Lenke 
nicht nur den neuen Minister für Arbeit 
und Soziales, Andreas Renner, sondern 
auch Andreas Hoffmann, Gesundheitspo-
litischer Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, Dr. Ulrich Noll, Vorsitzender der 
FDP-Landtagsfraktion, und Gunther 
Krichbaum, MdB, begrüßen. Die Ober-
bürgermeisterin der Stadt Pforzheim, 

Christel Augen-
stein, ließ es sich 
bei der Eröff-

nungsveranstal-
tung ebenso wie 
Andreas Renner 
nicht nehmen, 
ein viel beachte-
tes Grußwort zu 
halten. Auch in 
diesem Jahr 
konnte sich die 
Presse wieder 
von der hervor-
ragenden Prä-

ventionsarbeit in Baden-Württemberg 
überzeugen. Die guten Ergebnisse der 
epidemiologischen Begleituntersuchun-
gen zur Gruppenprophylaxe dokumen-
tierten die hervorragende Arbeit aller an 
der Zahngesundheitsförderung in Baden-
Württemberg beteiligten Partner. Das 
Zahnärzteblatt Baden-Württemberg hat 
zudem in seinem Titelthema in der Okto-
ber-Ausgabe „Goldstadt glänzt mit ge-
sunden Zähnen“ ausführlich in Wort und 

Bild über die diesjährigen Tage der 
Zahngesundheit berichtet. Die Tage der 
Zahngesundheit landauf und landab ha-
ben einmal mehr gezeigt, wie wichtig es 
ist, sie stattfinden zu lassen. 

Jahresstatistik 

2004/2005

Verausgabte Mittel der Krankenkassen 
für 37 Arbeitsgemeinschaften 

€ 6,0 Mio.

Mit Prophylaxemaßnahmen  

betreute Kindergartenkinder 

279.496 

= 78,7 % 

Mit Prophylaxemaßnahmen 

betreute Schulkinder 1. – 4. Klasse 

310.030 

= 70,5 % 

Mit Prophylaxemaßnahmen 

betreute Schulkinder 5. + 6. Klasse 

44.098

= 22,2 % 

Mit Prophylaxemaßnahmen betreute  

Sonderschulen/Behinderteneinrichtungen

453

= 81,2 % 

Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen 

bei 3- bis 12jährigen (bis 6. Klasse) 

sowie Personen in 

Sonderschulen/Behinderteneinrichtungen

463.458 

= 44,7 % 

Statistik der LAGZ-Prophylaxe-
seminare

31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04

Anzahl der aus-
gebildeten Erzie-
her und Grund-
schullehrer durch 
die LAGZ 
(ab 1977) 

10.763 11.048 11.167 11.370 

Anzahl der aus-
gebildeten Pfleger 
und Betreuer in 
Behindertenein-
richtungen
(ab 1984) 

1.193 1.274 1.356 1.480 

Anzahl ausgebil-
deter Grund-(ab 
1988) und Son-
derschullehrer
(zusammen ab 
1990)

1.100 1.100 1.100 1.100 

Ausbildungen 
insgesamt 

13.056 13.422 13.623 13.950 
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Auch für die 13. Kammerperiode hat der 
Vorstand der Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg in seiner konstituie-
renden Sitzung am 18. Februar 2005 den 
Arbeitskreis Alterszahnheilkunde und 
Behindertenbehandlung als eigenständi-
gen und unabhängigen Arbeitskreis ein-
gesetzt. Zum Vorsitzenden bestellte der 
Vorstand erneut Dr. Bernhard Jäger 
(Mannheim); als Mitglieder sind im Ar-
beitskreis Prof. Dr. Johannes Einwag 
(Stuttgart), Dr. Guido Elsässer (Kernen-
Stetten) und als neues Mitglied, Dr. Re-
nate Lüllwitz-Hoch (Böblingen), vertreten.

Sensibilisiert für 50+. Mit der Einrich-
tung des Arbeitskreises im Jahre 2001 
hat die Landeszahnärztekammer BW den 

Veränderungen in der 
Bevölkerungsstruktur

Rechnung getragen, die 
die Zahnarztpraxen des 
Landes mit einem neuen 
Patientenklientel konfron-
tiert, auf das sich sowohl 
der Zahnarzt als auch die 
Zahnmedizinischen Mit-
arbeiterinnen einstellen 
müssen.
Seit seiner Einsetzung 
hat der Arbeitskreis eine 
Vielzahl von Initiativen 
gestartet, um sowohl die 
Kollegenschaft als auch 
die Öffentlichkeit für die 

zukunftsträchtige Herausforderung ‚Ge-
neration 50+’ zu sensibilisieren. 

Landesweite Schulungen erreichten 
1.200 Zahnärzte. Im Rahmen der vom 
LZK-Vorstand beschlossenen landeswei-
ten Umsetzung des Schulungsprojektes 
für Betreuungszahnärzte und deren Pra-
xispersonal haben die Prophylaxerefe-
rent/innen aller vier Bezirkszahnärzte-
kammern spezielle Fortbildungsveran-
staltungen für das Praxisteam in ihrem 
Bezirk angeboten. Fast 1.200 Zah-
närzt/innen und Mitarbeiter/innen hat der 
Arbeitskreis über die landesweiten Schu-
lungsveranstaltungen erreicht. In seiner 
ersten Sitzung in der neuen Kammerpe-

riode am 1. Juni 2005 hat sich der Ar-
beitskreis dafür ausgesprochen, die Be-
zirkszahnärztekammern zu bitten, diese 
Schulungsveranstaltungen in ihren Bezir-
ken in regelmäßigen Abständen zu wie-
derholen und 
die Betreu-
ungszahn-
ärzte kontinu-
ierlich weiter 
zu schulen 
und zu einem 
regelmäßigen
Erfahrungs-
austausch zu 
gewinnen.
Den fortgebil-
deten Betreu-
ungszahnärzten empfiehlt der Arbeits-
kreis, selbst die Initiative zu ergreifen und 
auf stationäre Altenpflegeeinrichtungen in 
ihrer näheren Umgebung zuzugehen und 
ihre zahnärztliche Kompetenz anzubie-
ten.

Zahnärztliches Behandlungszimmer 
im Altenpflegeheim. Als ein mögliches 
Modell, um dem erhöhten Behandlungs-
bedarf immobiler älterer Menschen zu 
begegnen, erscheint die Einrichtung ei-
nes zahnärztlichen Behandlungszimmers 
in stationären Pflegeeinrichtungen. Ein 
Modell, das seit 
Sommer dieses Jah-
res erfolgreich in 
Biberach auf den 
Weg gebracht wur-
de.
Der Arbeitskreis hat-
te sich bereits in 
früheren Sitzungen 
mit dieser Option 
beschäftigt und eine 
Kalkulation der zu 
erwartenden Kosten 
in Gegenüberstellung des Nutzens disku-
tiert. Angesichts der zu erwartenden hö-
heren Kosten für ein Behandlungszimmer 
vor Ort, so das Fazit des Arbeitskreises, 
könne die Argumentation für ein Behand-
lungszimmer in der Einrichtung nur im 
Hinblick auf eine Profilierung des Trägers 

Mitglieder
Vorsitzender
JÄGER, Dr. Bernhard, Mannheim 

EINWAG, Prof. Dr. Johannes, Stuttgart 
ELSÄSSER, Dr. Guido, Kernen-Stetten 
LÜLLWITZ-HOCH, Dr. Renate, Böblingen 

Zuständigkeit in der LZK-Geschäftsstelle 
MADER, Andrea 
HAUBER, Annerose 

Der Arbeitskreis Alterszahnheilkunde und 
Behindertenbehandlung führte im Berichts-
jahr 2005 zwei Sitzungen durch. 
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durch das Angebot besonderer und zu-
sätzlicher Serviceleistungen für seine 
Bewohner/innen geführt werden. Diese 
Argumentation hat das Bürgerheim Bibe-
rach sich zu Eigen gemacht und ihre 
‚Mundgesundheitsoffensive’ mit dem 
Kernstück eines multifunktionalen ‚Ge-
sundheitsraumes’ mit der Absicht gestar-
tet, einen „Mehrwert ohne Entgeltrele-
vanz“ zu generieren. In dem ‚Gesund-
heitsraum’ werden neben den im Pflege-
bereich bereits etablierten Dienstleistun-
gen wie Frisör und Fußpfleger, zukünftig 
auch Krankengymnasten, Ärzte und 
Zahnärzte zum Wohle der Bewohner ak-
tiv. Grundlage der multifunktionalen Nut-
zung des Gesundheitsraumes ist eine 
speziell für die (zahnärztliche) Behand-
lung pflegebedürftiger Patienten entwi-
ckelte Behandlungseinheit. 

Mobile Behandlungseinheiten als eine 
weitere Möglichkeit immobile Pflegebe-
dürftige zahnärztlich zu betreuen und zu 
versorgen, diskutierte der Arbeitskreis 
am 1. Juni 2005. Das Modell der mobilen 
Behandlungseinheit wird bereits mit Er-
folg in anderen Kammerbereichen ange-
wandt. Der Arbeitskreis begrüßte diese 
Initiative, sah jedoch im Hinblick auf Fi-
nanzierung, Wartung und Reparatur 
Probleme. Eine Umsetzung ließe sich 
bestenfalls in einem kleineren Kollegen-
zirkel auf Kreisebene erfolgreich prakti-
zieren. Dennoch sprach sich der Arbeits-
kreis dafür aus, die Bezirkszahnärzte-
kammern über dieses Thema zu infor-
mieren und eine Anschaffung in kleineren 
Kollegenverbunden anzuregen. 

Mundhygiene-Ausbildung für Alten-
pfleger. Eine ähnlich interessante Initia-
tive aus einem anderen Kammerbereich 
diskutierte der Arbeitskreis als Option im 
Hinblick auf die Schulung der Pflegekräf-
te in stationären Altenpflege- und Behin-
derteneinrichtungen. So plant das Ge-
sundheitsministerium von Nordrhein-
Westfalen, den Bereich Mundhygiene in 
das Curriculum der Ausbildung von Pfle-
gekräften aufzunehmen. Dabei sollen 
fortgebildete Prophylaxeassistentinnen 

die Mundhygieneausbildung für Pflege-
kräfte unterstützen. Der Arbeitskreis er-
wägt eine ähnliche Initiative in Baden-
Württemberg und beschäftigte sich mit 
den Rahmenlehrplänen zur Ausbildung 
der Altenpfleger/in und zur Ausbildung 
als Heilerziehungspfleger/in, um ggf. auf 
das Ministerium für Arbeit und Soziales 
Baden-Württemberg mit einer entspre-
chenden Initiative zuzugehen.  

Großes Medieninteresse. Aufgrund sei-
nes engagierten Vortrags im Rahmen 
des IZZ-Presseforums zum Thema ‚ An-
spruch und Wirklichkeit der zahnmedizi-
nischen Versorgung von Menschen mit 
Behinderungen’ am 24. Juni 2005 in Hei-
delberg war der Referent für Behinder-
tenzahn-
heilkunde
der Lan-
deszah-
närzte-
kammer 
BW, Dr. 
Guido El-
sässer,  ein 
gefragter
Interview-
partner für 
die Medien und seine Schwerpunktpraxis 
Behindertenzahnheilkunde in Kernen-
Stetten beliebtes Anlaufziel für Reporta-
gen.

Zahnärztlicher Praxisführer aktuali-
siert.  Mit der verstärkten Medienbericht-
erstattung über die zahnmedizinische 
Versorgung von Menschen mit Behinde-
rungen rückte auch der ‚Zahnärztliche 
Praxisführer für ältere und behinderte 
Patientinnen und Patienten’ der Landes-
zahnärztekammer BW unter www.lzk-
bw.de in den Blickpunkt. Inzwischen um-
fasst der Datenbestand über 1.400 Ein-
träge aus allen Regierungsbezirken. Der 
Praxisführer wird jährlich mit Unterstüt-
zung der Bezirkszahnärztekammern auf 
der Grundlage eines einheitlichen Ände-
rungsbogens für Neuaufnahmen und Än-
derung aktualisiert.  
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Betriebsärztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung. Seit 1. September 
1998 besteht zwischen der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg und 
der Firma Streit GmbH, Bensheim, ein 
Rahmenvertrag über die betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Betreuung der 
Zahnarztpraxen in Baden-Württemberg. 
Bis zum 11.10.2005 haben sich 4.165 
Praxen in Baden-Württemberg dem 
Rahmenvertrag angeschlossen. Die Zahl 
der betreuten Praxen verteilt sich wie 
folgt über Baden-Württemberg: 
 

BZK Freiburg 724 Praxen
BZK Karlsruhe 1.129 Praxen
BZK Stuttgart 1.603 Praxen
BZK Tübingen  709 Praxen

 
 
Seit 01.09.2003 wird von der Firma Streit 
alternativ zur bisherigen Abwicklung ein 
neues Abrechnungsverfahren angeboten. 
Danach erfolgt eine Rechnungslegung 
der Firma Streit erst nach erbrachter 
Betreuung und nicht in drei gleichen Ra-
ten. In diesem Fall ist eine jährliche Be-
reitstellungspauschale in Höhe von 25,-- 
€ (zzgl. MwSt.) zu entrichten, die nach 
durchgeführter Betreuung auf die Kom-
plettrechnung angerechnet wird. Von 
diesem Angebot haben bislang 637 Pra-
xen Gebrauch gemacht.  
Die sicherheitstechnische und betriebs-
ärztliche Betreuung erfolgt in 3-Jahres-
Intervallen. Das 2. Betreuungsintervall 
war am 31.08.2004 beendet.  
 
Sicherheitstechnische Betreuung. Von 
den angeschlossenen Zahnarztpraxen 
wurden im 2. Betreuungsintervall 2.879 
Praxen sicherheitstechnisch und im 3. 
Betreuungsintervall bereits 1.047 Praxen 
betreut. Bis zum Ablauf des Berichtsjah-
res werden nach Aussage der Firma 
Streit voraussichtlich weitere 1.800 Pra-
xen sicherheitstechnisch betreut. 
 
Betriebsärztliche Betreuung. In 2.647 
Zahnarztpraxen wurde die betriebsärztli-
che Betreuung im 2. Betreuungsintervall 

und in 498 Praxen bereits im 3. Betreu-
ungsintervall durchgeführt. Bis zum Jah-
resende werden voraussichtlich noch ca. 
1.100 Praxen bereut. 
Wegen Terminabsagen und aus 
organisatorischen Gründen konnten 
im 2. Betreuungsintervall nicht alle 
Praxen betreut werden. Aus der 
sicherheitstechnischen Betreuung 
standen noch 640 Praxen und aus 
der betriebärztlichen Betreuung 872 
Praxen aus. Diese wurden im 3. 
Betreuungsintervall bereits verstärkt an-
gegangen. 
 
Überprüfung von Sterilisations- und 
Desinfektionsspülmaschinen. Seit 
Februar 1998 besteht zwischen der Lan-
deszahnärztekammer Baden-Württem-
berg und dem Landesgesundheitsamt 
Baden-Württemberg ein Rahmenvertrag 
über die Bereitstellung und Auswertung 
von Biodindikatoren für die Überprüfung 
von Sterilisatoren und Desinfektions-
spülmaschinen in zahnärztlichen Praxen. 
Diesem Rahmenvertrag sind derzeit 
5.260 Praxen angeschlossen. Die Zahl 
der teilnehmenden Praxen verteilt sich 
auf die Bezirke im Kammerbereich wie 
folgt:  
 
BZK Freiburg 1.142 Praxen
BZK Karlsruhe 1.037 Praxen
BZK Stuttgart 2.276 Praxen
BZK Tübingen   805 Praxen
 
Gemäß Rahmenvertrag legt das Landes-
gesundheitsamt der Landeszahnärzte-
kammer jährlich eine Einsende- und Be-
fundstatistik über die Ergebnisse der pe-
riodischen Überprüfung von Sterilisati-
ons- und Desinfektionsverfahren vor. Die 
Einsende- und Befundstatistik für das 
Jahr 2004 wurde der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg im Februar 
dieses Jahres vorgelegt. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über die Anzahl der beanstandeten Ver-
fahren im Jahr 2004: 
 

 
Verfahren 

Zahl der 
Einsendungen 

partiell 
bean-

standet 

komplett 
bean-

standet 
Chemiclav 67 9 1
Spüldesinfektion 1.423 19 11
Heißluftsterilisation 1.001 73 16
Dampfsterilisation 8.437 166 137

Gesamt 10.928 267 165
 
Bei 17 Einsendern wurden die Ergebnis-
se im gleichen Verfahren (Dampfsterilisa-
tion) bei mehreren Einsendungen pro 
Jahr wiederholt bemängelt. 
Insgesamt sind die Gerätaufbereitungen 
durch Heißluftsterilisation und Chemiclav 
weiter rückläufig. Die Medizinprodukte-
Betreiberverordnung gibt vor, dass die 
Aufbereitung von bestimmungsgemäß 
keimarm oder steril zur Anwendung 
kommender Medizinprodukte mit geeig-
neten validierten Verfahren so durchzu-
führen ist, dass deren Erfolg nachvoll-
ziehbar gewährleistet ist. Solche Voraus-
setzungen erfüllen die oben genannten 
Verfahren nicht.  

Die Einsende- und Befund-
statistik zeigt aus hiesiger 
Sicht, dass die Qualität und 
Zuverlässigkeit der geprüf-
ten Sterilisations- und Des-
infektionsverfahren bei den 
beteiligten zahnärztlichen 
Einrichtungen in Baden-

Württemberg sich wie auch in den Vor-
jahren auf einem sehr guten Niveau be-
findet. 
 
Entsorgung Abfall- und Reststoffe. 
Seit bereits 16 Jahren besteht zwischen 
der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg und der Firma Herter 
GmbH, Reutlingen, einen Rahmenvertrag 
über die Entsorgung der in den Zahn-
arztpraxen anfallenden Abfall- und Rest-
stoffe. 
Am Rahmenvertrag sind derzeit 2.416 
Zahnarztpraxen beteiligt. Die Zahl der 

teilnehmenden Praxen verteilt sich wie 
folgt:  
 
BZK Freiburg 303 Praxen
BZK Karlsruhe 852 Praxen
BZK Stuttgart 898 Praxen
BZK Tübingen  363 Praxen
 
 
Rahmenverträge über die Anmietung 
von Fahrzeugen 
 
Enterprise Rent-a-Car. Der seit 1. Sep-
tember 2003 bestehende Rahmenvertrag 
mit der Mietwagenfirma Enterprise Rent-
a-car, der für alle Kammermitglieder und 
deren Praxispersonal gültig ist, wurde im 
Jahr 2005 sehr gut genutzt.  
Das Unternehmen eröffnete die erste 
deutsche Filiale 1997 und arbeitet derzeit 
an 110 Standorten deutschlandweit. Die 
Preisvorteile im Vergleich zum „norma-
len“ Privatkundentarif betragen bis zu 40 
Prozent und umfassen sämtliche Miet-
wagenmodelle von der Kompaktklasse, 
über Cabrios, Minivans bis zum Klein-
transporter, inklusive Vollkaskoversiche-
rung mit Eigenbeteiligung, Zulassungs-
gebühren und gefahrener Kilometer. Ne-
ben den besonders günstigen Wochen-
endpauschal-Tarifen wird als besonderer 
Clou ein kostenloser Abholservice, gültig 
für einen Radius innerhalb von 15 Kilo-
metern zur nächstgelegen Zweigstelle, 
angeboten. Um ein Fahrzeug bei Enter-
prise Rent-a-car anzumieten, müssen Sie 
als Kammermitglied die Kundennummer:  
(bitte bei der LZK erfragen) als Berechti-
gungsnachweis angeben. 
Die rege Nachfrage nach neuesten Miet-
wagenmodellen erfreut sich zunehmen-
der Beliebtheit und führt zu einer wün-
schenswerten Fahrtkostenreduzierung 
für Kammer und Zahnärzteschaft im gan-
zen Land. 
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AVIS. Der Rahmenvertrag zwischen der 
Mietwagenfirma AVIS und der Landes-

zahnärztekammer Baden-
Württemberg, der seit Novem-
ber 2003 besteht, wurde im Jahr 
2005 neu verhandelt. Neue Ra-
batte, eine höherwertigere Aus-

stattung der Fahrzeuge ohne Aufpreis 
sowie eine sehr kostengünstigen Wo-
chenendpauschaltarif können von Kam-
mermitgliedern und deren Praxispersonal 
nun genutzt werden.  
Mit 5.000 Mietwagenstationen in 161 
Ländern und mit 355 Filialen deutsch-
landweit gehört AVIS zu den Marktfüh-
rern der Branche. Kammermitglieder und 
ihr Praxispersonal profitieren von welt-
weit gültigen und günstigen Sonderkondi-
tionen: Preissenkungen für Tagestarife in 
allen Klassen bis 20 Prozent, der Wo-
chenendpauschaltarif gilt jetzt freitags 
12:00 Uhr bis montags 9:00 Uhr und bie-
tet Einsparungen bis 40 Prozent in der 
Gruppe J, Navigationssysteme in Gruppe 
H sind ohne Aufpreis fest buchbar und 25 
Prozent weniger Gebühr für Zustell- und 
Abholservice innerhalb der Grenzen des 
jeweiligen Stadtgebietes. 
Der besondere Service: Neben der übli-
chen Fahrzeugreservierung vor Ort kön-
nen über das internationale Reservie-
rungsbüro (Tel.: 01805-55 77 55) oder 
sehr bequem über das Internet 
(www.avis.de) eine große Auswahl mo-
dernster Fahrzeuge reserviert werden, 
wobei bereits das internationale Angebot 
und die Verfügbarkeit im jeweiligen Ziel-
gebiet abrufbar ist. Als Berechtigungs-
nachweis muss die folgende AVIS 
Worldwide Discount-Nummer (bitte bei 
der LZK erfragen) angegeben werden. 
Detaillierte Informationen über die Kondi-
tionen zu sämtlichen Fahrzeuggruppen 
sind im Internet unter www.lzk-bw.de in 
dem geschlossenen Bereich „Zahnärzte“ 
unter der Rubrik Praxisführung/ Recht - 
Rahmenverträge abzurufen. 
 
 
 
 

 
Rahmenverträge Mobilfunk. Es beste-
hen derzeit zwischen der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg und 
den Mobilfunkunternehmen T-Mobile, e-
plus+ und O2 Rahmenverträge, welche 
die Mitglieder der LZK Baden-Württem-

berg sowie deren 
Praxispersonal 

nutzen können. 
In den Rahmen-
verträgen wurden 

Preisnachlässe 
bis zu 35 Prozent vereinbart, die so eine 
günstige Alternative zu den am freien 
Markt erhältlichen Angebotskonditionen 
darstellen.  
Spezielle Informationen zu allen Rah-
menverträgen sind im Internet (www.lzk-
bw.de, Zahnärzte, Praxis-
führung/ Recht, Rahmen-
verträge) eingestellt. Ak-
tuelle Monatsangebote im 
Bereich Mobilfunkgeräte 
und Zubehör sowie Tipps 
zur Abwicklung mit unse-
ren Rahmenvertragspartnern finden Sie 
in dieser Rubrik ebenso wie Formulare 
zum an- bzw. ummelden Ihres derzeit 
bestehenden Mobilfunkvertrages. 
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Praxishandbücher. Nach Rückmeldung 
aus der Zahnärzteschaft wurden auch in 
diesem Jahr die Praxishandbücher auf 
CD-ROM rege genutzt. Aktualisierte und 
noch besser aufbereitete Inhalte konnten 
in den einzelnen Praxen hervorragend 
umgesetzt werden, da die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte sowie ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter inzwischen mit der 
Handhabung der CD-ROM vertraut sind. 
Die Musterschreiben und Formulare ver-
einfachen die Verwaltungstätigkeit in der 
Zahnarztpraxis enorm. Außerdem kön-
nen sie sowohl direkt am PC, wie auch 
von Hand ausgefüllt werden. Bei techni-
schen Problemen, die jedoch immer sel-
tener auftreten, konnte die LZK-
Geschäftsstelle rasche Abhilfe schaffen.  
Da immer häufiger und schneller in Ge-
setzgebung und Rechtsprechung Ände-
rungen vorgenommen werden, wird es 
zunehmend wichtiger diese Entwicklun-
gen in den Praxishandbüchern ohne 
Zeitverzug anzupassen. Im Lichte der 
zahlreichen neuen Regelungen, die auf 
die Zahnärzteschaft Auswirkungen ha-
ben, führte die im Berichtsjahr kontinuier-
lich durchgeführte Aktualisierung der 
einzelnen Kapitel dazu, die 
Praxisorganisation
transparenter und vor allem 
für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über-
sichtlicher zu gestalten. 
Wie gewohnt wurde jede 
Änderung der Inhalte 
der Praxishandbücher 
im Internet unter 
www.lzk-bw.de unter der 
Rubrik Zahnärzte - 
Praxishandbücher sofort 
aktualisiert, so dass hier 
immer der neueste Stand 
abrufbar ist. Regelmäßig kann man 
auch das aktuelle Update für die CD-
ROM herunterladen. 
Eine Neuauflage der CD-ROM wird in 
naher Zukunft erscheinen. In den Praxis-
handbüchern werden dann auch das 
LZK-Handbuch, in dem sämtliche rele-
vanten Gesetze, Verordnungen und Sat-
zungen enthalten sind sowie ein konzi-

pierter Leitfaden zur Thematik „Praxis-
Hygiene und Aufbereitung von Medizin-
produkten“ integriert sein. 

Folgende grundlegende Änderungen 
wurden im Berichtsjahr in den Praxis-
handbüchern vorgenommen: 

 Patienten-Informationsblatt:  
Heil- und Kostenplan 

 Zahnärzte-Informationsblatt: Be-
schaffungskosten für Implantate 

 Personal: Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses 

 Personal: Personal in der Zahn-
arztpraxis

 Neuer Berufsausbildungsvertrag 
zur/ zum Zahnmedizinischen 
Fachangestellten mit Merkblatt 

 Änderungen in Beschlüssen des 
Beschlusskataloges der Landes-
zahnärztekammer Baden-
Württemberg zur Gebührenord-
nung für Zahnärzte 

 Einarbeitung sämtlicher Neurege-
lungen der neuen Gefahrstoffver-
ordnung

LZK-Handbuch. Im 
Laufe des Jahres 

wurde das LZK-
Handbuch im 
Internet unter 

www.lzk-bw.de
unter der Rubrik 
Zahnärzte - LZK-
Handbuch laufend 

ergänzt. Sowohl die 
Einarbeitung der 

neuen Satzung der 
Versorgungsanstalt

Tübingen und das neue 
Berufsbildungsgesetz, wie auch 

die Aktualisierung der Besetzung der 
Ausschüsse, Einrichtungen und 
Kommissionen der neuen Kammerperio-
de und der neue Berufsausbildungs-
vertrag für Zahnmedizinische Fachange-
stellte sind auf der Homepage abrufbar. 
Da auch das LZK-Handbuch ein unent-
behrliches Nachlagewerk in der Zahn-
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arztpraxis ist, wird es künftig in elektroni-
scher Form erscheinen. Die Geschäft-
stelle arbeitet mit Hochdruck um sowohl 
die Praxishandbücher als auch das LZK-
Handbuch noch in diesem Jahr als Up-
date präsentieren zu können. 
Insoweit ist es auch unerheblich, dass 
der Umfang der Handbücher in Zukunft 
weiter zunehmen wird. Wir werden wei-
terhin unser Augenmerk auf eine klare 
Gliederung, verbunden mit einer ver-
ständlichen Darstellung sowie einer ef-
fektiver Suchfunktion legen. 
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Die Zahnmedizinische Patientenberatung der Zahnärzteschaft Baden-Württemberg ist 
ein gutes Beispiel für einen hervorragenden Service, der Vertrauen schafft und die 
Glaubwürdigkeit des zahnärztlichen Berufsstandes in der Öffentlichkeit stärkt. 

Erhebungsbogen „Patientenberatung“ 
Die vorliegenden Zahlen beruhen auf den Auswertungsbögen der Bezirkszahnärztekammern. 
Da nicht immer alle Angaben auf den Bögen vollständig sind, differieren teilweise die Gesamt-
zahlen.  

Beratungsgespräche Anzahl Gesamt
BZK

S
BZK

KA
BZK

FR
BZK

TÜ
LZK BW

Beratungsgespräche
 bisher durchgeführt: 433 92 886 304 1.715
Ratsuchende teilweise ungenaue oder 

keine Angabe 
     • weiblich Insgesamt: 244 56  200 1.051
 • zwischen  0 – 15 Jahre:   9 1 52 31 84
 • zwischen 16 - 30 Jahre:    18 4 71 16 109
 • zwischen 31 - 40 Jahre: 40 7 80 18 145
 • zwischen 41 - 50 Jahre: 57 17 63 29 166
 • zwischen 51 - 60 Jahre: 68 13 146 37 264
 • älter als 60 Jahre: 72 11 139 69 291
     • männlich insgesamt: 144 34    371 104 653
 • zwischen  0 – 15 Jahre:    6 2 34 25 67
 • zwischen 16 - 30 Jahre:    7 4 30 7  48
 • zwischen 31 - 40 Jahre: 20 6 44 16 86
 • zwischen 41 - 50 Jahre: 29 3 58 14 104
 • zwischen 51 - 60 Jahre: 29 6 67 12 114
 • älter als 60 Jahre: 53 14 138 30  235
Schwerpunkte der Beratung 

 • Ästhetische Zahnheil-
kunde

4 9 38 33 84

 • Allg. zahnärztl. Fragen 12 9 121 21 163
 • Amalgam             9 5 16 5 35
 • Chirurgie             25 5 28 6 64
 • Funktionslehre, Kieferge-

lenke
15 4 14 10 43

 • Honorarhöhe               46 12 21 20 99
 • Hypnose    3 1  3 --- 7
 • Implantologie 116 22 145 44 327
 • KFO  19 3 51 56 129
 • Kinderzahnheilkunde 8 3 56 --- 67
 • KONS/Füllungstherapie 48 13 79 19  159
 • PAR         31 13 85 11 140
 • Prophylaxe                   30 7 183 1 221
 • Versiegelung                 8 --- 6 --- 14
 • Zahnarztwechsel            8 12 8 --- 28
 • Zahnersatz             174 15 235 82 506
 • Sonstiges                 9 2 5  16
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Fortsetzung Erhebungsbogen „Patientenberatung 

Beratungsgespräche Anzahl
BZK

S
BZK

KA
BZK

FR
BZK

TÜ
Reaktionen des Ratsuchenden 
 • positiv                 400 83  886 nicht 

erfasst
 • negativ                1 --- --- nicht 

erfasst
 • keine Reaktion      8 6 --- nicht 

erfasst
Verweis auf Zweitmeinung 

in wie viel Fällen erfolgt? 53 10 nicht 
erfasst

---

Verweis auf Gutachterverfahren 

in wie viel Fällen erfolgt? 23 8
nicht

erfasst 11
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Erhebungsbogen „Zweitmeinung“ 
Die vorliegenden Zahlen beruhen auf den Auswertungsbögen der Bezirkszahnärztekammern. 
Da nicht immer alle Angaben auf den Bögen vollständig sind, differieren teilweise die Gesamt-
zahlen.  

Zweitmeinungsgespräche Anzahl Gesamt
BZK

S
BZK

KA
BZK

FR
BZK

TÜ
LZK BW

Beratungen bisher durchgeführt: 459 62 108 82 711
      • davon telefonisch: --- --- --- 10 10
      • davon schriftlich: --- --- --- --- ---
      • davon persönlich: 423 62 108 72 665

Dauer der Be-
ratungsgespräche  
(im Durchschnitt) 

in Minuten 9,39 61 30 34 33,6

Patienten  teilweise ohne Alters-
angabe

     • weiblich insgesamt: 300 34 89 44 467
      • zwischen 0 - 30 Jah-

re:                   
27 10 17 5 59

      • zwischen 31 - 40 
Jahre:

19 1 8 7 35

      • zwischen 41 - 50 
Jahre:

40 4 23 9 76

      • zwischen 51 - 60 
Jahre:

63 --- --- --- 63

      • älter als 60 Jahre: 144 19 41 23 227
     • männlich   insgesamt: 153 28 19 38 238

      • zwischen 0 - 30 Jah-
re:                   

34 7 2 4 47

      • zwischen 31 - 40 
Jahre:

13 2 1 4 20

      • zwischen 41 - 50 
Jahre:

14 7 4 11 36

      • zwischen 51 - 60 
Jahre:

23 --- --- --- 23

      • älter als 60 Jahre: 74 12 12 19 117
Anlass
      • Zweitmeinung              309 51 105 69 534
      • Erläuterung  

       Behandlungsplan 
34 22 19 4 79

      • Erläuterung   
       Honorarplan 

19 13 8 9 49

Themenbereiche
 • Zahnersatz 293 43 95 25 456
 • Implantologie    167 21 65 17 270
 • PAR             50 1 12 3 66
 • KONS/Füllungstherapie 34 3 --- 9 46
 • Amalgam              6 --- --- --- 6
 • Chirurgie 30 --- 8 3 41
 • KFO  59 10 16 22 107
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 • Funktionslehre,  
  Kiefergelenke 

10 3 --- --- 13

 • Allgemeine zä. Fragen 7 3 12 2 24
 • Ästhetische Zahnheil-

kunde
7 4 ---- 5 16

 • Zahnarztwechsel            9 --- --- --- 9
 • Honorarhöhe       22 5 36 3 66
 • Sonstiges                 7 1 --- 3  11
Woher ist die Zweitmeinung bekannt? 
      • Krankenkasse             107 28 74 24 233
      • Zeitung                     137 8 16 12 173
      • Zahnarzt                33 3 8  20 64
      • Sonstiges               161 13 10 19 203
Antworten
 schriftlich ---  12 108  nicht 

er-
fasst

120

 mündlich 459 55 ---  514
Unterlagen
 vom Patienten vorgelegt 353 51 43 9 456
 vom Vorbehandler ange-

fordert
3 10 --- --- 13

Untersuchung 
 in wie viel Fällen erfolgt? 459 62 108 28 657
Verweis auf Gutachterverfahren 
 in wie viel Fällen erfolgt? 11 8 1 9 29
Rücksprache mit Behandler 

 in wie viel Fällen erfolgt? --- 15 1 3 19
Reaktionen der 
Behandler

  nicht 
er-

fasst
 • positiv/neutral --- 4 1  
 • negativ    --- 1 ---  
 • keine Reaktion --- 1 ---  

Reaktionen des 
Ratsuchenden 

teilweise ohne Angabe   

 • positiv 368 45 104 15 532
 • negativ/verunsichert/ 

ent-
täuscht/unentschlossen 

1 1 --- 3 5

 • keine Reaktion 8 --- 4 --- 12
 • zufrieden      --- 6 --- --- 6

Zweitmeinung ü-
bereinstimmend mit 
vorgelegter Be-
handlungsplanung

   

 • ja      243 37 14 27 321
 • nein       64 13 3 6 86
 • abweichend     57 10 1 4 72
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Gesundheitspolitischer Forderungska-
talog. „Wir wollen der Politik frühzeitig 
vermitteln, welche Grundsätze und For-
derungen die Zahnärzteschaft in 
Deutschland vertritt“, erklärte der Präsi-
dent der Bundeszahnärztekammer, Dr. 
Dr. Jürgen Weitkamp und wies gleichzei-
tig auf die erfolgreiche Arbeit des Berufs-

standes zur kontinu-
ierlichen Verbesse-
rung der Mundge-
sundheit der deut-
schen Bevölkerung 
hin. Um diese prä-
ventiven Erfolge zu 
sichern und das 

zahnmedizinische
Fachgebiet zum 
Wohle der Patienten 
weiter zu entwickeln, 
hat die Bundeszahn-
ärztekammer den 
Ruf nach angemes-
senen gesundheits-
politischen Rahmen-

bedingungen im Rahmen ihres „Gesund-
heitspolitischen Forderungskataloges“ in 
zwölf detaillierte Grundsätze gefasst und 
sich damit im Vorfeld der vorgezogenen 
Neuwahlen gegenüber den um Wähler-
stimmen kämpfenden Parteien klar posi-
tioniert und mögliche Wege zu einer 
nachhaltigen Bewältigung der Probleme 
aufgezeigt.
Zu den zentralen Forderungen des ge-
sundheitspolitischen Forderungskatalo-
ges zählt der Ruf nach Stärkung der 
zahnärztlichen Freiberuflichkeit und der 
freiberuflichen Selbstverwaltung der 
Kammern.
Zur Stärkung der Patientenautonomie 
gehört nach Auffassung des Berufsstan-
des als wesentliches Element auch die 
freie Arztwahl und die Selbstbestimmung 
des Patienten über seine Leistungsan-
forderungen sowie Transparenz durch 
Kostenerstattung. Bürokratieabbau auf 
möglichst allen Ebenen des Gesund-
heitsapparates, speziell aber im Hinblick 
auf überflüssige staatliche Kontrollen der 
Berufsausübung, stellen eine weitere 

Grundforderung des zahnärztlichen Be-
rufsstandes dar. 
Anhand der Eckpunkte sollen die ge-
sundheitspolitischen Programme der Par-
teien im Hinblick auf die Zukunft des 
zahnärztlichen Berufsstandes überprüft 
werden können.

Multiplikatoren auf Bundes- und Lan-
desebene. Die Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg hat den Gesund-
heitspolitischen Forderungskatalog des 
zahnärztlichen Berufsstandes im Namen 
des LZK-Präsidenten Dr. Udo Lenke an 
sämtliche für die Gesundheitspolitik zu-
ständigen  Multiplikatoren auf Bundes- 
und Landesebene gesandt – verbunden 
mit der Bitte die Positionen der Zahnärz-
teschaft bei den anstehenden politischen 
Entscheidungsprozessen in ihren Partei-
gremien zu berücksichtigen. 
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Beitragsaufkommen der Bundeszahnärztekammer 

Das Beitragsaufkommen ist in der nachstehenden Übersicht in die Beitragsanteile der 
einzelnen Kammern aufgegliedert.  
Die letzte Spalte zeigt den prozentualen Anteil der einzelnen am Gesamtbeitragsauf-
kommen 2005. Danach ist die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg der 
zweitgrößte Beitragszahler an die Bundeszahnärztekammer.  
Die aufzuwendende Summe für 2005 beläuft sich auf 566.808,48 Euro im Jahr und 
47.234,04 Euro im Monat, dies entspricht einem monatlichen Kopfbeitrag von 5,88 Eu-
ro.

Behandelnde Zahnärzte nach Kammerbereich 
Stand 31.12.2004 

Kammerbereich Zahnärzte % 

Baden-Württemberg 8.033 12,2409 

Bayern 10.166 15,4913 

Berlin 3.804 5,7967 

Brandenburg 1.852 2,8221

Bremen 522 0,7954 

Hamburg 1.754 2,6728

Hessen 5.302 8,0794 

Mecklenburg-Vorp. 1.518 2,3132

Niedersachsen 6.278 9,5666 

Nordrhein 7.216 10,9960 

Rheinland-Pfalz 2.637 4,0183 

Saarland 682 1,0393

Sachsen 3.806 5,7997 

Sachsen-Anhalt 2.009 3,0614

Schleswig-Holstein 2.217 3,3783 

Thüringen 2.093 3,1894

Westfalen-Lippe 5.735 8,7392 
Bundesgebiet 65.624 100,00
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Baden-Württembergische Delegierte zur Bundeszahnärztekammer 

Der Vorstand der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg hat gemäß § 13 Abs. 
1 der Wahlordnung für die Wahl der Delegierten zur BZÄK folgende, von den Vertreter-
versammlungen der Bezirkszahnärztekammern gewählte Delegierte zur Bundesver-
sammlung der BZÄK für die Zeit vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2008 bestätigt. 

BZK Stuttgart LENKE, Dr. Udo, Vaihingen/Enz 
BÜHLER, Konrad, Eislingen 
MAURER, Dr. Rolf, Bietigheim-Bissingen 
MONTIGEL, Dr. Eberhard, Heilbronn 
PUTZE, Dr. Hendrik, Stuttgart 
TOMPPERT, Dr. Torsten, Esslingen 

Delegierte

EINWAG, Prof. Dr. Johannes 
KUTTRUFF, Dr. Peter, Stuttgart 
CAROW, Dr. Jürgen, Flein 
ZIMMERER, Dr. Hans-Peter, Aalen 
KAPS-RICHTER, Gudrun, Heilbronn 
KRÄMER, Dr. Bernd, Heilbronn 

Stellvertreter

BZK Karlsruhe BORCKMANN, Dr. Bernd Ulrich, Heidelberg 
HENERS, Prof. Dr. Michael, Karlsruhe 
JÄGER, Dr. Bernhard, Mannheim 
GUTERMANN, Dr. Wolfgang, Heidelberg 

Delegierte

 HEMBERGER, Dr. Eva, Heidelberg 
SCHRÖDER, Dr. Christine, Heidelberg 
ENGEL, Dr. Norbert, Mühlacker 
THUMULKA, Dr. Wolfgang, Karlsruhe 

Stellvertreter

BZK Freiburg STRUß, Dr. Norbert, Freiburg 
MAAGER, Dr. Burkhard, Denzlingen 
SCHWALBER, Dr. Joachim, Freiburg 
RÖTTELE, Dr. Antoinette, Weil am Rhein 

Delegierte

BZK Tübingen FORSCHNER, Dr. Wilfried, Biberach 
STOLL, Dr. Bernd, Albstadt 
OSWALD, Dr. Udo F., Schelkingen 

Delegierte

 ZERRES, Dr. Georg, Tübingen 
LUDWIG, Dr. Elmar, Ulm 
WELLER, Dr. Helmut, Pfullendorf 

Stellvertreter
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